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1 Einleitung 

1.1 Anlass der Planung 

Bei dem neuerlichen Bauleitplanverfahren besteht die Zielrichtung, eine begonnene bauli-

che Weiterentwicklungsstufe des Werksstandortes der Arla abzurunden und abzuschlie-

ßen. Die Ausweisung von zusätzlichen Baugebietsflächen (Nutzungsart „Industriegebiet –

GI“) wird erforderlich aufgrund der zurückliegenden bedeutenden Produktionssteigerungen, 

mit der Konsequenz von werksinternen Umstrukturierungen, logistischen Anpassungspro-

zessen und damit verbundenen Flächenansprüchen. 

Es besteht die Notwendigkeit, das planungsrechtlich ausgewiesene Werksgelände nun-

mehr, nach der 2. und 3. Erweiterung von 2008-09, nochmals auszudehnen. Die dynami-

schen Entwicklungen auf dem Geschäftsfeld der Arla haben sich in der letzten Jahren wei-

ter so fortgesetzt, dass die zuletzt geschaffenen baulichen Freiräume, die zunächst für La-

gerkapazitäten gedacht waren, durch das aktuelle Bauprogramm schon wieder nahezu 

ausgeschöpft sind. V.a. ist auf dem Bauplateau der 3. BPlan-Erweiterung zwischenzeitlich 

ein neuer großer Produktionszweig zur Milchtrocknung aufgebaut worden, um einen Teil 

der von den Genossenschaftsmitgliedern täglich angelieferten Milchmengen -Tendenz stei-

gend- weiterverarbeiten zu können. Anders als durch Volumen-Reduzierung, Verdichtung 

und Aufwertung des Rohstoffs können die Zwänge hinsichtlich Milch-Abnahmeverpflichtung 

gegenüber den angeschlossenen genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben, Trans-

portaufkommen und -kosten sowie Wettbewerbssituation nicht bewältigt werden. Hinzu ge-

kommen ist ferner eine Butterei, mit den gleichen Effekten, einer Vergrößerung der Pro-

duktpalette bei gleichzeitiger Reduzierung von Volumen und Gewicht. 

Von der internen Organisation her bleibt es bei dem Grundziel, die Produktivität des 

Werksgeländes zu stärken, und in betriebswirtschaftlich noch vertretbarem Abstand an der 

„Peripherie“ die Kapazitäten an untergeordneten Nutzungen, v.a. Lager, zu vergrößern und 

neu zu organisieren. Die Arla sieht den Standort Pronsfeld als Kompetenzzentrum für halt-

bare Milchprodukte, eine weitere Umstrukturierung in diese Richtung steht an. 

Besonders hohe Steigerungsraten weisen wie zuvor Zahl und Menge der unterschiedlichen 

Verpackungsmaterialien aus, die produktionsnah vorgehalten werden müssen. Hierbei 

wächst insbesondere die Artikelvielfalt; Sonderprodukte brauchen immer kurzfristiger im-

mer mehr Platz. 

Insgesamt besteht die Notwendigkeit, bereits wieder bauliche Lösungsmöglichkeiten zu 

schaffen, da u.U. sehr kurzfristig Flächen zur Verfügung stehen müssen, wenn das Bau-

programm weiter fortgeführt wird. Die Arla benötigt nach aktuellem Stand neben einer neu-

en Energiezentrale („Kesselhaus“) prognostisch vor allem noch eine größere zusammen-

hängende Vorratsbaufläche für logistische Vorgänge: Lagerkapazitäten, Kommissionierung, 

Ladehof und Lkw-Stellplätze. Sinnvollerweise sollte dies in Verbindung mit einer eigenen, 

zusätzlichen Zufahrt von der L16 aus geschehen, um das störende werksinterne Verkehrs-

aufkommen zu reduzieren und zu entzerren.  

Aufgrund vorstehend dargelegter, ausgeschöpfter Möglichkeiten besteht Planungsbedarf 

auf bauleitplanerischer Ebene der Verbands- und der Ortsgemeinde. 

Hinweis auf wasserrechtliches Plangenehmigungsverfahren: Für die notwendige Erweite-

rung des Betriebsgeländes ist ein großflächiger Eingriff in die Topographie des Plangebie-
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tes erforderlich, der eine Verrohrung/Überbauung eines Quellzuflusses des Pittenbaches 

unabdingbar macht. Zur Abarbeitung der Eingriffsregelung wurde im Rahmen des Plange-

nehmigungsverfahrens ein Fachbeitrag Naturschutz (FBN) und eine UVP-Vorprüfung er-

stellt. Die Ergebnisse beider Beiträge sind in dem vorliegenden FBN eingearbeitet. Das 

wasserrechtliche Genehmigungsverfahren wurde abgeschlossen und eine wasserrechtliche 

Genehmigung zur Verrohrung/Beseitigung von Fließgewässern zur Schaffung von Baupla-

teaus im Rahmen der 4. Erweiterung des Betriebsgeländes am 11.12.2017 erteilt. 

Aufgrund der Ergebnisse der (ersten) öffentlichen Auslegung (Juli/Aug. 2018) wurden Um-

stellungen an Kompensationsmaßnahmen (vor allem forstlichen), weitere Änderungen an 

Planungsbestandteilen und die Wiederholung von Artenschutzuntersuchungen (insbes. für 

Avifauna, Fledermäuse und Haselmaus) wegen Zeitablauf der Gutachtensberichte erforder-

lich. Die Abwägung durch den Gemeinderat Pittenbach (am 23.01.2019) war daher verbun-

den mit dem Beschluss zu einer erneuten Auslegung. Im Jahr 2019 erfolgte dann zuletzt ei-

ne noch ausstehende Erneuerung der Untersuchung auf Haselmaus-Vorkommen im Zent-

rum und Osten des Plangebietes. Da im Ostteil inzwischen ein solches entstanden war, 

vermutlich durch Zuzug aus dem Waldstück im Südosten, mussten die Folgen mit Gutach-

ter und Unterer Naturschutzbehörde geklärt und dieser Bereich nochmals umgeplant wer-

den. Die neuen externen Ausgleichsmaßnahmen wurden mit den zuständigen Stellen gere-

gelt, inkl. Flächentausch in den Nebenbestimmungen zum Wasserrechtsverfahren. Die Pla-

nentwurfsunterlagen wurden dementsprechend nochmals überarbeitet; die wesentlichsten 

Änderungen betreffen: 

1. Überprüfung / Neuerstellung Artenschutz-Gutachten  

2. Änderung Ausgleichsmaßnahmen: Flächentäusche und gänzlich neue Maßnahmen 

3. Anstelle Überplanung des Forstwirtschaftsweges Flurstück 49, Flur 53, mit Walddarstel-

lung, soll dieser jetzt lediglich als Wirtschaftsweg (außerhalb des BPlans) erhalten und 

nutzbar bleiben (für einen Fremdanlieger). Am Ende erhält dieser Weg eine zusätzliche 

Wendeanlage (mit Darstellung im BPlan) 

4. Reduzierung des Bauplateau „Ladehof“ um gesamt etwa 1,1 Hektar (infolge Teilerhalt 

randl. Waldflächen z.G. Haselmausvorkommen) 

5. Verbreiterung der Grün- - und Waldumrandung in südöstlicher Richtung. 

 

Der Beschluss zur erneuten, eingeschränkten Offenlage wurde dann am 17.08.2020 für die 

überarbeitete Planfassung nochmals wiederholt. Stellungnahmen sollen nur zu den geän-

derten oder ergänzten Teilen der Planung vorgebracht werden können. Daher sind Ände-

rungen, Ergänzungen und Streichungen zwischen der ersten und der erneuten Auslegung 

in den Textteilen in blauer Farbe dargestellt. Hinzu gekommen insgesamt fünf neue Arten-

schutzberichte und eine Ergänzung zum Schallgutachten. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Nach der Föderalismusreform des Jahres 2006 und dem Wechsel des Rechtes über den 

Naturschutz und die Landschaftspflege aus der Rahmengesetzgebungskompetenz des 

Bundes in die konkurrierende Gesetzgebung mit Abweichungskompetenz der Länder ge-

mäß des Artikels 74 Absatz 1 Ziffer 29 in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 3 Ziffer 2 

Grundgesetz, sind nun das novellierte Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009 (zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 15.09.2017 19.06.2020 (BGBl. I S. 3434 1328)) sowie das 
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Landesnaturschutzgesetz Rheinland- Pfalz vom 28.09.2005 06.10.2015 (letzte berücksich-

tigte Änderung vom 16.10.2015 26.06.2020 (GVBl. S. 287)) zu beachten. 

Bei der Bearbeitung des Fachbeitrages Naturschutz (FBN) sind die im Bundesnaturschutz-

gesetz (BNatSchG) und im Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) festge-

legten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 1 BNatSchG, § 1 LNatSchG) 

sowie die Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele (§2 BNatSchG) und deren Grundsätze 

(§ 1 LNatSchG) zu beachten. Da im Rahmen des Eingriffes Wald gerodet und in eine ande-

re Bodennutzungsart umgewandelt werden soll, gelten des Weiteren die Vorgaben des § 9 

BWaldG sowie des LWaldG. Gemäß § 9 Abs. 3 LNatSchG entspricht der Fachbeitrag Na-

turschutz dem nach § 17 (4) BNatSchG im Falle von Eingriffen auf Grund eines nach öffent-

lichem Recht vorgesehenen Fachplans (hier Bebauungsplan) geforderten landschaftspfle-

gerischen Begleitplan. Er ist Bestandteil des Fachplanes. 

§ 14 BNatSchG definiert bundesrechtlich den Begriff Eingriff in Natur und Landschaft. Des 

Weiteren bestimmen die §§ 15 bis 17 BNatSchG sowie §§ 6 bis 10 LNatSchG die Vorge-

hensweise bei unvermeidbaren Eingriffen sowie die Inhalte des Fachbeitrages Naturschutz.  

Paragraph 17 (4) BNatSchG legt dar, dass seitens des Verursachers in angemessenem 

Umfang, bezogen auf Art und Umfang des Eingriffes, Angaben insbesondere über folgende 

Aspekte zu liefern sind: 

a) Ort, Art, Umfang und zeitlicher Ablauf des Eingriffs sowie 

b) die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben zur tatsächli-

chen und rechtlichen Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flä-

chen. 

Gemäß § 15 (2) Satz 2 BNatSchG ist eine Beeinträchtigung ausgeglichen, wenn und so-

bald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wieder-

hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu ge-

staltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktio-

nen des Naturhaushaltes in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt 

sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Kann die Beeinträchti-

gung nicht vermieden oder in angemessener Frist ausgeglichen oder ersetzt werden, hat 

der Verursacher gem. § 15 (6) BNatSchG Ersatz in Geld zu leisten.  

Darüber hinaus sollen gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG auch Angaben zu den zur Sicherung 

des Zusammenhanges des Netzes „Natura 2000“ notwendigen Maßnahmen gem. § 34 (5) 

BNatSchG und zu den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 (5) BNatSchG 

enthalten sein, sofern diese Vorschriften für das Vorhaben von Belang sind. 

Bei der Festsetzung von Art und Umfang der Maßnahmen sind das Landschaftsprogramm 

sowie die Landschaftsrahmenpläne und die Landschaftspläne zu berücksichtigen. 

Gemäß § 18 BNatSchG richtet sich die Entscheidung über Vermeidung, Ausgleich und Er-

satz bei Bauleitplanverfahren nach den Vorschriften des BauGB. Danach sind gemäß § 1a 

(3) die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlicher erheblicher Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in sei-

nen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach 

dem BNatSchG) in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. Der Ausgleich er-

folgt durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach § 9 als Flächen oder Maß-

nahmen zum Ausgleich. Soweit dies mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung 
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und den Zielen der Raumordnung sowie des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

vereinbar ist, können die Darstellungen und Festsetzungen auch an anderer Stelle als dem 

Ort des Eingriffs erfolgen. 

Nach § 7 (2) LNatSchG haben ergänzend zu und abweichend von § 15 (2) bis (6) 

BNatSchG) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe durch Rodung von Wald vor-

rangig durch eine ökologische Aufwertung von Waldbeständen zu erfolgen. Dabei kommen 

nur solche Kompensationsmaßnahmen in Betracht, zu deren Durchführung die Person, die 

einen Eingriff verursacht hat, oder andere Personen nicht anderweitig rechtlich verpflichtet 

ist. Kompensationsmaßnahmen müssen zu einer nachhaltigen Aufwertung führen. Sie sind 

u.a. aus naturschutzrechtlicher Sicht auf eine ökologische Verbesserung bestehender land- 

oder forstwirtschaftlicher Bodennutzung und landschaftlicher Strukturen auszurichten.  

Da im Rahmen des Eingriffes Wald gerodet und in eine andere Bodennutzungsart umge-

wandelt werden soll, müssen zusätzlich die Vorgaben des LWaldG beachtet werden. Die 

Rodung und Umwandlung von Wald in eine andere Bodennutzungsart bedarf nach § 14 (1) 

LWaldG der Genehmigung durch das zuständige Forstamt.  

§ 1 (1) des LWaldG besagt, dass der Wald in der Gesamtheit und Gleichwertigkeit seiner 

Wirkungen dauerhaft zu erhalten, zu schützen und erforderlichenfalls zu mehren ist. Aus 

diesem Rechtsgrundsatz ergibt sich das gesetzliche Gebot der Walderhaltung. Das heißt, 

dass grundsätzlich alle unvermeidbaren Waldinanspruchnahmen durch Aufwertung beste-

hender Waldbestände oder durch Ersatzaufforstungen im Naturraum auszugleichen sind 

(waldrechtlicher Ausgleich) (§ 13 und § 14 LWaldG).  

Der naturschutzrechtliche und waldrechtliche Ausgleich kann durch geeignete Maßnahmen 

ggf. zusammengefasst werden, sofern dadurch eine wirksame Doppelkompensation er-

reichbar ist. Jedoch kann sich der waldrechtliche Ausgleich aufgrund der Vielzahl der Wir-

kungen des Waldes auch auf separate Maßnahmen beziehen. 

Gemäß § 14 (2) LWaldG kann die Genehmigung zur Umwandlung von Wald in eine andere 

Bodennutzungsart davon abhängig gemacht werden, dass der Antragstellende Ersatzauf-

forstungen in dem Naturraum nachweist, in dem die Umwandlung vorgenommen werden 

soll. Die Flächengröße der Ersatzaufforstung soll den Verlust der gerodeten oder in eine 

andere Nutzungsart umgewandelten Waldflächen ausgleichen. Gemäß MULEWF RLP 

(2014) sind die Instrumente für den waldrechtlichen Ausgleich in Abhängigkeit vom Bewal-

dungsanteil des Gebietes des jeweiligen Kreises bzw. kreisfreien Stadt zu wählen. Im Ein-

griffsgebiet (Eifelkreis Bitburg-Prüm) liegt der Waldanteil gemäß aktuellem Bericht des sta-

tistischen Landesamtes über 35 %. Demnach kann Hier wurde für den waldrechtlichen 

Ausgleich anstelle einer neben Ersatzaufforstung v.a. die Aufwertung vorhandener Wald-

bestände vorgesehen werden.  

Folgende waldverbessernden Maßnahmen sind waldrechtlich grundsätzlich möglich: 

• Beimischung oder Unterbau von Laubholz in Nadelholzreinbeständen 

• Beimischung oder Unterbau von Nadelholz in Laubholzreinbeständen 

• Bodenschutzkalkung 

• Wertästung 

• Infrastrukturmaßnahmen für die Walderholung 

• Aufbau vorbildlich abgestufter Waldränder 

• Maßnahmen zum Wasserrückhalt in der Fläche 
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Grundlage des Fachbeitrages Naturschutz sind die Darstellungen sowie die Begründung 

zur 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „In Kolersiedert“ der PE Becker 

GmbH (PE 2017a, 2017b 2020). Zudem die Unterlagen zum wasserrechtlichen Planverfah-

ren (PE 2017c / 2020) sowie die faunistischen Gutachten zur Artengruppe der Vögel 

(ÖSTLAB 2012a / PE 2018) und der Fledermäuse (FEHR 2013 u. 2018) sowie den Arten 

Haselmaus (FEHR 2013, 2018/19) und Feuersalamander (FEHR 2013, 2018/19). 
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2 Bestandsaufnahme und Bewertung 

2.1 Geologie und Boden 

Böden sind eine unserer wesentlichen Existenzgrundlagen. Sie wirken als Filter und Puffer 

gegenüber Schadstoffeinträgen und schützen Gewässer und das Grundwasser. Sie sind 

Bestandteil der natürlichen Wasser- und Stoffkreisläufe und elementarer Lebensraum für 

Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen. Darüber hinaus können Böden Auskunft über die 

natürliche Entstehung und die historische Nutzung geben und stellen ein wertvolles und 

komplexes Archiv der Kultur- und Naturgeschichte dar. 

Im Planungsraum bilden sehr alte Gesteine den geologischen Untergrund. Die unterdevo-

nischen Ablagerungen der Klerf-Schichten sind aus einer Wechsellagerung von Ton-, Silt- 

und Sandstein aufgebaut (LGB 2017a). Die Bodenübersichtskarte (BÜK 200) weist für den 

Planungsraum die Bodengroßlandschaft der Ton- und Schluffschiefer mit wechselnden An-

teilen an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein und Quarzit, z.T. wechselnd mit Lösslehm aus 

(LGB 2017b). Entsprechend der zu vermutenden Pedogenese sowie in Analogie zu den vo-

rangegangenen Planverfahren sind im Plangebiet hauptsächlich skelettreiche Böden wie 

Ranker, Braunerden und podsolierte Braunerden zu erwarten. Bei tonigem Substrat könn-

ten auch Pseudogleye anzutreffen sein. Grundwasserbeeinflusste Gleye sind im Bereich 

der kleineren Fließgewässer in geringerem Umfang möglich. Als maßgebliche Bodenarten 

sind, wenn auch nach LGB (2017c) im Untersuchungsraum nicht explizit kartiert, Lehm so-

wie lehmiger Sand zu erwarten, woraus jedoch keine besondere Schutzwürdigkeit resul-

tiert. Im Falle einer detaillierten Kartierung wäre jedoch zu erwarten, dass den wasserbeein-

flussten Böden eine erhöhte Schutzwürdigkeit aufgrund des damit verbundenen Biotopent-

wicklungspotenzials zugewiesen würde. Jedoch ist diesbezüglich auch zu prognostizieren, 

dass, insbesondere mit Blick auf die gewässerbegleitenden Böden, eine nur kleinflächige 

Ausdehnung die Entwicklungsmöglichkeiten wiederum einschränken würde. In manchen 

Teilbereichen des „Überlappungsbereichs“ mit dem rechtsgültigen Bebauungsplan wurden 

bereits Bodenumlagerungen vollzogen, so dass dort davon auszugehen ist, dass keine na-

türlichen Böden mehr vorhanden sind. Die unversiegelten Bereiche können jedoch noch 

eingeschränkte Bodenfunktionen übernehmen. 

Für den Planungsraum ist eine generalisierte Feldkapazität bis in einem Meter Tiefe von 

200 – 300 mm ausgewiesen. Dieser Wert spiegelt eine mittlere Bedeutung des Planungs-

raumes für die Funktion als Ausgleichskörper im Wasserhaushalt wieder. Bezüglich der 

zweiten Bodenteilfunktion (Ausgleichskörper im Nährstoffhaushalt) ist bei großmaßstäbli-

cher Betrachtung von einer eher geringen Bedeutung des Plangebietes auszugehen, da es 

sich im Wesentlichen um Standorte mit schlechtem bis mittleren natürlichen Basenhaushalt 

handelt. Das Filter- und Puffervermögen des Bodens ist im Wesentlichen abhängig von Bo-

denart, Tongehalt, Humusgehalt, pH-Wert, Eisengehalt, Grundwasserstand und klimati-

schen Parametern. Gemäß LGB (2017d) sind im Untersuchungsraum folgende Einstufun-

gen vorhanden: 

• Nitratrückhaltevermögen: mittel bis hoch 

• Retentionsvermögen Cadmium: gering 

• Retentionsvermögen Blei: hoch 

• Säurepuffervermögen: gering 
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In dem Plangebiet liegen dem LGB derzeit keine Daten vor, die eine Einschätzung des Ra-

donpotenzials ermöglichen. In Verbindung mit den Baugrunduntersuchungen für die kon-

kreten Bauvorhaben im Plangebiet ist eine fachgutachterliche Untersuchung des örtlichen 

Radonpotentials in der Bodenluft durch eine Radon-Messstelle durchführen zu lassen und 

im Bau- (oder BImSch-) Genehmigungsverfahren mit vorzulegen. Neben der Radonkon-

zentration ist die Gaspermeabilität des Untergrundes vor allem in gut gasdurchlässigen Bö-

den ein ebenso zu beachtender Faktor zur Bewertung der Radonverfügbarkeit und Auswahl 

geeigneter Radonschutzmassnahmen (LGB 2017e). Dann können daraus ggf. resultieren-

de Schutzmaßnahmen v.a. zur Bauwerksabdichtung gegenüber dem Untergrund, immer 

noch rechtzeitig, und v.a. abgestimmt auf die konkrete Verortung und Art der Baumaßnah-

me, bei der Planung berücksichtigt und bei der anschließenden Ausführung umgesetzt 

werden, um den Eintritt von Radon in Gebäude mit Aufenthalts- oder Arbeitsräumen (so 

weit als möglich) zu verhindern. 

Empfindlichkeiten 

Grundsätzlich sind alle Böden unabhängig von ihrer Art und Ausbildung sehr hoch empfind-

lich gegenüber Flächenverlust und Versiegelung, da unersetzbare Funktionen nicht mehr 

erfüllt werden können. Diese Empfindlichkeit besteht jedoch nur bei Böden, die nicht durch 

Umlagerungen etc. vorbelastet sind. Die Empfindlichkeit des Bodens gegenüber Schad-

stoffakkumulation ist im Wesentlichen abhängig von Bodenart/Tongehalt, Humusgehalt und 

pH-Wert. Im Hinblick auf die oben beschriebene Bodenfunktion „Schutz und Puffer gegen-

über Schadstoffen“ ist eine reziproke Einstufung der Empfindlichkeit der Böden insgesamt 

zu erwarten. Hierbei ist jedoch eine standörtlich umso höhere Empfindlichkeit zu erwarten 

je höher der Tonanteil des Bodens ist. Gegenüber einer Veränderung des Wasserhaushal-

tes sind alle grund- und stauwasserbeeinflussten Böden hoch empfindlich, dies gilt insbe-

sondere für die im direkten Umfeld des Quellzuflusses vorhandenen, wassergeprägten, 

Böden. Die Böden weisen in Anlehnung an die Erkenntnisse aus dem Planverfahren zur 3. 

Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „In Kolersiedert“ wegen des größtenteils 

gestuften Korngefüges eine mindestens mittlere Empfindlichkeit gegenüber Verdichtung 

auf. Die potenzielle Erosionsgefährdung ist gemäß Landschaftsplanung der VG Prüm der 

Empfindlichkeitsstufe mittel bis hoch zuzuordnen (VG PRÜM 1996). Hinsichtlich des immis-

sionsbedingten Säureeintrages weist die Landschaftsplanung der VG Prüm (VG PRÜM 

1996) für das Plangebiet eine mittlere bis hohe  Empfindlichkeit aus. Diese Aussage kor-

respondiert mit dem oben festgestellten geringen Säurepuffervermögen der Böden im Gel-

tungsbereich der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes. 

Vorbelastungen 

Vollständige Versiegelungen sind vor Planungsbeginn im gesamten Plangebiet nur in zu 

vernachlässigendem Umfang vorhanden gewesen. Wirtschaftswege und mit ihnen verbun-

den Wendeplatten etc. stellen als Teilversiegelungen eine Vorbelastung dar. In den Teilbe-

reichen, die durch Abtrag und Auftrag verändert wurden, ist der Wasserhaushalt in Gänze 

verändert. Es ist aufgrund der Topographie davon auszugehen, dass sich diese Verände-

rungen als Vorbelastung bis in den nun zu untersuchenden Planungsraum hinein auswir-

ken. Vorbelastungen sind zudem durch die im Plangebiet vorhandenen Wirtschaftswege 

mit ihren Gräben und Durchlässen sowie im weiteren Umfeld durch die L 16 und die mit ihr 

verbundenen Einschnitte und Anschüttungen vorhanden. Anthropogene Veränderungen 

der Bodenstruktur sind insbesondere in den „Überlappungsbereichen“ zum rechtsgültigen 

Bebauungsplan vorhanden, ebenso sind durch Wirtschaftswege und durch den Bau der L 
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16, in deren direktem Umfeld, Bodenveränderungen zu unterstellen. Für die übrigen Flä-

chen liegen keine Erkenntnisse über historische Bodenveränderungen vor. Gemäß einer 

während der Vereinfachten Raumordnerischen Prüfung gem. § 16 ROG i.V.m: § 18 LPlG 

eingegangenen Stellungnahme der SGD Nord (Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-

schaft Bodenschutz) sind im Planungsraum keine Altablagerungen, Rüstungsaltstandorte, 

militärische Altstandorte oder gewerblich-industrielle Altstandorte kartiert (EIFELKREIS 

2012). Gemäß der Landschaftsplanung der VG PRÜM (1996) ist im Bereich der Nadelholz-

reinbestände von einer hohen Vorbelastung durch Bodenversauerung auszugehen. Im Be-

reich der Laubholzbestände ist diese Vorbelastung entsprechend niedriger zu veranschla-

gen, wobei hier auch über die Einzelbestände hinaus eine mit dem Wasserzug verbundene, 

mindestens erhöhte, Vorbelastung unterstellt werden kann. 

2.2 Wasser 

Der Untersuchungsraum ist dem hydrogeologischen Raum des Rheinischen Schiefergebir-

ges (Teilraum: Paläozoikum des nördlichen Rheinischen Schiefergebirges) zuzuordnen. 

Die Grundwasserlandschaft der devonischen Schiefer und Grauwacken weist als Kluft-

grundwasserleiter eine nur geringe mengenmäßige Ergiebigkeit auf (MUFV 2007). 

Das Vorhaben liegt innerhalb des Einzugsgebietes des Pittenbachs. Innerhalb des Gel-

tungsbereiches der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes befindet sich noch 

ein Quellzulauf der nur auf den ersten 220 m naturnah, ansonsten verrohrt ist. Zur Erteilung 

der wasserrechtlichen Genehmigung zum Umbau dieses Gewässers ist ein wasserrechtli-

ches Planverfahren durchgeführt worden und am 11.12.2017 eine wasserrechtliche Ge-

nehmigung zur Verrohrung/Beseitigung von Fließgewässern zur Errichtung von Baupla-

teaus zur 4. Erweiterung des Betriebsgeländes erteilt worden. Der in die jetzige Erweite-

rung einbezogene Quellzufluss, der im derzeit rechtsgültigen Bebauungsplan als geschütz-

ter Landschaftsbestandteil nachrichtlich dargestellt ist, unterliegt dem pauschalen Schutz 

nach § 30 BNatSchG bzw. § 15 LNatSchG RP. Diesbezüglich wurde eine Befreiung von 

den naturschutzrechtlichen Verboten bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 

(Obere Naturschutzbehörde) beantragt und erteilt. 

Die klimatische Wasserbilanz (Niederschlag abzgl. Verdunstung) liegt auf relativ geringem 

Niveau in Höhe von ca. 3 mm pro Monat (Monatsmittel). Die Grundwasserneubildungsrate 

liegt ebenfalls auf einem vergleichsweise geringen Niveau von ca. (25 -) 50mm/Jahr 

(MULEWF 2017). Gemäß MULEWF (2017) befindet sich im Untersuchungsgebiet kein 

ausgewiesenes oder geplantes Trinkwasserschutzgebiet. Im Untersuchungsraum sind kei-

ne Überschwemmungsgebiete ausgewiesen. Die im Plangebiet vorhandenen Gewässer 

besitzen für die noch erdbauseitig unveränderten Bereiche eine Bedeutung als Vorfluter für 

das Einzugsgebiet des Pittenbachs. 

Empfindlichkeiten 

Gemäß Landschaftsplanung der VG RRÜM (1996) weist der Untersuchungsraum eine ge-

ringe Verschmutzungsempfindlichkeit auf. Durch Versiegelung verringert sich die Grund-

wasserneubildungsfläche. Je höher die Grundwasserneubildungsrate desto empfindlicher 

ist das Grundwasser gegenüber Versiegelung. Da eine eher geringe Grundwasserneubil-

dungsrate anzunehmen ist, ist hinsichtlich dieser Funktion von einer relativ geringen Emp-

findlichkeit gegenüber Versiegelung auszugehen. Aufgrund der im Allgemeinen eher gerin-

gen Lebensraumfunktion sind die direkt betroffenen Fließgewässer als weniger empfindlich 

gegenüber Schadstoff- und Feinstoffeinträgen zu werten. Allerdings ist der Pittenbach als 
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nachgelagertes Gewässer hoch empfindlich gegenüber Schad- und Feinstoffeinträgen – 

diese Einstufung der Empfindlichkeit ist für die nachfolgenden Planungen maßgeblich. Auf-

grund der relativ kleinen Gewässer mit relativ geringen Einzugsgebieten ist von einer hohen 

Empfindlichkeit hinsichtlich der Veränderung sowohl des Hochwasser- als auch des Nied-

rigwasserabflusses auszugehen. 

Vorbelastungen 

Vorbelastungen durch Verkehr (L 16) und Gewerbe (Betriebsgelände) sowie durch ortsübli-

che und ferntransportierte Schadstoffe sind ohne Detailuntersuchungen nicht quantifizier-

bar. Gemäß Landschaftsplanung VG PRÜM (1996) ist die L 16 nicht als relevante Belas-

tungsquelle eingestuft. Die Gewässergüte wird gemäß den amtlichen Informationssystemen 

(MULEWF 2014a) für den Pittenbach unterhalb der Kläranlage der Arla als „mäßig belastet“ 

angegeben. Die bachaufwärts liegenden Bereiche wurden demnach nicht mehr bewertet. In 

den oberhalb des Klärwerkes befindlichen Bachabschnitten des Pittenbaches ist jedoch mit 

einer tendenziell besseren Situation zu rechnen, insbesondere nachdem durch das Zurück-

drängen von Nadelgehölzen im Zuge von ökologischen Aufwertungsmaßnahmen im direk-

ten Bachumfeld die Nährstoffmobilisation abgeklungen sein wird. Für die Gewässer inner-

halb des Plangebietes und oberhalb der realisierten Erdbauwerke, Verrohrungen etc. ist 

ebenfalls eine tendenziell bessere Situation zu erwarten, jedoch ist die ökologische Situati-

on/Vorbelastung aufgrund der isolierten Lage wiederum als (insbesondere langfristig) 

schlecht bzw. hoch zu beurteilen. Bereits verrohrte oder beseitigte Gewässer sind vollstän-

dig vorbelastet. Die Gewässerstrukturgüte ist für die im Plangebiet betroffenen Gewässer 

nicht durch amtliche Kartierungen erfasst. Eine Bewertung erübrigt sich in den verrohrten 

oder beseitigten Gewässerabschnitten in den Bereichen mit erdbauseitigen Veränderun-

gen; die Gewässer hier sind vollständig verändert. Der noch offene, periodisch wasserfüh-

rende Pittenbachzufluss ist als mäßig bis sehr stark verändert einzustufen. 

2.3 Klima und Luft 

Gemäß der Landschaftsplanung der VG PRÜM (1996) weisen die Flächen des gesamten 

Untersuchungsraumes ein waldbetontes Klima mit Funktion für die Frischluftentstehung 

/(Filterung) auf (in geringem Maße auch Kaltluftbildung). Die im Umfeld des gesamten Be-

triebsgeländes entstehende Kalt- und Frischluft fließt über das Pittenbachtal dem geringfü-

gig mit Immissionen belastetem Prümtal zu. Das Plangebiet liegt zudem randlich in Berei-

chen mit Klimaausgleichsfunktion für belastete Siedlungen. Die Erfüllung der oben be-

schriebenen Funktionen hängt innerhalb des Plangebietes von der Oberfläche des klein-

räumigen Standortes ab, wobei Wälder und Gehölzbestände die Funktionen besser als teil-

versiegelte oder gehölzfreie Flächen wahrzunehmen im Stande sind. Insgesamt ist die 

Durchlüftung des Landschaftsbereichs, großräumiger betrachtet, als gut einzustufen, zumal 

der Untersuchungsraum an windexponierte Flächen angrenzt (VG PRÜM 1996). Das Land-

schaftsprogramm Rheinland-Pfalz (MUFV 2008) weist für den Planungsraum keine lan-

desweit bedeutsamen klimatischen Funktionsräume aus. Die im Plangebiet vorhandenen 

Waldflächen haben eine Bedeutung für die Schadstofffilterung, sonstige Gehölzbestände 

weisen eine geringere Bedeutung auf, nicht mit Gehölzen bestandene Flächen besitzen 

diesbezüglich keinen Wert. 

Empfindlichkeiten 

Insgesamt ist von einer eher geringen Empfindlichkeit gegenüber Versiegelungen auszu-

gehen, da sich im Umfeld keine klimatisch stark belasteten Siedlungsbereiche unterhalb 
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des Planungsgebietes befinden. Die Pittenbachaue selbst ist als hoch empfindlich einzustu-

fen, das Planungsgebiet ist demgegenüber peripher zur Hauptabflussstruktur gelegen und 

weist somit eine nur geringe Empfindlichkeit gegenüber Behinderungen des Kalt- bzw. 

Frischluftabflusses auf. Aufgrund der Topographie des Geländes ist von einer geringen 

Empfindlichkeit gegenüber einer Anreicherung mit Schadstoffen auszugehen. Insbesondere 

bei windstillen Hochdruckwetterlagen ist davon auszugehen, dass sich im Prüm- und Pit-

tenbachtal ein Kaltluftsee ausbildet, was eine gewisse Schadstoffanreicherung zur Folge 

hat. 

Vorbelastungen 

Gemäß Landschaftsplanung VG PRÜM (1996) kann das Verbandsgemeindegebiet als 

„Reinluftgebiet“ bezeichnet werden. Dennoch ist auch im Untersuchungsgebiet durch fern-

transportierte Schadstoffe im Sommer mit hohen Ozonwerten zu rechnen. Durch das an-

grenzende Betriebsgelände und die Landesstraße ist von gewissen Vorbelastungen aus-

zugehen. Insbesondere bei windstillen Hochdruckwetterlagen ist davon auszugehen, dass 

sich im Prüm- und Pittenbachtal ein Kaltluftsee ausbildet, was eine gewisse Schadstoffan-

reicherung zur Folge hat. Insgesamt ist die Durchlüftung des großräumigeren Landschafts-

bereichs um den Pittenbach mit seinen Hängen als gut einzustufen (vgl. oben). Die thermi-

sche Belastung des Pittenbachtals ist - ebenfalls großräumig betrachtet – als gering einzu-

stufen. Die Waldflächen im Plangebiet haben eine abflussverlangsamende Wirkung, die 

Gebäudekörper und die morphologischen Veränderungen der Geländeoberfläche haben 

das natürliche Abflussregime der Luft verändert. 

2.4 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Im Großraum des Untersuchungsraumes wäre als heutige potenzielle natürliche Vegetation 

der Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum milietosum) der mäßig frischen 

bis frischen Variante vorhanden. Als pnV in bachbegleitenden Bereichen sind verschiedene 

Ausprägungen der Erlen-Eschenwälder anzusehen.  

Biotope 

Der nordöstliche Teil des Geltungsbereichs des Bebauungsplans reicht laut Angaben von 

LANIS in die Biotopkatasterfläche (BK-5604-0227-2009) „Täler des Pittenbach“. Am 

15.10.2009 wurde in diesem Bereich ein Erlenbruchwald kartiert (BT-5804-0927-2009), der 

als gesetzlich geschütztes Biotop im Informationssystem LANIS aufgeführt ist. Im Rahmen 

der Erhebungen zur vorangegangenen 3. Erweiterung des Betriebsgeländes wurde in die-

sem Bereich jedoch kein Erlenbruchwald kartiert. Heute finden sich vor Ort nur noch die im 

Rahmen der damaligen Planungen umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen (siehe Plan -1-) 

und Kahlschlagflächen ehemaliger Fichtenforste, die zwar stellenweise sehr feuchte Berei-

che aufweisen, allerdings keine Rückschlüsse auf einen Erlenbruchwald erlauben (Abb. 1). 
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Abb. 1: Blick auf die nordöstlichste Spitze des Geltungsbereiches. 

Das Plangebiet wird im Wesentlichen durch Wälder und damit assoziierten Begleitgesell-

schaften geprägt. Der flächenmäßig größte Anteil fällt dabei auf Laubwaldbestände frischer 

basenarmer Standorte, die durch Rotbuchen (Fagus sylvatica) und Eichen (Quercus pet-

raea) mit geringem bis mittlerem Baumholz in unterschiedlichen Dominanzverhältnissen 

geprägt sind. Vereinzelt sind Fichten mit geringem bis mittlerem Baumholz eingestreut. Die 

Krautschicht wird neben zahlreichem Buchenjungwuchs von Lonicera periclymenum (Deut-

sches Geißblatt), Milium effusum (Flattergras), Senecio ovatus (Fuchssches Greiskraut) 

und Oxalis acetosella (Sauerklee) geprägt. Lichtere Stellen beherbergen Rubus fruticosus 

agg. (Brombeere), Rubus idaeus (Himbeere) und Lactuca serriola (Kompasslattich). 

An zweiter Stelle folgen Sukzessionsflächen, die als Kompensationsmaßnahmen im Rah-

men vorangegangener Änderungen und Erweiterungen des Bebauungsplanes ausgewie-

sen wurden. Es handelt sich dabei hauptsächlich um ehemalige Fichtenreinbestände, die 

nach Abtrieb gezielt zu naturnahen Laubwaldbeständen entwickelt werden sollten. In Anbe-

tracht der kurzen Entwicklungszeit befinden sich diese noch in einem frühen Stadium und 

werden von Buchen unterschiedlichen Alters, Birken (Betula pendula), Haselnusssträu-

chern (Corylus avellana) und Besenginster (Cytisus scoparius) sowie Brombeeren (Rubus 

fruticosus agg.) dominiert. Es folgen weitere Flächen, die in vorhergehenden Verfahren als 

Kompensationsflächen festgesetzt wurden. Diese umfassen im Wesentlichen Bereiche, die 

von Initialpflanzungen lebensraumtypischer Sträucher abgesehen, der Sukzession überlas-

sen wurden und solche die durch Anpflanzungen gezielt zu Waldmänteln mit naturnaher Ar-

tenzusammensetzung entwickelt werden sollten. 

Im Plangebiet finden sich darüber hinaus intensiv, forstwirtschaftlich genutzte Fichtenrein-

bestände, die im Wesentlichen aus geringem bis mittlerem Baumholz aufgebaut sind. In der 
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Krautschicht finden sich dieselben Arten wie in den Laubbeständen, allerdings mit geringe-

ren Abundanzen. Hauptsächlich prägen Moose diese Bestände. 

Kleinere Flächen werden von einer teilweise Obstbaum bestandenen Wildwiese, Blößen 

und versiegelten bzw. teilversiegelten Wegen eingenommen. 

Entlang des Quellzuflusses des Pittenbaches finden sich kleinflächig unterschiedliche 

Feuchtbiotope die stellenweise von Erlen (Alnus glutinosa) begleitet werden. Aufgrund der 

schmalen steilen Hänge des Kerbtales werden diese Bestände sehr rasch durch die cha-

rakteristischen Artengemeinschaften der angrenzenden Wälder abgelöst. Entlang des Sie-

fen finden sich hauptsächlich Farne und dichtere Bestände von Cardamine amara (Bitteres 

Schaumkraut). Im unteren Drittel ist ein dichter Bestand von Scirpus sylvaticus (Waldsim-

se), der von zwei schmaleren binsendominierten (hauptsächlich Juncus effusus) Rinnen mit 

Oberflächenwasser gespeist wird und daher ganzjährig sehr sumpfig ist. Da es sich hier um 

pauschal geschützte Biotope gem. § 30 BNatSchG handelt, ist eine Befreiung von den na-

turschutzrechtlichen Verbotstatbeständen bei der SGD Nord beantragt und erteilt worden. 

Zwischen dem Waldweg und der L16 findet sich ein quelliger Bereich, der von Fichten 

überragt und durch Arten wie C. amara, Valeriana dioica (Kleiner Baldrian), Carex remota 

(Winkelsegge) und Stachys sylvatica (Waldziest) in der Krautschicht geprägt wird. 

Die Bedeutung der Biotoptypen (Tab. 1) erfolgt in Anlehnung an die Angaben der Bundes-

kompensationsverordnung [Stand: Entwurf 2013] als kategoriale Einstufung. 

Tab. 1: Biotope im Plangebiet mit relativem Flächenanteil und kategorialer Bedeutung 

(in Anlehnung an Bundeskompensationsverordnung [Stand: Entwurf 2013]) 

Biotoptyp Flächenanteil [%] Bedeutung 

Eichen-Buchen-Mischwald 50   42 hoch 

Planziel „Laubwald“ 20   25 mittel 

Planziel „Waldmantel“ 8 mittel 

Blößen, Schlagflur 4   6 mittel 

Fichtenforst 8   6 mittel 

Planziel „Offene u. sukzessionale Bereiche“ 5   6 mittel 

Waldwege 2   3 sehr gering 

Wildwiese 2 mittel 

Siefen inkl. Begleitvegetation 2 sehr hoch 

 

Im Bereich der Überplanung des derzeitigen Geltungsbereiches sind größere Vorbelastun-

gen durch den Erdbau vorhanden. Innerhalb des übrigen Geltungsbereiches sind kleinere 

teilversiegelte Flächen als geringe Vorbelastung erkennbar. Das übrige Betriebsgelände 

stellt eine hohe Vorbelastung im Umfeld dar. Vorbelastungen durch Stick- und Schadstoffe-

inträge aus dem Verkehr der angrenzenden L16 sind zu vermuten, allerdings ohne auf-

wendige Untersuchungen nicht quantifizierbar. Analog gilt dies für diffuse, ferntransportierte 

Stoffe. 

Artenschutz, allgemein 

Die Auswirkungen der Planung auf das örtlich relevante Artenspektrum werden in den, den 

Planunterlagen beigefügten, spezialgutachterlichen Ausführungen behandelt. 
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Ziel dieser fachgutachterlichen Expertisen ist es, festzustellen, ob es durch die Realisierung 

des Bebauungsplanes zu einer Verwirklichung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

ständen nach §§ 44 BNatSchG kommt, da ein Bebauungsplan, dessen Inhalt nur unter Ver-

letzung artenschutzrechtlicher Vorschriften verwirklicht werden könnte, nicht vollzugsfähig 

wäre, weil er der Maßgabe des § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB nicht gerecht würde. Ein nicht 

vollzugsfähiger Bebauungsplan ist nicht „erforderlich“ i.S.d. § 1 Abs. 3 BauGB und damit 

nichtig (vgl. BVerwG, Beschluss vom 25.8.1997 – 4 NB 12.97). 

Der Abarbeitung der artenschutzrechtlichen Belange ging die Erarbeitung und Abstimmung 

einer „Darstellung des artenschutzrechtlichen Prüfverfahrens für die Erweiterung des Be-

bauungsplanes ‚In Kolersiedert‘“ voraus, welches dazu dient, ein Abschichtungsmodell für 

die Bearbeitung und Analyse zu entwickeln, um den artenschutzrechtlichen Anforderungen 

an die Planung umfassend Rechnung zu tragen. 

Bezüglich der Bewertung des örtlich relevanten Artenspektrums, seiner Empfindlichkeit und 

der Vorbelastung wird auf die beigefügten Fachgutachten verwiesen: 

• Darstellung des artenschutzrechtlichen Prüfverfahrens für die Erweiterung des Bebau-

ungsplanes „In Kolersiedert“ (PE 2013a) 

• Feststellung planungsrelevanter Arten und Artenschutzrechtliche  Vorprüfung gemäß 

der Darstellung des artenschutzrechtlichen  Prüfverfahrens für die Erweiterung des 

Bebauungsplanes „In Kolersiedert“ (PE 2012/13b, überarbeitet 2017 und 2020) 

• Bauliche Erweiterung Milch-Union Hocheifel eG, Pittenbach, 4. Änderung und Erweite-

rung des Bebauungsplanes „In Kolersiedert“; Hier: Avifaunistisches und artenschutz-

rechtliches Gutachten (ÖSTLAP 2012) 

• Faunistisches Gutachten (Fledermäuse, Haselmaus, Feuersalamander)  zur Erwei-

terung des Werksgeländes der Milch-Union Hocheifel e. G. in Pittenbach (FEHR 2013) 

• Baumhöhlenkartierung Im Rahmen der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungs-

planes „In Kolersiedert“ in der Ortsgemeinde Pittenbach (Fehr 2018)  

• 4. Änderung der Erweiterung des Bebauungsplanes „In Kolersiedert“ - Konzept zur Aus-

bringung von Fledermauskästen als CEF-Maßnahmen für die Beseitigung von Wald im 

Zuge der Erweiterung des Arla-Betriebsgeländes bei Pronsfeld (Fehr 2019)  

• Haselmaus -und Feuersalamanderuntersuchung Im Bereich des geplanten Kesselhau-

ses - 4. Änderung der Erweiterung des Bebauungsplanes „In Kolersiedert“ (Fehr 2018)  

• 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans „In Kolersiedert“ in der Ortsgemein-

de Pittenbach (Eifelkreis Bitburg-Prüm) – Haselmaus- und Feuersalamanderuntersu-

chung 2019 (Fehr 2020) 

• Ortsgemeinde Pittenbach, 4. Änderung u. Erweiterung Bebauungsplan „In Kolersiedert“ - 

Aktualisierung der Avifaunistischen Kartierungen 2018 (PE Becker GmbH 2020). 

Artenschutz (Säugetiere; Feuersalamander) 

Der faunistischen Untersuchung des Büros für Ökologie und Landschaftsplanung (Fehr) zu-

folge, konnten 2013 weder die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) noch der Feuersa-

lamander (Salamandra salamandra) im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. Im 

Plangebiet traten jedoch 7 Fledermausarten auf: 

• Bartfledermaus (Myotis mystacinus), 

• Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), 
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• (Braunes) Langohr (Plecotus spec.), 

• Fransenfledermaus (Myotis nattereri), 

• Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), 

• Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri) und 

• Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). 

Während die Nadelforste kaum von Bedeutung sind, stellen die laubholzreichen Wälder 

sowie die Waldränder Teillebensräume von mittlerer bis hoher Bedeutung dar (Details in 

FEHR 2013). 

Bei den nochmaligen Untersuchungen 2018/19 (Fledermäuse, Haselmaus, Feuersalaman-

der: Fehr) wurde dann ein Haselmausvorkommen im östlichen Plangeltungsbereich festge-

stellt. Dieses ist offenbar von Südosten aus in eine inzwischen fortgeschrittene Sukzessi-

onsfläche eingewandert. Bezüglich Feuersalamander: nach wie vor Fehlanzeige. 

Artenschutz (Vögel) 

2012 wurden im Plangebiet bzw. angrenzend daran 33 Vogelarten nachgewiesen. Darunter 

sind waren 24 Brutvögel (Tab. 2). Die verbleibenden Arten sind entweder nur Nahrungsgäs-

te oder unverpaarte Individuen (Details siehe ÖSTLAP 2012). Mit Ausnahme von drei Arten 

sind in der Roten Liste Rheinland-Pfalz (MULEWF 2014) alle als ungefährdet eingestuft. 

Der Baumpieper (2, „stark gefährdet“) nutzt im Plangebiet hauptsächlich die, durch die 

durch Bauarbeiten und Rodungsmaßnahmen entstandenen, Frei- und Sukzessionsflächen 

ohne Bruthinweise. Der Bluthänfling (V, „Vorwarnliste“) besiedelt sonnige, vegetationsarme 

bzw. -freie Flächen mit Hecken, Sträuchern und jungen Nadelbäumen und kann - zumal er 

nur als Nahrungsgast auftritt - daher nicht zum „ursprünglichen“ Artenspektrum gezählt 

werden, da geeignete Habitate nur temporär zur Verfügung stehen. Ebenfalls als Nah-

rungsgast wurde die Rauschwalbe (3, „gefährdet“) im näheren Umfeld des Plangebietes 

kartiert, essenzielle Lebensräume sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Tab. 2: Kartierte Vogelarten mit Angabe zum Status im Untersuchungsraum und Gefährdung gemäß 

Roter Liste Rheinland-Pfalz 

(ÖSTLAP 2012) 

Art  Rote Liste RLP Status 

Amsel Turdus merula * Brutvogel 

Bachstelze Motacilla alba * Brutvogel 

Baumpieper Anthus trivialis 2 Gastvogel 

Blaumeise Parus caeruleus * Brutvogel 

Bluthänfling Carduelis cannabina V Gastvogel 

Buchfink Fringilla coelebs * Brutvogel 

Buntspecht Dendrocopos major * Brutvogel 

Eichelhäher Garrulus glandarius * Brutvogel 

Fitis Phylloscopus trochilus * Brutvogel 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla * unklar 

Gartengrasmücke Sylvia borin * Brutvogel 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula * Gastvogel 

Goldammer Emberiza citrinella * Brutvogel 

Haubenmeise Parus cristatus * unklar 
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Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * Brutvogel 

Heckenbraunelle Prunella modularis * Brutvogel 

Kleiber Sitta europaea * Brutvogel 

Kohlmeise Parus major * Brutvogel 

Mäusebussard Buteo buteo * Gastvogel 

Misteldrossel Turdus viscivorus * unklar 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * Brutvogel 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 Gastvogel 

Ringeltaube Columba palumbus * Brutvogel 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * Brutvogel 

Singdrossel Turdus philomelos * Brutvogel 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapilla * Brutvogel 

Sumpfmeise Parus palustris * unklar 

Tannenmeise Parus ater * Brutvogel 

Waldbaumläufer Certhia familiaris * Brutvogel 

Waldkauz Strix aluco * Brutvogel 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus * Brutvogel 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes * Brutvogel 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * Brutvogel 

 

Bei der Wiederholung der Avifauna-Untersuchung in 2018 (PE Becker GmbH) wurden im 

und am Plangebiet 36 Arten kartiert. Darunter neuerdings ein Flussregenpfeifer-Pärchen, 

aufgetreten auf dem ausgeräumten Bauplateau Nr. 3, unmittelbar nördlich der Abgrenzung 

der 4. BPlan-Änderung und Erweiterung. 

2.5 Natura 2000-Gebiete 

Die nächstgelegene Fläche des Natura 2000-Schutzgebietssystems befindet sich etwa 3 

km westlich des Plangebietes. Es handelt sich hierbei um den Alf- bzw. Bierbach (5803-

301). Aufgrund der Entfernung und der voraussichtlichen Projektwirkungen kann eine direk-

te und/oder indirekte Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. Auf eine weitergehende 

Betrachtung kann daher verzichtet werden. 

2.6 Orts- und Landschaftsbild / Erholung 

Das Orts- und Landschaftsbild im Plangebiet des Bebauungsplans wird im Südwesten und 

Süden von forstlich genutzten Waldbeständen, hauptsächlich Buchen- und Eichenmischbe-

ständen aber auch Fichtenreinbeständen geprägt. Die offenen Bereiche umfassen im We-

sentlichen die als Kompensationsmaßnahmen gedachten Wald- und Waldrandpflanzungen, 

die in Gänze noch in einem frühen Entwicklungsstadium sind. Zusammen mit dem Kerbtal 

des Quellzuflusses des Pittenbaches bietet das Plangebiet daher einen typischen Wechsel 

unterschiedlicher Landschaftselemente des Schneifelvorlandes. Das Landschaftsbild wird 

allerdings von den bereits bestehenden Bauwerken des angrenzenden Betriebsgeländes 

überprägt und hat daher insgesamt nur eine geringe Bedeutung. 

Die Nutzung des Plangebiets als Erholungsraum ist von untergeordneter Bedeutung, da die 

noch vorhandenen Forstwege keinen Anschluss an die umliegenden Wanderwege haben, 
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bzw. in die stark befahrene L16 münden. Zwar verläuft der Wanderweg Nr. 2 „Rund um 

Prüm“ (EIFELVEREIN 2010) nördlich bzw. nordöstlich, dieser ist aber für Ansässige wie 

Touristen besser von Pittenbach oder Schlossheck zu erreichen. 

Empfindlichkeiten 

Da der Untersuchungsraum nur eine geringe Erholungseignung aufweist, ist von einer ge-

ringen Empfindlichkeit auszugehen. Der Ortslage von Schlossheck ist jedoch eine hohe 

Empfindlichkeit zuzuordnen. Das Landschaftsprogramm beschreibt für das größere Umfeld 

des Planungsraumes den Anspruch, im unmittelbaren Umfeld von Siedlungen erholungs-

wirksame, möglichst belastungsfreie Landschaften zu erhalten und zu entwickeln. Hieraus 

ergibt sich eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber diesem Aspekt. Freie Sichtbeziehungen 

und zusammenhängende Bereiche für die Erholung der Bevölkerung sind zudem empfind-

lich gegenüber einer optischen und tatsächlichen Zerschneidung. 

Vorbelastungen 

Es ist durch die L 16 und den betriebsinternen Verkehr von einer nach derzeitigem Kennt-

nisstand nicht quantifizierbaren -geringen bis mäßigen- Vorbelastung für Landschaftsbild / 

Erholung auszugehen. Gleiches gilt in der Summe für Vorbelastungen durch vorhandene 

Betriebseinrichtungen der Arla: Das vorhandene Betriebsgelände mit seinen markanten 

Bauwerken stellt aus der Nähe eine hohe Vorbelastung des Landschaftsbildes dar, hat al-

lerdings aufgrund seiner Einbettung in einen Talkessel kaum Fernwirkung. Bezüglich dem 

durch die Betriebstätigkeit bedingten Lärm kann von einer verhältnismäßig geringen bis 

mäßigen, im Hinblick auf den Verkehr und hier insbesondere auf den Schwerlastverkehr 

von einer hohen Vorbelastung (v.a. im Bereich der Ortslage Schloßheck) ausgegangen 

werden. 
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3 Auswirkungen der Planung 

Die Arla benötigt nach aktuellem Stand neben dem Kesselhaus-Neubau prognostisch vor 

allem noch eine größere zusammenhängende Vorratsbaufläche für logistische Vorgänge: 

Lagerkapazitäten, Kommissionierung mit einem Ladehof und Lkw-Stellplätzen. Sinnvoller-

weise sollte dies in Verbindung mit einer eigenen, zusätzlichen Zufahrt von der L16 aus ge-

schehen, um das störende, werksinterne Verkehrsaufkommen zu reduzieren und zu entzer-

ren. Anders werden die bereits wieder absehbaren Umstrukturierungs- und Erweiterungs-

zwänge nicht umgesetzt werden können, um der steigenden, zu verarbeitenden Milchmen-

ge der angeschlossenen genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe  und der Wettbe-

werbssituation standzuhalten. 

Die vorliegende Planung umfasst eine Fläche von ca. 10,3  10,1 ha, davon „überlappen“ 

2,9 ha den ursprünglichen Bebauungsplan. 7,4  7,2 ha sind tatsächlich neue BPlan-

Flächen. Von den 10,3  10,1 ha werden abzüglich Grün-, Wald- und Erschließungsanteilen 

am Ende 6,8  5,7 ha (66  55 %) zu Bauland, für zwei bis drei neue Bauplateaus, interne 

Abböschungen und eine neue Gebietszufahrt. Die Dimension der baulich nutzbaren Erwei-

terungsfläche beträgt in Nord-Süd-Richtung 200 m und quer dazu im Mittel 300 ebenfalls 

200 m. Die GI-Fläche wird mit einer Grundflächenzahl von 0,8 festgesetzt. 

Weitere Ausführungen sind der Begründung zum Bebauungsplan (PE 2017b 2020) zu ent-

nehmen. 

3.1 Konfliktpotential: Boden 

Konflikt B 1: Versiegelung von Flächen (anlagebedingt) 

Neuversiegelung von Flächen durch Gebäude, betriebliche Verkehrsflächen etc. 

Auch unter Berücksichtigung geeigneter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V 1, 

V 2) verbleibt eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung der Bodenfunktion durch 

die ermöglichten Neuversiegelungen. 

Konflikt B 2: Veränderung der Bodenstruktur und Bodenverdichtung (bau-

/anlagebedingt) 

Durch Umlagerung und notwendige Verdichtung kommt es in den Abgrabungs- und Auf-

schüttungsbereichen zur Störung der Bodenfunktionen. 

Mit der Planung ist trotz Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V 2) eine erhebliche 

und nachhaltige Beeinträchtigung der Bodenfunktion durch Auffüllung und Verdichtung zu 

erwarten. 

Konflikt B 3: Beseitigung des Bodens und Entstehung von Aushubmaterial durch 

Abgrabungen (baubedingt) 

Für die Schaffung von Bauplateaus und Zuwegungen entstehen große Massen an Aus-

hubmaterial. 

Bei Beachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V 2, V 3) sind keine er-

heblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen durch die Eingriffe zu erwarten. 

Konflikt B 4: Erhöhte Bodenerosion auf entblößten Flächen bzw. an neu geschütte-

ten Böschungen (bau-/anlagebedingt) 
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Während der Bauphase und in der darauf folgenden Zeit kann es zu erhöhter Bodenerosi-

on vor allem an den geschütteten Böschungen kommen. Die Erosionsgefahr verringert sich 

mit zunehmender Begrünung der Böschungen. 

Bei Beachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V 4) sind keine erhebli-

chen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Konflikt B 5: Schadstoffeintrag bzw. -akkumulation (bau-/betriebsbedingt) 

Belastung des Bodens durch bau- und betriebsbedingte Schadstoffemissionen. 

Bei Beachtung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V 6, V 7, V 9, V 10) keine 

erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung. 

3.2 Konfliktpotential: Wasser 

Konflikt W1: Verrohrung/Beseitigung von Fließgewässern (anlagebedingt) 

Durch die Anlage der Bauplateaus wird der ein Quellzufluss des Pittenbach verrohrt bzw. 

beseitigt. Im Vorfeld der Planung wurde geprüft, ob andere Standorte oder eine offene Füh-

rung des Gewässers innerhalb des Bauplateaus möglich sind. Die geprüften Varianten 

wurden als nicht umsetzbar bzw. ohne relevante ökologische Vorteile verworfen. 

Mit der vorliegenden Planung ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff verbunden. 

Konflikt W2: Hydrologische Beeinträchtigung des Pittenbaches (anlagebedingt) 

Durch die Anlage des Bauplateaus und die Beseitigung des Quellzuflusses verringert sich 

das Einzugsgebiet des Pittenbaches. Zudem können durch die Erhöhung der Abflussspit-

zen und die Verringerung des Wasserrückhaltevermögens im Einzugsgebiet die Abfluss-

werte verändert werden. 

Die Bepflanzung der Böschungen wirkt sich positiv auf das Wasserrückhaltevermögen im 

Plangebiet aus. In Verbindung mit der Entwässerungskonzeption sind verbleibende erhebli-

chen Beeinträchtigungen auszuschließen. 

Konflikt W3: Schad- und Feinstoffeinträge in den Vorfluter (bau-/anlagebedingt) 

Da während der Bauphase mit einer erhöhten Bodenerosion zu rechnen ist, besteht die Ge-

fahr, dass Schadstoffe und Feinmaterial in den Vorfluter eingetragen werden und zu Beein-

trächtigungen führen. 

Sofern die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V 5, V 7, V 9) beachtet werden, 

ist weder mit erheblichen noch nachhaltigen Beeinträchtigungen zu rechnen. 

Konflikt W4: Beeinträchtigung der Grundwasserneubildungsrate (anlagebedingt) 

Die großflächige Versiegelung und Verdichtung des Bodens führt zu einer deutlichen Ver-

ringerung der Infiltrationsrate und damit der potentiellen Grundwasserneubildung. Da je-

doch die Grundwasserneubildung im Untersuchungsraum generell gering ist, ergeben sich 

keine erheblichen Beeinträchtigungen. Die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme V 1 

und das Entwässerungskonzept sind beachtlich. 

Konflikt W5: Schadstoffeintrag ins Grundwasser (baubedingt) 

Während der Bauphase können durch unsachgemäße Arbeiten über das gesammelte 

Oberflächenwasser Schadstoffe in das Grundwasser gelangen. 



 

24 

Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V 7, V 8, V 9) ist 

nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. 

3.3 Konfliktpotential: Klima und Luft 

Konflikt K1: Luftbelastungen (bau-/betriebsbedingt) 

Während der Bauphase kommt es durch den Betrieb der Baufahrzeuge und -maschinen 

temporär zu Schadstoffemissionen, die bei windarmen Wetterlagen mit der bodennahen 

Kaltluft über das Pittenbachtal in die angrenzenden Ortschaften transportiert werden. Bau-

bedingter Schwerlastverkehr wird auch auf den Anfahrtswegen temporär zu erhöhten 

Emissionen führen. In Relation zu den bereits bestehenden Belastungen durch den steten 

Verkehr auf der L16 sind diese zusätzlichen baubedingten, temporären Emissionen nicht 

als erhebliche Beeinträchtigungen anzusehen. Die Vermeidungs- und Minimierungsmaß-

nahmen V 4 und V 11 sind beachtlich. 

Konflikt K2: Minderung Frischluftproduktion (anlagebedingt) 

Durch die großflächige Überplanung von Gehölzflächen (Wald, Waldrand und Sukzessions-

flächen) gehen Flächen mit Funktionen für die Frischluftentstehung und die Schadstofffilte-

rung verloren. Die Flächen sind allerdings nicht von essenzieller Bedeutung zur Versorgung 

klimatisch belasteter Siedlungsräume und nur kleinklimatisch relevant, weshalb kein erheb-

licher Eingriff mit der Planung verbunden ist. 

Die im Rahmen der Eingriffsregelung neu zu pflanzenden Gehölze können als Minimie-

rungsmaßnahme betrachtet werden. 

3.4 Konfliktpotential: Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Konflikt Ö1: Verlust von Biotopen (anlagebedingt) 

Durch die Erweiterung des Betriebsgeländes werden unwiderruflich Wald- bzw. waldnahe 

Biotope zerstört und die damit assoziierten Lebensgemeinschaften verdrängt. Neben den 

ökologisch weniger bedeutsamen Waldlichtungs- und (frühen) Sukzessionsstadien, sind 

davon auch wertvollere Laubwaldbestände und der Quellzufluss des Pittenbach, der sich 

durch den kleinräumigen Wechsel seltenerer Pflanzengesellschaften auszeichnet, betrof-

fen. Durch die Überschüttung und Verrohrung fallen hier insbesondere der waldsimsenrei-

chen Bestand sowie die beiden binsendominierten Oberflächenwasseraustritte im unteren 

Drittel des Siefen weg. Durch den geplanten Sichtschutzwald und dem damit verbundenen 

Erhalt der südöstlichen Fichtenbestände, wird der Feuchtstandort mit dem Vorkommen von 

Valeriana dioica zwischen L16 und dem Waldweg nicht überplant und kann als kleinräumi-

ges Refugium für spezialisierte Arten erhalten bleiben. 

Mit der Anlage der erforderlichen Bauplateaus ist ein irreversibler Verlust unterschiedlich 

bedeutsamer Biotope verbunden, der durch geeignete Kompensationsmaßnahmen begli-

chen werden muss. 

Konflikt Ö2: Gefährdung angrenzender Gehölze (baubedingt) 

Durch laufende Bautätigkeiten, insbesondere dem Einsatz großer Baufahrzeuge, können 

Gehölze im Umfeld der eigentlichen Baumaßnahme durch Kronen-, Stamm- bzw. Wurzel-

schäden substantiell geschädigt werden. 
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Unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V 15, V 16) ent-

steht allerdings kein erheblicher Eingriff. 

Konflikt Ö3: Lärm- und Abgasemissionen (bau-/betriebsbedingt) 

Durch Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen entstehen während der Bauphase und im an-

schließenden Werksbetrieb Lärm- und Abgasemissionen, die zu einer Beeinträchtigung an-

grenzender Biozönosen führen. Da durch die Erweiterung das Betriebsgelände allerdings 

näher an die L16 rückt, treten diese Belastungen nur in einem bereits stark vorbelasteten 

Raum auf. Die nordöstlich des Plangebiets gelegenen Bereiche werden durch die Erweite-

rung nur marginal beeinträchtigt. 

Unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V 11, V 17) ist 

daher nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. 

Konflikt Ö4: Örtlich relevante Säugetierfauna und Feuersalamander (bau-/betriebs-

/anlagebedingt) 

Die Haselmaus wie auch der Feuersalamander konnten 2013 im Plangebiet nicht nachge-

wiesen werden (FEHR 2013). Erhebliche Beeinträchtigungen durch die vorliegende Pla-

nung entstehen entstanden demnach nicht. Dto. keine Feuersalamander bei den Nachun-

tersuchungen 2018/19 (FEHR). In Gestalt des 2019 festgestellten Haselmaus-Vorkommens 

ist ein neues hohes Konfliktpotential aufgetreten, welches aber durch abgestimmte Vermei-

dungs- und Kompensationsmaßnahmen beherrscht werden kann (s.h.). 

Durch die Planung besteht die Gefahr, dass durch die baubedingten Rodungen Fleder-

mäuse verletzt oder getötet werden und potentielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zer-

stört werden. Dies gilt insbesondere für die Laubwaldbestände im Plangebiet, da hier im 

Gegensatz zu den Nadelwaldbeständen geeignete Quartiere ermittelt werden konnten. 

Ebenfalls baubedingt kann es durch Erschütterungen, Lärm und Licht zu Störungen der lo-

kalen Fledermausfauna kommen. Anlagebedingt kommt es zu einem Verlust von Jagdhabi-

taten und zu Störungen lichtsensibler Arten wie dem Braunen Langohr. 

Zum Schutz der lokalen Fledermausfauna bedarf es neben geeigneten Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen (V 11, V 14, V 17, V 18, V 19, V 20, V 26) einem Ausgleich der 

verlorengehenden Quartiere im Plangebiet (FEHR 2013 u. 2019). 

Es gibt zwar seit Juni 2017 eine neuere Fassung des § 44 Abs. 5 BNatSchG, diese bleibt in 

der Sache aber ohne Bedeutung. Denn auch nach dem neuen Wortlaut tritt in dem hier vor-

liegenden Fall kein weiterer Verbotstatbestand hinzu, weil das Tötungsverbot nach wie vor 

individuenbezogen gilt und die gesetzlichen Änderungen allein auf die Signifikanzschwelle 

und die Unterscheidung gegenüber dem generellen Lebensrisiko abzielen. Dies ist eine 

Frage der einzelfallbezogenen Bewertung. 

Konflikt Ö5: Avifauna (bau-/betriebs-/anlagebedingt) 

Anlagebedingt gehen durch das Planvorhaben bedeutsame Teillebensräume europäischer 

Vogelarten irreversibel verloren. Dies umfasst sowohl Nahrungs- als auch Fortpflanzungs- 

und Ruheräume. Baubedingt besteht ein erhöhtes Risiko, einzelne Individuen zu verletzen 

oder zu töten. Erhebliche betriebsbedingte Störungen für die vorkommenden Brutvogelar-

ten können offensichtlich ausgeschlossen werden, da trotz Nähe zum Werksgelände und 

der stark befahrenen L16 erfolgreich gebrütet wurde. 
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Im Ergebnis werden bei einer zwei europäischen Vogelarten (Waldkauz u. Flussregenpfeif-

fer) Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1. Nr. 3 ausgelöst. Hier muss durch geeignete 

Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen sicher-

gestellt werden, dass die ökologische Funktion betroffener Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. Aufgrund der schlechten Situation der Lo-

kalpopulation der Gartengrasmücke, der Misteldrossel, des Sommer- und Wintergoldhähn-

chens sowie des Zaunkönigs, sind artspezifische Maßnahmen notwendig, um eine arten-

schutzrechtlich unbedenkliche Planung zu gewährleisten (ÖSTLAP 2012, PE 2018). 

Für die restlichen Vogelarten sind Verbotstatbestände unter Berücksichtigung von Vermei-

dungs- und Minimierungsmaßnahmen (V 14, V17, V 20) in Verbindung mit den für die ver-

lorengehenden Biotope notwendig werdenden Kompensationsmaßnahmen auszuschlie-

ßen. 

3.5 Konfliktpotential: Natura 2000-Gebiete 

Die nächstgelegene Fläche des Natura 2000-Schutzgebietssystems befindet sich etwa 3 

km westlich des Plangebietes. Es handelt sich hierbei um den Alf- bzw. Bierbach (DE-5803-

301). Aufgrund der Entfernung und der voraussichtlichen Projektwirkungen kann eine direk-

te und/oder indirekte Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. Auf eine weitergehende 

Betrachtung kann daher verzichtet werden. 

3.6 Konfliktpotential: Orts- und Landschaftsbild/Erholung 

Konflikt L1: Eingriff in das Landschaftsbild (anlagebedingt) 

Durch die vorliegende Planung werden großflächig Waldbestände gerodet, Bauplateaus 

angelegt und hohe Produktionsgebäude gebaut. Aufgrund der Topographie des Geländes 

sind die Waldflächen nur im unmittelbaren Nahbereich landschaftsästhetisch wirksam oder 

aus größeren Entfernungen von Westen nach Osten blickend einsehbar. Die wesentliche 

Beeinträchtigung der Planung geht von den zukünftigen Gebäuden aus. Insbesondere von 

westlichen, höher gelegenen Blickpunkten werden sich die neuen Anlagen störend be-

merkbar machen (siehe Anhang, Abb „Darstellung zur Sichtbarkeit aus der Umgebung des 

Werksstandortes“). Aufgrund der Tallage und der umgebenden Waldflächen wird die Ein-

sehbarkeit aus nördlicher, östlicher und südlicher Richtung deutlich eingeschränkt. Unmit-

telbar wirksam wird der landschaftsästhetische Eingriff in den höheren Lagen der Ortschaft 

Schloßheck, wenn keine Abschirmung des Werksgeländes erfolgte. (s. Abb. „Prümer Stra-

ße 18“ in der Darstellung im Anhang Plan-L1- „Landschaftsbildbetrachtung“). Hier werden 

die Anlagen über den abschirmenden Waldgürtel hinweg je nach ihrer späteren tatsächli-

chen Höhe u.U. deutlich sichtbar sein (Anm.: Für den zweiten Milchtrockenturm, der derzeit 

auf dem Plateau der 3. Erweiterung, weiter unten, errichtet wird, wurde ein eigenes Verfah-

ren, mit Visualisierung und Kompensation des Landschaftsbild-Eingriffs, durchgeführt, ohne 

Verknüpfung zur 4. Erweiterung.) In den tiefer gelegenen Bereichen der Ortschaft Schloß-

heck, z.B. Scheidstraße, können die Anlagen, unter Berücksichtigung der bestehenden 

Waldflächen dazwischen, höchstens vom 1. Obergeschoss (angenommene Sichthöhe 4,5 

m) aus wahrgenommen werden und das auch nur vom westlichen Ortsrandbereich. 

Trotz Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (V 11, V 21, V 22) ist mit der vorliegen-

den Planung ein u.U. erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild verbunden. Durch den Er-

halt eines größeren Waldstreifens am südöstlichen Plangebietsrand („Haselmaus-Wald“) im 
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überarbeiteten BPlan-Entwurf verbessert sich die Situation für die Anlieger insgesamt. Zu-

sätzlich wird der Vorhabenträger in Richtung Oberlieger von Schloßheck eine Waldneuan-

pflanzung südlich der Landesstraße 16 -Scheidstraße- zur Vermeidung beziehungsweise 

Kompensation des Eingriffs vornehmen. 
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4 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

4.1 Generelle Anforderungen und Zielsetzungen 

Klima, Umwelthygiene 

Neben Boden und Wasser zählt das Klima zu den natürlichen Lebensgrundlagen. Nachhal-

tige Beeinträchtigungen der örtlichen Klimaverhältnisse zu vermeiden, zählt zu den Aufga-

ben der Landschaftspflege, implizit von Lärmeinwirkungen und Luftverunreinigungen. Im 

Vordergrund steht das klimameliorative Leistungsvermögen der Landschaft zu erhalten, 

anthropogen bedingte Belastungen der Siedlungsbereiche zu mindern und Umweltbeein-

trächtigungen durch Schadstoffe und Lärm entgegenzuwirken. 

Boden, Bodenschutz 

Im Landschaftshaushalt nimmt der Boden, als Bestandteil natürlicher und kulturbeeinfluss-

ter terrestrischer Ökosysteme, eine Schlüsselstellung ein. Über Stoffaustausch und Ener-

gieprozesse, Akkumulations- und Transformationsvorgänge stehen Böden in vielfältiger 

Wechselbeziehung zu den Landschaftsfaktoren und beinhalten die wesentlichen Eigen-

schaftsmerkmale zur Bildung komplexer, differenzierter Lebensgemeinschaften von Pflan-

zen und Tieren. Im Vordergrund der Landschaftspflegerischen Zielsetzung stehen der 

Schutz und die Erhaltung der Bodenfunktion, die Vorsorge vor schädlichen Veränderungen 

sowie die Vermeidung der Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Bodenverun-

reinigungen. 

Wasser 

Ziel der Landschaftspflege ist der Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer 

vor Verunreinigungen, die Erhaltung des Selbstreinigungsvermögens sowie die Sicherung 

und Wiederherstellung natürlicher Abläufe im Grund- und Oberflächenwassersystem. 

Arten– und Biotopschutz 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind u. a., Natur und Landschaft so zu 

schützen, zu pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass die 

Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensstätten und Lebensräume auf Dauer ge-

sichert sind. Vorrangig sind Biotopsysteme zu erhalten, zu entwickeln und wieder herzustel-

len, die für das Überdauern der naturraumspezifischen Lebensgemeinschaften substanziell 

sind und von besonderer erd-, naturgeschichtlicher und/oder kulturraumspezifischer Bedeu-

tung sind. Neben der gegenwärtigen Funktion im Naturhaushalt ist das standörtliche Bioto-

pentwicklungspotenzial zu berücksichtigen sowie die Empfindlichkeit und Belastbarkeit 

durch anthropogene Einflüsse. 

Landschaftsbild, natürliche Erholungseignung 

Die Erhaltung und Entwicklung der charakteristischen Eigenart des Raumes in seiner natür-

lichen Vielfalt und Schönheit an kultur- und naturbedingten Elementen, als Lebensgrundla-

ge für Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung, ist das Leitziel der Land-

schaftsplanung. 

4.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

 Minimale Dimensionierung der neuen versiegelten Fläche. 
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 Der Oberboden ist entsprechend des § 202 BauGB (Schutz des Mutterbodens) und 

der DIN 18915 (Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke) von allen Bau- 

und Betriebsflächen gesondert abzutragen, zu sichern und zur späteren Wiederver-

wendung zu lagern. Für die Lagerung müssen wertvolle Flächen in der Umgebung 

der Baumaßnahme ausgenommen werden (Schutzwald), eine Lagerung auf bereits 

gestörten Flächen ist anzustreben. Erosionsgefährdete Oberbodenmieten sind ab-

zudecken. 

 Unbelasteter Erdaushub ist – sofern dem keine weiteren Vorschriften entgegenste-

hen - einer Wiederverwendung zuzuführen. Eine Deponierung ist nur in begründeten 

Fällen zulässig. 

 Entwicklung eines Massenmodells, um einen möglichst exakten Ausgleich zwischen 

Abtrag und Auftrag zu erhalten. Es ist nach derzeitiger Planung davon auszugehen, 

dass ein Großteil der Aushubmassen (Voraussetzung: Erdbautechnische Eignung 

des Materials) für die Aufschüttungsbereiche der neu zu schaffenden Bauplateaus 

verwendet werden kann, so dass keine größeren Transportwege anfallen bzw. Aus-

hubmaterial deponiert werden muss. 

 Begrünung der Böschungen zur Erosionsverminderung spätestens 6 Wochen nach 

Herstellen der Böschungen, ggf. sind ingenieurbiologische Maßnahmen zu ergreifen. 

Ab einer Böschungshöhe von 2,0 m ist eine Berme einzubauen. 

 Unvermeidbare Belastungen des Bodens, wie Verdichtung oder Vermischung mit 

Fremdstoffen, sind nach Beendigung der Baumaßnahme zu beseitigen. Die Bauar-

beiten sind so durchzuführen, dass eine Verschmutzung des Bodens ausgeschlos-

sen wird. 

 Verhaltensregeln während des Baubetriebes (ordnungsgemäße Inspektion der Fahr-

zeuge, kontrollierter Umgang mit gefährlichen Stoffen; Verwendung biologisch 

schnell abbaubarer Hydraulikflüssigkeiten, Mitführen von Havarie-Sets für Ölunfälle).  

 Bei notwendigem Bodenaustausch für Gründungen ist nur grundwasserunschädli-

ches Material einzubauen. 

 Beachtung der Vorschriften zum Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen während 

des Baus und dem Betrieb. 

 Sparsame Verwendung von Streusalz auf den Betriebsflächen ist anzustreben. 

 Möglichst kurze Bauphase. 

 Auf den nochmals überplanten Böschungsflächen (vgl. Maßnahmenplan und Plan-

zeichnung) aus vorangegangenen Bebauungsplanschritten sind die zuvor getroffe-

nen Festsetzungen (Waldmantelentwicklung, Sukzession nach Initialpflanzung, 

Laubwaldsukzession) weiterhin gültig - soweit nachfolgend keine andere Art der Be-

pflanzung festgelegt wird. 

 Der Fichtenbestand (am südl. Ende des Schutzwaldgürtels textl. Festsetzung 

2.2.3.6.2) und die östliche Hälfte des Haselmaus-besetzten Waldstücks (TF 

2.2.3.6.4) innerhalb des Schutzwaldgürtels ist sind zu erhalten. Der nördlich am Nor-

dende des Schutzwalds gelegene Bereich (TF 2.2.3.5.5) ist der Sukzession zu über-

lassen. Um eine baubedingte Beeinträchtigung zu verhindern, ist während der Bau-

tätigkeit ein Schutzzaun zu errichten.  

 Rodung der Gehölze ausschließlich außerhalb der Wochenstubenzeit Hauptaktivi-

tätszeit der Fledermäuse bzw. außerhalb der Vogelbrutzeit, d.h. eine Rodung zwi-

schen dem 01. März und dem 30. September 31. Oktober j.J. ist nicht zulässig. Aus-

nahme: Sollte eine Rodung außerhalb der Vogelbrutzeit des oben gennannten Zeit-

raums nicht möglich sein, so ist vor dem Eingriff eine Überprüfung auf Besiedlung 
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mit zu schützenden Arten von geeignetem Fachpersonal in Form einer vertiefenden 

artenschutzrechtlichen Prüfung Stufe II durchzuführen und eine Ausnahmegenehmi-

gung bei der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde einzuholen.  

 Alle verbleibenden Gehölzbestände sind nach den Vorgaben der DIN 18920 bzw. 

RAS-LP4 zu schützen. 

 Die Inanspruchnahme von Flächen für Bautätigkeiten soll ist auf den zukünftig beein-

trächtigten Bereich beschränkt bleiben zu beschränken. Flächen des im Bebauungs-

plan gekennzeichneten „Schutzwaldes“ sind auch während der Baumaßnahme vor 

allen erdbauseitigen und vegetationsgefährdenden Auswirkungen in geeigneter 

Form zu schützen. Dies gilt auch für die Kompensationsmaßnahmenflächen, es sei 

denn, dort sind zuvor noch neue Böschungen anzulegen.  

 Verstärkt lärm- und abgasemittierende, Bauarbeiten sind außerhalb der Vegetati-

onsperiode und der Brut- und Setzzeit, d.h. zwischen 1. Oktober und 28./29 Februar 

jeden Jahres, durchzuführen (z.B. schwere Erdarbeiten). 

 Ältere Bäume mit deutlichen Stammhöhlen (Spechtlöcher, Stammanrisse) sind vor 

der Entnahme auf einen Besatz v.a. an Fledermäusen zu kontrollieren. Alle derarti-

gen Bäume sind zunächst farblich zu markieren und gegen Ende der Aktivitätszeit ( 

September Ende Oktober, Anfang November) zu überprüfen (Ausflugbeobachtun-

gen, vorzugsweise mittels Hebebühne und Endoskop, Lichtschranken). Unbesetzte 

Höhlen sind soweit möglich zu verschließen, oder der unbesetzte Baum ist umge-

hend nach der Kontrolle zu entfernen. Bei besetzten Höhlen ist der betreffende 

Baum so lange zu erhalten, bis das/die Tier/e im Frühjahr ausgeflogen sind (Kontrol-

le durch einen Biologen). Bei unabdingbarer Rodung von besetzten Höhlenbäumen 

noch im gleichen Winterhalbjahr ist eine in Abstimmung mit der UNB über eine fach-

gerechte Umsetzung der Tiere oder eine geeignete alternative Vorgehensweise 

durchzuführen. 

 Zum Schutz lichtsensibler Arten wie z.B. dem Braunen Langohr ist die Beleuchtung 

der Baustelle bzw. des jetzigen und späteren Betriebsgeländes auf ein Minimum zu 

reduzieren, etwa durch Abschirmungen in Richtung Wald und durch Lichtkegel, die 

nach unten bzw. zum Betriebsgelände hin orientiert sind. 

 Empfindliche Lebensräume (Pittenbach und Zuflüsse) im Nahbereich der Baustelle 

sind vor baubedingten Beeinträchtigungen wie physikalische Beschädigungen, Er-

schütterungen, Lärm- und Lichtemissionen durch abschirmende Maßnahmen zu 

schützen. 

 Zum Schutz des Landschaftsbildes sind die Fassaden aller Baukörper als Abstufung 

von Grautönen, beginnend mit dunklem Grau für die unteren Bereiche und Übergang 

zu hellerem Grau für die oberen, zu gestalten und ab einer Höhe über 510 m üNN 

mit einer dem Grün der Baumkronen nachempfundenen Fassadengestaltung zu ver-

sehen. Zusätzlich sind alle Dachflächen oder Teile dieser, ab gleicher Höhe und ei-

ner zusammenhängenden Mindestfläche von 100 m², mit einer extensiven Dachbe-

grünung auszustatten. Baukörper, die eine Höhe von über 520 m üNN erreichen, 

sind mit dem Schutz des Landschaftsbildes nicht verträglich und somit nicht zuläs-

sig. 

 Im Osten und Südosten des Geltungsbereiches ist zum Schutz der Sichtbeziehun-

gen der bestehende Waldbestand in einen „Schutzwald“ mit der Zweckbestimmung 

„Sichtschutz“ zu entwickeln (siehe 4.3.1). Um eine baubedingte Beeinträchtigung zu 

verhindern, ist während der Bautätigkeit ein Schutzzaun zu errichten.  



 

31 

 Aufgrund des Heranrückens an die äußersten Häuser des Ortsrandes Schlossheck 

ist nunmehr neben der Zonierung nach Abstandserlass Rheinland-Pfalz eine gut-

achterliche Einzelfallprüfung (Schallkontingentierung) vorzunehmen. 

 Nach Rodung der künftigen Bauflächen ist zur Vermeidung einer evtl. Brutansied-

lung durch Flussregenpfeiffer auf temporären Brachflächen darauf zu achten, dass 

bis zur tatsächlichen Bebauung genügend Vertikalstrukturen mit mind. 1,0 Meter 

Höhe vorhanden sind und keine plane vegetationsfreie Fläche mit einer Größe von 

0,5 ha oder mehr entsteht. (CEF-Maßnahme Flussregenpfeiffer: s. Ziff. 2.2.4.7.9). 

 Zum Erhalt der lokalen Haselmauspopulation sind die Schutz- und Vermeidungs-

maßnahmen aus der „Haselmausuntersuchung 2019“, Kapitel 5 (Büro für Ökologie 

und Landschaftsplanung Hartmut Fehr, Stolberg 2020) zu beachten und entspre-

chend den dort getroffenen Vorgaben umzusetzen. Dazu zählt insbesondere der 

zeitliche Ablauf bei den (z.T. vorgezogenen) Pflanz- und Fördermaßnahmen z.G. der 

Population und bei der Teil-Entfernung des bisher besetzten Gehölzbestands etwa in 

der Mitte der Erweiterungsfläche (siehe im Fachgutachten). 

V 24 26 Zur Gewährleistung einer ökologisch sachgerechten Bauabwicklung, insbeson-

dere zur Berücksichtigung des vorsorgenden Biotop- und Artenschutzes, ist eine 

landschaftsökologische Baubegleitung von einer fachkundigen Person, die der zu-

ständigen Unteren Naturschutzbehörde vor der „vorzeitigen Planreife“ nach § 33 

BauGB schriftlich zu benennen ist, durchführen zu lassen. Aufgabe der ökologischen 

Baubegleitung ist die Überwachung der genehmigungskonformen Umsetzung der 

landschaftspflegerischen sowie artenschutzrechtlichen Schutz- und Ausgleichsmaß-

nahmen einschließlich der Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen. Darüber 

hinaus hat die ökologische Baubegleitung dafür Sorge zu tragen, dass die zeitlichen 

Fristen der Umsetzung (u.a. vorgezogene Schutzmaßnahmen) eingehalten werden. 

Die ökologische Baubegleitung überprüft unmittelbar vor jeglicher Rodung / Baufeld-

freimachung den gesamten Rodungsbereich auf Fortpflanzungs- und Ruhestätten 

besonders geschützter Tierarten (Nester, Horste, Baumhöhlen etc.). Beim Auffinden 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind diese auf Besatz (u.a. Vögel, Fledermäu-

se, Haselmaus) zu prüfen. Unbesetzte Baumhöhlen sind zu verschließen bzw. der 

Baum umgehend zu fällen. Bei Feststellung von Besatz sind jegliche Rodungsmaß-

nahmen in diesem Bereich umgehend zu stoppen und das weitere Vorgehen mit der 

Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Ergebnisse der Überprüfungen sind 

der Unteren Naturschutzbehörde durch eine Kurzdokumentation vorzulegen (Fotos, 

Ergebnisse). 

Die untere Naturschutzbehörde behält sich vor – je nach festgestelltem Besatz der 

Baumhöhlen im Eingriffsbereich – Nachforderungen an das Maßnahmenkonzept zu 

stellen (z.B. zusätzliche Vermeidungs- / CEF-Maßnahmen). Horste von Großvögeln 

genießen Bestandsschutz. Sofern im Rahmen der Kontrollen vor Rodungsbeginn 

Horste gefunden werden, ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde abzustimmen (ggf. ist eine Ausnahme von den Verbotstatbeständen nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG bei der Oberen Naturschutzbehörde zu beantragen). Selbiges gilt 

für weitere vorgefundene Fortpflanzungs- und Ruhestätten besonders bzw. streng 

geschützter Arten (z.B. Haselmaus). 

V 25 27 Sollten gem. § 17 Denkmalschutzgesetz (DSchG) bei Erdarbeiten, Bau- und Ab-

brucharbeiten prähistorische oder historische Gegenstände (bewegliche und unbe-

wegliche), von denen bei der Entdeckung anzunehmen ist, dass sie Kulturdenkmäler 
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sind oder als solche gelten, gefunden werden, oder Flurdenkmäler durch die Bau-

maßnahme betroffen sein, ist dies unverzüglich der Denkmalfachbehörde (General-

direktion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesarchäologie, Außenstelle Trier 

(Rheinisches Museum), Tel. 0651/9774-0 oder landesmuseum-trier@gdke.rlp.de) 

mündlich oder schriftlich anzuzeigen. Anzeigepflichtig sind der Finder, der Eigentü-

mer des Grundstückes, sonstige über das Grundstück Verfügungsberechtigte, der 

Besitzer des Grundstückes und der Leiter der Arbeiten, bei deren Durchführung der 

Fund entdeckt wurde; die Anzeige durch eine dieser Personen befreit die Übrigen. 

4.3 Kompensationsmaßnahmen 

Die Eingriffsermittlung und Formulierung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

hat ergeben, dass einige Konflikte mit der Umsetzung des Bebauungsplans nicht vermie-

den oder vermindert werden können. Erheblich und nachhaltig werden die Schutzgüter Bo-

den, Wasser und Vegetation beeinträchtigt, da Vegetationsflächen und Gehölze anlagebe-

dingt verloren gehen (Konflikt Ö1), ein Quellzufluss des Pittenbaches überschüttet bzw. 

verrohrt wird (Konflikt W1) und natürliche Böden großflächig versiegelt bzw. verändert wer-

den (Konflikt B1, B2). Zudem führen mit der Planung verbundene Lebensraumverluste zu 

Konflikten mit der örtlichen Fledermaus- und Avifauna (Konflikt Ö4 und Ö5). Diese verblei-

benden Konflikte machen es notwendig, landschaftspflegerische Maßnahmen zur Kompen-

sation der Beeinträchtigung zu formulieren. 

Die Kompensationsmaßnahmen sind so angelegt, dass sie sowohl eine Aufwertung von 

Funktionen des Naturhaushaltes herbeiführen als auch zur landschaftlichen Einbindung 

beitragen. Im Sinne eines multifunktionalen Ansatzes kann somit gewährleistet werden, 

dass die zum Ausgleich der Beeinträchtigungen der Pflanzen- und Tierwelt bestimmten 

Maßnahmen ebenso zur landschaftsgerechten sowie funktionalen Aufwertung der übrigen 

Faktoren von Natur und Landschaft in dem gebotenen Maße beitragen. 

Eine tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich ist im Anhang zu finden.  

4.3.1 Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Plangebietes [K-int.] 

Flächen innerhalb des Plangebietes, auf denen Kompensationsmaßnahmen durchzuführen 

sind, sind während der Baumaßnahmen durch einen Schutzzaun vor nachteiligen Einflüs-

sen des Baubetriebes (Befahrung, Abstellen von Baufahrzeugen, Anlage von Lagerplätzen 

usw.) zu schützen. 

K-int. 1: Grünflächen auf neuen Böschungen innerhalb des Geltungsbereiches 

Textl. Festsetzung 2.2.3.6.1 

Die im Bebauungsplan entsprechend festgesetzten Grünflächen (westliche und südliche 

Einfassung) sind in den im Plan -2- dargestellten Bereichen mit einzelnen Gehölzen zu be-

pflanzen. Dazu sind mindestens 40 % der Gesamtfläche mit truppweise gesetzten Sträu-

chern und weitere 10 % mit Laubbäumen zu bepflanzen. Dazu sind pro Trupp insgesamt 15 

Pflanzen zu setzen, wobei min. drei Arten zu verwenden sind. Die Bäume sind als einzelne 

Individuen zwischen den Trupps zu pflanzen. Bei felsigem Untergrund ohne die Möglichkeit 

einer Bepflanzung ist die Fläche der Sukzession zu überlassen. Aufkommende Fich-

tensämlinge sind regelmäßig alle 5 Jahre zu entfernen. 30 % der Gesamtfläche sind durch 

ein- bis zweimalige Mahd und anschließendem Abräumen des Mahdguts zu pflegen. So-
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fern eine Gehölzbepflanzung möglich ist, ist diese unmittelbar in der Pflanzperiode nach 

Fertigstellung der Abböschungen zu dem jew. angrenzenden neuen Bauplateau durchzu-

führen. 

Exemplarische Straucharten (verpflanzter Strauch, min. 3 Triebe, 60-100 cm hoch) 

• Crataegus monogyna oder C. laevigata (Weißdorn) 

• Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

• Corylus avellana (Hasel) 

• Prunus spinosa (Schlehe) 

• Rosa canina (Hundsrose) 

• Salix caprea (Sal-Weide) 

• Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

• Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 

• Viburnum opulus (Wolliger Schneeball) 

Artenliste Bäume (2 x verpflanzter Heister, min. 100 cm hoch) 

• Acer campestre (Feldahorn) 

• Betula pendula (Birke) 

• Carpinus betulus (Hainbuche) 

• Prunus avium (Vogelkirsche) 

• Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 

 

Textl. Festsetzung 2.2.3.6.6 

Die Böschung östlich des künftigen Bauplateaus „Ladehof“ ist flächendeckend mit Sträu-

chern aus folgender Pflanzliste zu bepflanzen. Der Pflanzabstand beträgt 1x1 Meter. 

- Haselnuss (Corylus avellana): 60 %; 2-3 x verpflanzt 60-80. 

- Himbeere (Rubus idaeus): 30 %; im Topf 

- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra): 10 %; 2-3 x verpflanzt 60-80. 

Die Ausführung hat unmittelbar in derjenigen Pflanzperiode nach Herstellung der Abbö-

schung zu der angrenzenden neuen Bauplateaufläche zu erfolgen. 

Aufkommende Nadelgehölze sind regelmäßig alle fünf Jahre zu entfernen. Der Bestand ist 

regelmäßig zu pflegen und zu entwickeln. Dazu sind insbesondere in den ersten Jahren die 

vitalsten und wuchsstärksten Individuen durch Freistellung gezielt zu fördern.  

 

K- int. 2: Schutzwaldpflanzung (Neuanlage im NO) (Textl. Festsetzung 2.2.3.6.3) 

Die neu anzulegenden Bereiche des Schutzwaldes sind zu 80 % im Pflanzabstand 1 x 1 

Meter mit Sträuchern aus folgender Pflanzliste zu bepflanzen: 

- Haselnuss (Corylus avellana): 60 %; 2-3 x verpflanzt 60-80. 

- Himbeere (Rubus idaeus): 30 %; im Topf 

- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra): 10 %; 2-3 x verpflanzt 60-80. 

Darin eingestreut sind gleichmäßig verteilt auf 20 % der Fläche im Pflanzabstand 3 x 3 Me-

ter (im Abstand zu o.g. Sträuchern) Bäume folgender Art zu pflanzen: 

- Abies alba - Weißtanne (herkunftsgeeignete, möglichst nicht verschulte Baumschulsor-

timente zu verwenden, vgl. 4.4.2.1.) in Reihen zu bepflanzen, um den einzelnen Bäu-

men genügend Raum zur Entwicklung eines ausladenden Astwerks zu gewähren. Dabei 

ist ein an den Standort sowie die Pflanzengröße angepasstes Pflanzverfahren zu wählen 
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(Pflanzverband z.B. 2 x 2 m). Die Pflanzen sind mit einem geeigneten Verbissschutz zu 

versehen. 

Mit maximalen Wuchshöhen von bis zu 40 m und dank der immergrünen Benadelung eig-

nen sich die Weißtannen besonders zur Anlage eines Sichtschutzwaldes. Der Bestand ist 

regelmäßig zu pflegen und im Hinblick auf seine Schutzwaldfunktion zu entwickeln. Insbe-

sondere ist bei der Durchforstung darauf zu achten, dass in den ersten Jahren die vitalsten 

und wuchsstärksten Individuen durch Freistellung gezielt gefördert werden. Aufkommende 

sonstige Nadelgehölze sind regelmäßig alle fünf Jahre zu entfernen. 

Die Ausführung hat -zur Förderung der lokalen Haselmauspopulation- vorgezogen zu erfol-

gen, in jedem Falle vor dem Auf-den-Stock-Setzen des bisherigen Gehölzbestands auf dem 

künftigen Bauplateau „Ladehof“ (= GI-Baublock L und M (mittig in der 4. BPlan-

Erweiterung)). 

 

Haselmausgerechte Bepflanzung der bestehenden Böschung im NO (Textl. Festset-

zung 2.2.3.6.5) 

Die Böschungsbereiche sind zur Förderung der lokalen Haselmauspopulation flächende-

ckend mit Sträuchern aus folgender Pflanzliste zu bepflanzen. Der Pflanzabstand beträgt 

1x1 Meter. 

- Haselnuss (Corylus avellana): 60 %; 2-3 x verpflanzt 60-80. 

- Himbeere (Rubus idaeus): 30 %; im Topf 

- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra): 10 %; 2-3 x verpflanzt 60-80. 

Die Ausführung hat vorgezogen zu erfolgen, in jedem Falle vor dem Auf-den-Stock-Setzen 

des bisherigen Gehölzbestands auf dem künftigen Bauplateau „Ladehof“ (= GI-Baublock L 

und M). 

Aufkommende Nadelgehölze sind regelmäßig alle fünf Jahre zu entfernen. Der Bestand ist 

regelmäßig zu pflegen und zu entwickeln. Dazu sind insbesondere in den ersten Jahren die 

vitalsten und wuchsstärksten Individuen durch Freistellung gezielt zu fördern. 

 

V 13: Erhalt von (Schutz-)Waldflächen 

Der nordöstlichste Teil des ausgewiesenen Schutzwaldes wird zur Schonung des Pittenba-

ches der Sukzession überlassen (Textfestsetzung 2.2.3.5.5). 

Im Südosten des Geltungsbereiches, an der Landesstraße L16, ist der vorhandene Fich-

tenbestand als Teil des randlichen Schutzwaldes zu erhalten (Festsetzung 2.2.3.6.2). Die 

unbestandenen Flächenanteile sind im Pflanzabstand von 1 x 1 Meter mit Sträuchern aus 

folgender Pflanzliste zu bepflanzen: 

- Haselnuss (Corylus avellana): 60 %; 2-3 x verpflanzt 60-80. 

- Himbeere (Rubus idaeus): 30 %; im Topf 

- Schwarzer Holunder (Sambucus nigra): 10 %; 2-3 x verpflanzt 60-80. 

Ferner wird die östliche Hälfte des Haselmaus-besetzten Waldstücks innerhalb des 

Schutzwaldgürtels erhalten (in den Festsetzungen = Ziff. 2.2.3.6.4). Diese Teilfläche wird 

mit dem jetzigen Bestand als Habitat der Haselmaus zum Schutz festgesetzt und bleibt der 

natürlichen Weiterentwicklung zum bodenständigen (Schutz-)Wald überlassen. 
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Bei Querung von Leitungen durch die randlichen Grün- und Waldflächen sind die Bepflan-

zungen im Leitungsschutzstreifen so anzulegen / wiederherzustellen und dauerhaft zu pfle-

gen, dass der Bestand und Betrieb der Leitungsanlagen nicht beeinträchtigt oder gefährdet 

wird. 

4.3.2 Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes [K-ext.] 

 

Nachfolgend werden die Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes vorge-

stellt. Diese sind nach Art der Maßnahme und den unterschiedlichen Kompensationsflä-

chen gegliedert. Der Geltungsbereich der Kompensationsmaßnahme wird nachfolgend in 

Karten dargestellt, wobei eine allgemein gültige Legende auf den unterschiedlichen Kar-

tendarstellungen abgebildet ist.  

4.3.2.1 Aufforstung naturnaher Laubwälder (textl. Festsetzung 2.2.4.7.1) 

Durch die Aufforstung naturnaher Laubwälder werden gegenüber Offenlandflächen Wetter-

extreme abgemildert. Auswaschungsprozesse und Erosion durch Starkregenereignisse 

werden verringert, wodurch aktiv zum Schutz und der Verbesserung der Bodenverhältnisse 

beigetragen wird. Waldflächen tragen zudem aufgrund ihrer Struktur und Physiognomie zur 

Schadstofffilterung und Frischlufterzeugung bei. Die Anlage eines Waldmantels und der 

jahreszeitliche Wandel sommergrüner Gehölze verbessert zudem das Landschaftsbild. 

Kurz- bis mittelfristig stellen die einzelnen Flächen geeignete Jagd-/Nahrungshabitate für 

Fledermäuse aber auch insektivore Vogelarten zur Verfügung. Insg. ist die Aufforstung na-

turnaher Laubwälder geeignet, den anlagebedingten Verlust von Wald zu kompensieren 

(vgl. ÖSTLAP 2012).  

Flächen, die unmittelbar an Offenlandbereiche angrenzen, sind auf einem ca. 10 m breiten 

Streifen als Waldmantel zu entwickeln. Dazu werden alle 15 m Trupps mit jeweils 10 Indivi-

duen (verpflanzter Strauch, min. 3 Triebe, 60-100 cm hoch) gepflanzt. In den einzelnen 

Trupps sind mindestens 3 unterschiedliche Arten nachstehender Artenliste vorzusehen. 

Exemplarische Straucharten (verpflanzter Strauch, min. 3 Triebe, 60-100 cm hoch) 

• Crataegus monogyna oder C. laevigata (Weißdorn) 

• Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

• Corylus avellana (Hasel) 

• Prunus spinosa (Schlehe) 

• Rosa canina (Hundsrose) 

• Salix caprea (Sal-Weide) 

• Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Die Pflege und Entwicklung der Flächen sowie deren spätere Nutzung erfolgt nach Maßga-

be einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung. Durch die nachhaltige Waldbe-

wirtschaftung sollen artenreiche, standörtlich angepasste Wälder entstehen, welche sich 

durch Naturnähe auszeichnen. Darüber hinaus soll ist auf Kahlschlag verzichtet zu verzich-

ten und eine natürliche Verjüngung angestrebt werden vorzusehen mit der Integration von 

Alters- und Zerfallsphasen sowie von Totholz (s. auch BAT-Konzept Landesforsten RLP).  

K-ext. 1.1: Aufforstung von Wirtschaftsgrünland  

Die Flurstücke 23/5 und 22/7, Flur 53, Gemarkung Pronsfeld sind jeweils anteilig auf einer 

Fläche von insg. 1,37 ha als Laubwald aufzuforsten. Die Fläche wird aktuell als Grünland 
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genutzt und befindet sich im Eigentum der Arla Foods Deutschland GmbH. Es handelt sich 

um einen frischen, basenarmen Standort der submontanen Stufe.  

Die Ersatzaufforstung soll als Laubmischwald mit für den Naturraum typischen Baumarten 

erfolgen. Vorgesehen ist die Anpflanzung von Traubeneichen und Hainbuchen (vgl. 4.4.1).  

 

 
Abb. 2: Maßnahmenfläche K-ext. 1.1: Flurstücke 23/5 (tlw.) und 22/7 (tlw.), Flur 53, Gemarkung 

Pronsfeld. 

Entsprechend der obigen Ausführungen (vgl. 4.3.2.1) ist im Norden, Osten und Süden der 

Kompensationsfläche ein 10 m breiter Streifen als Waldmantel zu entwickeln. Vor dem ge-

planten Waldmantel ist ein mind. 2 m breiter Saum mit Gras-Kraut-Vegetation durch regel-

mäßige Mahd abschnittsweise und zeitlich versetzt jeweils in einem Turnus von 2 bis 3 Jah-

ren zu entwickeln und von aufkommenden Gehölzen frei zu halten. Sollten Gehölze aus 

Gründen der Verkehrssicherungspflicht gerodet werden müssen, ist das Totholz innerhalb 

der Fläche zu belassen.  

Nach der Begründung des Bestandes erfolgt die spätere Nutzung nach Maßgabe einer 

nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung, insbesondere sind spontan aufkommende, 

einheimische Weichholzarten in den Bestand zu integrieren. Die Fläche ist mit einem rot-

wildsicheren, mit Heringen versehenen, 2 Meter hohen Zaun zu sichern. Die Pflanzungen 

sind bei Ausfällen (Trockenheit, Wild) stetig zu ersetzen (Anwuchsgarantie durch den Ein-

griffsverursacher). 

 

K-ext. 1.2: Aufforstung ehemaliger Waldflächen  

Bei den beiden südöstlich des Naturschutzgebietes Mehlenbachtal (ca. 0,74 ha) gelegenen 

Flurstücken handelt sich um ehemalige Blößen eines Windwurfs von Weihnachten 1999 

(Lothar), die aufgrund einer gescheiterten Wiederaufforstung zu vergrasen bzw. zu verbu-
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schen drohen, da nur noch wenige vitale Buchen- und Eichenjungpflanzen verblieben sind. 

Die Flächen befinden sich im Eigentum der Stiftung Van Meeteren.  

Es handelt sich um einen frischen, basenarmen Standort der submontanen Stufe. Hier sol-

len Traubeneichen und Hainbuchen in einem geeigneten Pflanzverband eingebracht wer-

den (7.000 Stück, ¾ Traubeneiche, ¼ Hainbuche). Dabei sollen sind die vitalsten Individu-

en der ursprünglichen Pflanzung sowie die Überhälter im Südosten der Fläche mit einbezo-

gen werden einzubeziehen. Die Überhälter im Südosten der Fläche sollen sind dauerhaft 

als Biotopbäume für Vögel und Fledermäuse gesichert werden zu sichern, so dass eine 

Wirksamkeit als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme gegeben ist. Die Bäume werden dau-

erhaft der Alterung und dem Zerfall überlassen. Eine Sicherung der Überhälter ist gewähr-

leistet, da die zugehörige Parzelle im Besitz Eigentum der Stiftung Van-Meeteren ist. Die 

Überhälter setzen sich überwiegend aus Eichen und Schlehe in der Strauchschicht zu-

sammen. Eine Gefährdung durch Windwurf ist nicht gegeben.  

Zur offenen Feldflur im Osten soll ist auf ca. 10 m Breite ein Waldmantel angelegt werden 

anzulegen. Dieser dient der Erhöhung der Stabilität der Wälder und stellt wichtige Lebens-

raumstrukturen für seltene Tier- und Pflanzenarten dar. Darüber hinaus spielen sie eine 

wichtige Rolle als landschaftsbelebendes Element und tragen somit zur Verbesserung des 

Landschaftsbildes bei. Um einen möglichst naturnahen Waldmantel zu entwickeln, muss 

sich die Artenzusammensetzung an dem vorhandenen Artenspektrum bzw. den vorkom-

menden Pflanzengesellschaften sowie den Gegebenheiten (Bodentyp, Wasserhaushalt) 

vor Ort orientieren. Die zu pflanzenden Bäume 2. Ordnung könnten in einem Pflanzverband 

von 5 x 5 m gesetzt werden, bestehend aus z.B. Vogelbeere (Sorbus aucuparia) und Feld-

Ahorn (vgl. „Hinweise zur Waldrandgestaltung“, Merkblätter Landesforsten RLP, 1990 Nr. 

11), oder in einem anderen, standortgerechten, adäquaten Pflanzverband. Diesen vorgela-

gert, sollten Sträucher in einem Pflanzverband von 1,5 x 1,5 m gesetzt werden (oder adä-

quat). 

Exemplarische Straucharten: 

• Crataegus monogyna oder C. laevigata (Weißdorn) 

• Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

• Corylus avellana (Hasel) 

• Prunus spinosa (Schlehe) 

• Rosa canina (Hundsrose) 

• Salix caprea (Sal-Weide) 

• Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Vor dem geplanten Waldmantel ist ein mind. 2 m breiter Saum mit Gras-Kraut-Vegetation 

durch regelmäßige Mahd abschnittsweise und zeitlich versetzt jeweils in einem Turnus von 

2 bis 3 Jahren zu entwickeln und von aufkommenden Gehölzen frei zu halten.  

Die Fläche ist mit einem rotwildsicheren, mit Heringen versehenen, 2 Meter hohen Zaun zu 

sichern. Die Pflege und Entwicklung der Flächen sowie deren spätere Nutzung erfolgt nach 

Maßgabe einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung. Durch die nachhaltige 

Waldbewirtschaftung sollen artenreiche, standörtlich angepasste Wälder entstehen, welche 

sich durch Naturnähe auszeichnen. . Darüber hinaus soll ist auf Kahlschlag verzichtet zu 

verzichten und eine natürliche Verjüngung angestrebt werden vorzusehen mit der Integrati-

on von Alters- und Zerfallsphasen sowie von Totholz (siehe auch BAT-Konzept Landesfors-
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ten RLP). Die Pflanzungen sind bei Ausfällen (Trockenheit, Wild) stetig zu ersetzen (An-

wuchsgarantie durch den Eingriffsverursacher). 

 

 
Abb. 3: Maßnahmenfläche K-ext. 1.2: Flurstücke 53 und 54, Flur 59, Gemarkung Niederprüm. 

 

K-ext. 1.3: Aufforstung naturnaher Laubwälder im „Irsenfenn“ 

Die Kompensationsfläche liegt innerhalb der Flur 51, Flurstück 41 (alte Flurstücksbezeich-

nung) bzw. Flur 52, Flurstück 368 der Gemarkung Großkampenberg, Waldort 13a. Die ca. 

0,3 ha große Fläche ist im Besitz Eigentum der Stiftung Van Meeteren. Bei der Fläche han-

delt es sich um einen relativ trockenen West-Hang zum Irsental, der zurzeit mit etwa 65-

jährigen Fichten bestanden ist.  

Das Irsenfenn zeichnet sich durch eine Vielzahl verschiedener Feuchtbiotope, u.a. 

Moorheiden, Birken-Moorwälder, Klein- und Großseggenriede, Feucht- und Nasswiesen 

sowie Quellbächen aus. Das Gebiet besitzt aufgrund seiner floristischen und faunistischen 

Ausstattung eine hohe regionale Bedeutung für den Schutz bedrohter Feuchtbiozönosen. 

Ein Großteil dieser wertvollen Biotope sind durch anthropogenen Einfluss, wie der Auffors-

tung mit Fichten und Kiefern sowie gleichzeitiger Entwässerung, zerstört worden. Im NSG 

„Irsenfenn“ wurden trockenere Hänge früher niederwaldartig bewirtschaftet und zeichnen 

sich durch Bestände von Traubeneiche und Hainbuche aus (Pflege- und Entwicklungsplan 

NSG „Irsenfenn“, Entwurf 2016).  

Ein Hauptziel im NSG „Irsenfenn“ ist die Umwandlung von Nadelforsten in naturnahe Vege-

tation. Um wieder einen natürlich Mischwald in den Hanglagen zu entwickeln, sollen in ei-

nem ersten Schritt die standortfremden, ca. 65-jährigen Fichten entfernt werden. Bei der 



 

39 

Durchführung ist darauf zu achten, dass die Nadelgehölze möglichst ebenerdig abgesägt 

werden und Schnittholz sowie Reisig unter Schonung der Vegetation, bevorzugt bei trocke-

nem oder gefrorenem Boden, ohne flächige Befahrung, entfernt werden (Pflege- und Ent-

wicklungsplan NSG „Irsenfenn“, Entwurf 2016). Nach dem Abtrieb der Fichten soll die Flä-

che zu einem Eichenmischwald aufgeforstet werden. Hierzu sind in einem geeigneten 

Pflanzverband als Hauptbaumarten Stiel-Eichen (Quercus robur 817 06, Westdeutsches 

Bergland, 2/0, 50-80cm) in Reihe zu pflanzen, wobei etwa jede vierte Pflanze eine Hainbu-

che (Carpinus betulus, 806 04, West- und süddeutsches Bergland, 2/0, 50-80 cm) sein soll-

te.  

Zum Offenen West-Hang soll ist auf ca. 10 m breite ein Waldmantel angelegt werden anzu-

legen. Dieser dient der Erhöhung der Stabilität der Wälder und stellt wichtige Lebensraum-

strukturen für seltene Tier- und Pflanzenarten dar. Darüber hinaus spielen sie eine wichtige 

Rolle als landschaftsbelebendes Element und tragen somit zur Verbesserung des Land-

schaftsbildes bei (Landesforsten Rheinland-Pfalz 1990). Um einen möglichst naturnahen 

Waldmantel zu entwickeln, muss sich die Artenzusammensetzung an dem vorhandenen Ar-

tenspektrum bzw. den vorkommenden Pflanzengesellschaften sowie den Gegebenheiten 

(Bodentyp, Wasserhaushalt) vor Ort orientieren. Die zu pflanzenden Bäume 2. Ordnung 

könnten in einem Pflanzverband von 5 x 5 m gesetzt werden, bestehend aus z.B. Vogel-

beere (Sorbus aucuparia)  Feld-Ahorn (Acer campestre), Weide (Salix) (vgl. „Hinweise zur 

Waldrandgestaltung“, Merkblätter Landesforsten RLP, 1990 Nr. 11), oder in einem anderen, 

standortgerechten, adäquaten Pflanzverband. Diesen vorgelagert, sollten Sträucher in ei-

nem Pflanzverband von 1,5 x 1,5 m gesetzt werden (oder adäquat). 

Exemplarische Straucharten: 

• Crataegus monogyna oder C. laevigata (Weißdorn) 

• Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

• Corylus avellana (Hasel) 

• Prunus spinosa (Schlehe) 

• Rosa canina (Hundsrose) 

• Salix caprea (Sal-Weide) 

• Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Vor dem geplanten Waldmantel ist ein mind. 2 m breiter Saum mit Gras-Kraut-Vegetation 

durch regelmäßige Mahd abschnittsweise und zeitlich versetzt jeweils in einem Turnus von 

2 bis 3 Jahren zu entwickeln und von aufkommenden Gehölzen frei zu halten.  

Zum Schutz vor Wildverbiss ist die Maßnahmenfläche rotwildsicher einzuzäunen. Die 

Pflanzungen sind bei Ausfällen (Trockenheit, Wild) stetig zu ersetzen (Anwuchsgarantie 

durch den Eingriffsverursacher). Nach der Begründung des Bestandes erfolgt die spätere 

Nutzung nach Maßgabe einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung, insbesonde-

re sind spontan aufkommende, einheimische Weichholzarten in den Bestand zu integrieren. 

Durch die nachhaltige Waldbewirtschaftung sollen artenreiche, standörtlich angepasste 

Wälder entstehen, welche sich durch Naturnähe auszeichnen. . Darüber hinaus soll ist auf 

Kahlschlag verzichtet zu verzichten und eine natürliche Verjüngung angestrebt werden vor-

zusehen mit der Integration von Alters- und Zerfallsphasen sowie von Totholz (siehe auch 

BAT-Konzept Landesforsten RLP). 
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Abb. 4: Maßnahmenfläche K-ext. 1.3: Flurstück 368 (tlw.), Flur 52, Gemarkung Großkampenberg. 

 

K-ext. 1.4: Entnahme von Fichten und Aufforstung eines Laubmischwaldes 

Die Kompensationsfläche liegt innerhalb der Flur 1, Flurstück 324/ 226 (alte Flurstücksbe-

zeichnung) bzw. Flur 52, Flurstück 370 (neue Bezeichnung) der Gemarkung Großkampen-

berg, Waldort 13a. Die ca. 0,4 ha große Fläche ist im Besitz Eigentum der Stiftung Van 

Meeteren. Bei der Fläche handelt es sich um einen Hang zum Irsental unterhalb eines 

Wirtschaftsweges, der zurzeit mit etwa 75-jährigen Fichten bestanden ist.  

Die Fläche liegt in einem trockenen Hang, welche früher zumeist niederwaldartig bewirt-

schaftet wurden und daher überwiegend mit Traubeneiche und Hainbuche bestanden wa-

ren. Ziel der Maßnahme ist es, diesen Bestand wiederherzustellen. Aus diesem Grund sind 

auf etwa 0,4 ha die standortfremden Fichten herauszunehmen. Bei der Durchführung ist 

darauf zu achten, dass die Nadelgehölze möglichst ebenerdig abgesägt werden und 

Schnittholz sowie Reisig unter Schonung der Vegetation, bevorzugt bei trockenem oder ge-

frorenem Boden entfernt werden (Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Irsenfenn“, Entwurf 

2016). 

Anschließend sollen in einem geeigneten Pflanzverband Trauben-Eiche (Quercus petraea, 

Qualität: Herkunft 818 06, Rheinisches- und Saarbergland, Sortiment 2/0, 50 – 80 cm Hö-

he) und Hainbuche (Carpinus betulus, Qualität: 806 04, West- und süddeutsches Bergland, 

2/0, 50-80 cm) in Reihe gepflanzt werden. Als Hauptbaumart soll sich die Trauben-Eiche 

entwickeln, nur jede vierte Pflanzung in der Reihe soll aus Hainbuche bestehen.  
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Neben der Aufforstung zum Laubmischwald, ist die Anlage eines Waldmantels im Süden 

und Westen der Fläche auf ca. 5 – 10 m breite umzusetzen. Die Pflanzenauswahl ergibt 

sich aus den Vorgaben der HpnV sowie den entsprechenden Empfehlungen von Landes-

forsten Rheinland-Pfalz. Die zu pflanzenden Bäume im Mantel könnten zum Beispiel in ei-

nem Pflanzverband von 5 x 5 m gesetzt werden, bestehend aus z.B. Feld-Ahorn (Acer 

campestre), Silberweide (Salix alba), Bruchweide (Salix fragilis) (vgl. „Hinweise zur Wald-

randgestaltung“, Merkblätter Landesforsten RLP, 1990 Nr. 11), oder in einem anderen, 

standortgerechten, adäquaten Pflanzverband. Diesen vorgelagert, sollten Sträucher in ei-

nem Pflanzverband von z.B. 1,5 x 1,5 m gesetzt werden (oder adäquat). 

Exemplarische Straucharten 

• Prunus padus (Traubenkirsche) 

• Salix viminalis (Korbweide) 

• Salix purpurea (Purpurweide) 

• Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

• Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball) 

• Salix triandra (Mandelweide) 

 

Vor dem geplanten Waldmantel ist ein mind. 2 m breiter Saum mit Gras-Kraut-Vegetation 

durch regelmäßige Mahd abschnittsweise und zeitlich versetzt jeweils in einem Turnus von 

2 bis 3 Jahren zu entwickeln und von aufkommenden Gehölzen frei zu halten. 

Neben der Gunstwirkung auf den Boden- und Wasserhaushalt, dient die Maßnahme auch 

dem Landschaftsbild, indem standortfremde Nadelgehölze durch lebensraumtypische 

Laubgehölze ersetzt werden. Mittel- bis Langfristig fördert die Aufforstung zu einem Laub-

mischwald auch die Flora und Fauna im Gebiet. 

Zum Schutz vor Wildverbiss ist die Maßnahmenfläche rotwildsicher einzuzäunen. Die 

Pflanzungen sind bei Ausfällen (Trockenheit, Wild) stetig zu ersetzen (Anwuchsgarantie 

durch den Eingriffsverursacher). Nach der Begründung des Bestandes erfolgt die spätere 

Nutzung nach Maßgabe einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung, insbesonde-

re sind spontan aufkommende, einheimische Weichholzarten in den Bestand zu integrieren. 

Durch die nachhaltige Waldbewirtschaftung sollen artenreiche, standörtlich angepasste 

Wälder entstehen, welche sich durch Naturnähe auszeichnen. . Darüber hinaus soll ist auf 

Kahlschlag verzichtet zu verzichten und eine natürliche Verjüngung angestrebt werden vor-

zusehen mit der Integration von Alters- und Zerfallsphasen sowie von Totholz (siehe auch 

BAT-Konzept Landesforsten RLP).  
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Abb. 5: Maßnahmenfläche K-ext. 1.4: Flurstück 370, Flur 52, Gemarkung Großkampenberg. 

K-ext. 1.5 Aufforstung naturnaher Laubwälder auf einer Windwurffläche 

Diese Maßnahmenfläche befindet sich unweit der deutsch-belgischen Grenze, an der Our, 

auf der Gemarkung Winterspelt, Flur 1, Parzelle 51. Die Fläche ist ca. 1,21 ha groß und war 

bis in die 90-Jahre mit Fichten bestanden. Durch einen Windwurf fiel die Hälfte der Fichten, 

sodass im Zuge des Abtriebes die übrig geblieben Bäume ebenfalls entfernt wurden. Die 

Fläche befindet sich im Eigentum der Arla Foods GmbH und würde sich ohne geeignete 

Maßnahmen voraussichtlich nicht zu einem Laubmischwald entwickeln. 

Es handelt sich um einen frischen, basenarmen Standort der submontanen Stufe. Hier sol-

len Traubeneichen und Hainbuchen in einem geeigneten Pflanzverband eingebracht wer-

den (¾ Traubeneiche, ¼ Hainbuche, vgl. 4.4.1). Die Fläche soll ist auf ca. 10 m Breite von 

einem Waldmantel umlaufen werden zu umschließen. Dieser dient der Erhöhung der Stabi-

lität der Wälder und stellt wichtige Lebensraumstrukturen für seltene Tier- und Pflanzenar-

ten dar. Darüber hinaus spielen sie eine wichtige Rolle als landschaftsbelebendes Element 

und tragen somit zur Verbesserung des Landschaftsbildes bei (Landesforsten Rheinland-

Pfalz 1990). Um einen möglichst naturnahen Waldmantel zu entwickeln, muss sich die Ar-

tenzusammensetzung an dem vorhandenen Artenspektrum bzw. den vorkommenden 

Pflanzengesellschaften sowie den Gegebenheiten (Bodentyp, Wasserhaushalt) vor Ort ori-

entieren. 

Die zu pflanzenden Bäume 2. Ordnung könnten in einem Pflanzverband von 5 x 5 m ge-

setzt werden, bestehend aus z.B. Vogelbeere (Sorbus aucuparia),  Feld-Ahorn (Acer cam-

pestre), Weide (Salix) (vgl. „Hinweise zur Waldrandgestaltung“, Merkblätter Landesforsten 

RLP, 1990 Nr. 11), oder in einem anderen, standortgerechten, adäquaten Pflanzverband. 

Diesen vorgelagert, sollten Sträucher in einem Pflanzverband von 1,5 x 1,5 m gesetzt wer-

den (oder adäquat). 
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Exemplarische Straucharten 

• Cytisus scoparius (Besenginster) 

• Frangula alnus (Faulbam) 

• Rubus fruticosus (Brombeere) 

• Corylus avellana (Hasel) 

• Prunus spinosa (Schlehe) 

• Salix caprea (Sal-Weide) 

Vor dem geplanten Waldmantel ist ein mind. 2 m breiter Saum mit Gras-Kraut-Vegetation 

durch regelmäßige Mahd abschnittsweise und zeitlich versetzt jeweils in einem Turnus von 

2 bis 3 Jahren zu entwickeln und von aufkommenden Gehölzen frei zu halten.  

Zum Schutz vor Wildverbiss ist die Maßnahmenfläche rotwildsicher einzuzäunen. Die 

Pflanzungen sind bei Ausfällen (Trockenheit, Wild) stetig zu ersetzen (Anwuchsgarantie 

durch den Eingriffsverursacher). Nach der Begründung des Bestandes erfolgt die spätere 

Nutzung nach Maßgabe einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung, insbesonde-

re sind spontan aufkommende, einheimische Weichholzarten in den Bestand zu integrieren. 

Die Pflege und Entwicklung der Flächen sowie deren spätere Nutzung erfolgt nach Maßga-

be einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung. Durch die nachhaltige Waldbe-

wirtschaftung sollen artenreiche, standörtlich angepasste Wälder entstehen, welche sich 

durch Naturnähe auszeichnen. . Darüber hinaus soll ist auf Kahlschlag verzichtet zu ver-

zichten und eine natürliche Verjüngung angestrebt werden vorzusehen mit der Integration 

von Alters- und Zerfallsphasen sowie von Totholz (siehe auch BAT-Konzept Landesforsten 

RLP).  

 

Abb. 6: Maßnahmenfläche K-ext. 1.5 Parzelle 51, Flur 1, Gemarkung Winterspelt. 
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4.3.2.2 Laubwaldentwicklung durch Sukzession (textl. Festsetzung 2.2.4.7.2) 

Ziel der Maßnahmen ist die Laubwaldentwicklung durch die Einleitung und Förderung der 

natürlichen Sukzession. Durch diese Maßnahmen werden der Boden- und Wasserhaushalt 

verbessert, da durch die Entwicklung von sommergrünen Gehölzbeständen und der damit 

verbundenen Erhöhung der Interzeption weniger Luftschadstoffe eingetragen werden. Zu-

dem wird die Entwicklung natürlicher Habitatstrukturen gefördert, die insbesondere auch für 

den Großteil der von der Planung betroffenen Vogelarten geeignete Lebensräume bieten 

können. Kurz- bis mittelfristig stellen die einzelnen Flächen zudem geeignete Jagd-

/Nahrungshabitate für Fledermäuse aber auch insektivore Vogelarten zur Verfügung. 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für die Avifauna, ist die jeweilige Maßnahme. ein 

Jahr vor Beginn (bzw. der vorausgehenden Brutvogelsaison) der Baufeldfreimachung ein-

zuleiten (vgl. ÖSTLAP 2012) zeitlich so weit im Voraus umzusetzen, dass eine Wirkungs-

entfaltung vor dem Eingriff im Plangebiet gewährleistet ist. 

 

K-ext. 2.1 (alt): Laubwaldentwicklung durch Sukzession in Pronsfeld 

0,19 ha auf Gemarkung Pronsfeld, Flur 52, Fl.-St. Nr. 15: Maßnahme entfallen 

K-ext. 2.1-neu: Laubwaldentwicklung durch Sukzession auf 2.000 m² am Teich NSG 

Mehlenbachtal  

Die Kompensationsfläche befindet sich im Eigentum der Stiftung van Meeteren und liegt in-

nerhalb der Gemarkung Niedermehlen, Flur 51, Flurstück 41/2. Im seitlichen Zulauf von 

Nordwesten hin zum Mehlenbach liegt ein künstlicher Teich, der aufgestaut wurde. Im 

Uferbereich stocken Erlen, Birken und andere Laubgehölze.  

 

 Abb. 7: Maßnahmenfläche K-ext. 2.1 - neu: Niedermehlen, Flur 51, Flst. 41/2  
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Der Bestand ist jedoch von Fichtensämlingen und z.T. Brombeere durchsetzt, welche die 

natürliche Entwicklung zu einem Laubwald beeinträchtigen. Auf der Maßnahmenfläche sind 

daher in einem einmaligen Pflegegang die vorhandenen Fichtensämlinge zu entnehmen, 

um die vorhandenen Laubgehölze in Ihrer Entwicklung zu fördern. Die Entnahme von Fich-

tensämlingen ist anschließend im Fünfjahres-Turnus zu wiederholen. Aufgrund der gerin-

gen Größe und der Nähe zu angrenzenden Laubholzbeständen wird aus heutiger Sicht ei-

ne Initialpflanzung zur Lenkung der Sukzession als nicht erforderlich eingestuft. Die Maß-

nahme dient als Ausgleich für die Eingriffe in den Boden- und Wasserhaushalt sowie für die 

Beeinträchtigung der Pflanzen und Tierwelt. Da die Maßnahme u.a. als vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahme (CEF) für die Avifauna dient, ist die Maßnahme so weit vor Beginn des 

Eingriffes im Plangebiet umzusetzen, dass sie als wirksam angesehen werden kann.   

Die Fläche ist, bis auf notwendige Sicherungsmaßnahmen, dem Prozessschutz zu überlas-

sen. Bei der Maßnahmenumsetzung ist -insbesondere bei einer Rodung / Entnahme von 

Gehölzen (betrifft auf Fichten)- der Artenschutz zu berücksichtigen (Rodungszeiten, vorhe-

rige Kontrolle auf Horste / Baumhöhlen etc.). Zu beachten ist, dass die umliegenden nach 

§30 BNatschG geschützten Flächen bei Maßnahmenumsetzungen nicht beeinträchtigt 

werden (z.B. durch Überfahren). 

 

K-ext. 2.2: Laubwaldentwicklung durch Sukzession in Oberraden 

Die Kompensationsflächen befinden sich auf den Flurstücken 84/41 und 85/41, Flur 8, Ge-

markung Oberraden. Die Fläche ist Eigentum der Arla Foods Deutschland GmbH.  

Die beiden Flurstücke sind zusammen etwa 1,2 ha groß und liegen aktuell als Schlagflur 

brach. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu Fichtenreinbeständen ist eine regelmäßige 

Entnahme von Fichtensämlingen im Sinne einer gelenkten Sukzession durchzuführen.  

 
Abb. 8: Maßnahmenfläche K-ext. 2.2: Flurstücke 84/41 und 85/41, Flur 8, Gemarkung Oberraden. 
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Zur Förderung einheimischer, sommergrüner Arten sind aufkommende Fichtensämlinge in 

einem regelmäßigen Turnus von 5 Jahren zu entfernen, sodass sich auf natürliche Weise 

ein Laubmischwald entwickeln kann. Zum Schutz vor Wildverbiss ist die Maßnahmenfläche 

rotwildsicher einzuzäunen. 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für die Avifauna, ist die jeweilige Maßnahme. ein 

Jahr vor Beginn (bzw. der vorausgehenden Brutvogelsaison) der Baufeldfreimachung ein-

zuleiten (vgl. ÖSTLAP 2012) zeitlich so weit im Voraus umzusetzen, dass eine Wirkungs-

entfaltung vor dem Eingriff im Plangebiet gewährleistet ist. 

 

K-ext. 2.3: Laubwaldentwicklung durch Sukzession im NSG „Irsenfenn“ 

Die Kompensationsflächen befinden sich auf dem Flurstück 532, Flur 51 in der Gemarkung 

Heckhuscheid, Waldort 17 a. Die Flächen sind im Eigentum der Stiftung Van Meeteren und 

befinden sich im NSG „Irsenfenn“. Es handelt sich um zwei Teilflächen von etwa 0,28 ha 

und 0,22 ha Größe, im stark vernässten Irsen-Quellgebiet.  

Das Irsenfenn zeichnet sich durch eine Vielzahl verschiedener Feuchtbiotope, u.a. 

Moorheiden, Birken-Moorwälder, Klein- und Großseggenriede, Feucht- und Nasswiesen 

sowie Quellbächen aus. Das Gebiet besitzt aufgrund seiner floristischen und faunistischen 

Ausstattung eine hohe regionale Bedeutung für den Schutz bedrohter Feuchtbiozönosen 

(Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Irsenfenn“, Entwurf 2016). Ein Großteil dieser wertvol-

len Biotope sind durch anthropogenen Einfluss, wie der Aufforstung mit Fichten und Kiefern 

sowie gleichzeitiger Entwässerung, zerstört worden. Zudem bedingt die ganzjährig hohe 

Transpiration der Nadelgehölze eine Entwässerung der Quellmoorbereiche.  

Zur Förderung der Feucht-Vegetation, insbesondere des benachbart kartierten Birken-

Moorwaldes, sollen in einem ersten Schritt die Fichten innerhalb der Kompensationsflächen 

entfernt werden. Bei der Durchführung ist darauf zu achten, dass die Nadelgehölze mög-

lichst ebenerdig abgesägt werden und Schnittholz sowie Reisig unter Schonung der Vege-

tation, bevorzugt bei trockenem oder gefrorenem Boden entfernt werden (Pflege- und Ent-

wicklungsplan NSG „Irsenfenn“, Entwurf 2016). Um den konkurrenzschwächeren, gefährde-

ten Arten eine Möglichkeit zur Etablierung zu gewährleisten, müssen die sich im Laufe der 

Jahre angesammelten Mengen von Grasbulten und Grasfilz etc. entfernt werden. Diese 

Maßnahmen sollten jedoch nicht vor September umgesetzt werden, da erst danach die 

Entwicklung der meisten Pflanzen- und Tierarten abgeschlossen ist.  

Zur Förderung einheimischer, sommergrüner Arten sind aufkommende Fichtensämlinge in 

einem regelmäßigen Turnus von 5 Jahren zu entfernen, sodass sich auf natürliche Weise 

ein Laubmischwald entwickeln kann. Zum Schutz vor Wildverbiss ist die Maßnahmenfläche 

rotwildsicher einzuzäunen.    
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Abb. 9: Maßnahmenfläche K-ext. 2.3: Flurstück 532 (tlw.) , Flur 51, Gemarkung Heckhuscheid. 

 

4.3.2.3 Waldverbessernde Maßnahmen, Ökologischer Waldumbau (textl. Festsetzung 

2.2.4.7.3) 

Das primäre Ziel der nachfolgenden Maßnahmen ist es, vorhandene Fichtenreinbestände 

zu naturnahen buchendominierten Laubmischwäldern zu entwickeln. Auf diese Weise wird 

eine naturschutzfachliche Aufwertung der aktuell intensiv forstwirtschaftlich genutzten Flä-

chen angestrebt. Die Kompensationsflächen befinden sich zum Großteil innerhalb des Na-

turschutzgebietes „Mehlenbachtal zwischen Gondenbrett und Weinsfeld“. Neben dem na-

turschutzfachlichen Aspekt wirken sich die waldverbessernden Maßnahmen ebenfalls posi-

tiv auf das Landschaftsbild und die Naherholung aus, da die Maßnahmenflächen z.T. an 

ausgebauten Wanderwegen mit entsprechender touristischer Infrastruktur gelegen sind (In-

formationstafeln, Bänke usw.).   

Die gewählten Maßnahmenflächen weisen aktuell ≥ 40 bis 80 jährige Fichtenreinbestände 

auf, welche besonders kalamitätsgefährdet sind und langfristig als physisch instabil gewer-

tet werden können. Erfahrungsgemäß reicht die Kronenausbreitungsfähigkeit der Fichte 

nicht aus, um Lücken innerhalb altershomogener Bestände ≥ 40 jährig, welche z.B. durch 

sturm- oder kalamitätsbedingte Ausfälle oder waldbauliche Eingriffe entstanden sind, zu 

schließen. Dies hat eine erhöhte Instabilität der Reinbestände zur Folge (WILHELM et al. 

2010). 

Im Sinne nachhaltiger Planung gilt es, eine Destabilisierung des jeweils aktuellen Fichten-

bestandes beim Umbau zu vermeiden. Aus diesem Grund sind die im Kapitel 4.4.2.2.1 be-

schrieben Stellen für die Einbringung der Buchenklumpen ausreichend. Eingriffe in den 

Fichtenbestand sind nicht notwendig, da die Buche eine Schattbaumart ist und eine Aufwei-
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tung des Kronendaches zu einer kollektiven Instabilität führen kann, die die übrigen Fichten 

gegenüber Kalamitäten anfälliger macht.  

Als frühzeitige Vorausverjüngung wird die Buche (Fagus sylvatica) als zukünftige Haupt-

baumart in Form von Klumpen in den Fichtenbestand eingebracht. Da die Buche sehr gro-

ße Kronen ausbildet, kann durch den punktuellen Unterbau der Buche zukünftig eine voll-

ständige Überschirmung der Flächen erreicht werden (WILHELM et. al. 2010).  

Die genaue Form und Zahl der einzubringenden Klumpen variiert mit den örtlichen Gege-

benheiten und ist ökologisch und waldbaulich sinnvoll anzupassen. Die Klumpen sind an 

Stellen einzubringen, welche die Mindestlichtansprüche der Buche erfüllen. Diese werden 

oftmals durch das Vorkommen von Sauerklee, Buschwindröschen oder Dornfarn gekenn-

zeichnet.   

Der Klumpendurchmesser beträgt i.d.R. zwischen 5 und 7 m und umfasst die Pflanzung 

von 40 bis 50 Individuen pro Klumpen. Idealerweise sind Buchen-Wildlinge nahegelegener 

Buchennaturverjüngung zu verwenden (vgl. LANDESFORSTEN 2003). Mit der Pflanzung 

von 40 bis 50 Buchen kann das Heranwachsen mind. eines Auslesebaumes sichergestellt 

werden. Idealerweise betragen die Abstände zwischen den Klumpenmittelpunkten 10 m bis 

15 m, die genaue Lage wird entsprechend der örtlichen Gegebenheiten festgelegt. Weiter-

hin ist ein Mindestabstand des Klumpenmittelpunktes von 5 m zu Gassen und Wegen ein-

zuhalten. Die Klumpen sind möglichst gleichmäßig über die jeweilige Maßnahmenfläche zu 

verteilen. Ebenso ist darauf zu achten, dass ausreichend Licht vorhanden ist und Kaltlufts-

enken vermieden werden. Grundsätzlich ist vorhandene, zielentsprechende Verjüngung (z. 

B. Buchen-Wildlinge) zu integrieren und zur Ausrichtung der Klumpen zu nutzen (WILHELM 

et. al. 2010, LANDESFORSTEN 2003, LANDESFORSTEN 2013). 

Die Klumpenmittelpunkte sind zu markieren, um das Wiederauffinden und die Planung so-

wie Durchführung präziser waldbaulicher Maßnahmen zu erleichtern. Die Pflege und Ent-

wicklung der Flächen sowie deren spätere Nutzung erfolgt nach Maßgabe einer nachhalti-

gen, naturnahen Waldbewirtschaftung. Die jeweiligen Pflanzungen sind einzelbaumweise 

mit einem Schutz gegen Schäden durch Wild zu versehen (z. B. Kreppbandfähnchen, 

Schafwolle). Bedarfsweise empfiehlt es sich Schälschutzmatten zu verwenden. Diese kön-

nen, wenn sie von Beginn an zusammen mit einem Pfosten aufgestellt werden, auch als 

Verbiss- und Fegeschutz dienen. Aus Kostengründen empfiehlt es sich drei Pflanzen pro 

Klumpen jeweils mit einer solchen Matte zu schützen. Die Matte wird in diesem Fall in der 

Qualifizierungsphase, d.h. wenn die unteren Äste abgestorben sind, jedoch vor Beginn des 

Schälens, angebracht. Nachbessernde Pflanzungen werden nötig, wenn in den Klumpen 

weniger als 30 Jungbäume verbleiben (WILHELM et. al. 2010, LANDESFORSTEN 2013). 

Die bestehenden Waldbestände sollen des Weiteren durch den Aufbau von Waldrändern 

aufgewertet werden. Waldränder bieten einen vielfältigen ökologischen und forstlichen 

Mehrgewinn. Sie erhöhen die Stabilität der Wälder, bieten vielfältige Lebensraumstrukturen, 

erfüllen wichtige Funktionen als Boden-, Gewässerschutz und wirken sich positiv auf das 

Landschaftsbild aus. Aus diesen Gründen sind Flächen, die unmittelbar an Offenlandberei-

che angrenzen, auf einem ca. 10 m breiten Streifen als Waldmantel zu entwickeln. Die 

nachfolgende Liste enthält eine beispielhafte Auswahl geeigneter Arten für die Entwicklung 

eines Waldmantels. Die vorgesehenen Straucharten können durch standorttypische Bäume 

2. Ordnung ergänzt werden. Das Pflanzschema ist an die vorhandenen Bedingungen an-

zupassen, Sträucher sollten in einem Pflanzschema von 1,50 x 1,50 m und die vorgelager-

ten Bäume z.B. in 5 x 5 m gepflanzt werden (vgl. „Hinweise zur Waldrandgestaltung“, 
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Merkblätter Landesforsten RLP, 1990 Nr. 11), oder in einem anderen, standortgerechten, 

adäquaten Pflanzverband. Vor dem geplanten Waldmantel ist ein mind. 2 m breiter Saum 

mit Gras-Kraut-Vegetation durch regelmäßige Mahd abschnittsweise und zeitlich versetzt 

jeweils in einem Turnus von 2 bis 3 Jahren zu entwickeln und von aufkommenden Gehöl-

zen frei zu halten.  

Exemplarische Straucharten (verpflanzter Strauch, min. 3 Triebe, 60-100 cm hoch) 

• Crataegus monogyna oder C. laevigata (Weißdorn) 

• Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

• Corylus avellana (Hasel) 

• Prunus spinosa (Schlehe) 

• Rosa canina (Hundsrose) 

• Salix caprea (Sal-Weide) 

• Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Insgesamt wird der Boden- und Wasserhaushalt verbessert, da durch die Entwicklung von 

Laubwaldbeständen und der damit verbundenen Verringerung der Interzeption, weniger 

Luftschadstoffe eingetragen werden. Zudem fördert die Maßnahme die Aktivierung des Bo-

denlebens und verbessert den Streuumsatz. Die Anlage eines Waldmantels und der jah-

reszeitliche Wandel sommergrüner Gehölze sind außerdem dem Landschaftsbild zuträg-

lich.  

Der Umbau von Fichtenreinbeständen zu Laubmischwäldern ist für den Artenschutz förder-

lich, da mit Umsetzung der Maßnahmen unter anderem geeignete Jagd-/Nahrungshabitate 

für Fledermäuse und insektivore Vogelarten entstehen. Als vorgezogene Ausgleichsmaß-

nahmen für die Avifauna, sind die Maßnahmen K3 ein Jahr vor Beginn (bzw. der vorausge-

henden Brutvogelsaison) der Baufeldfreimachung einzuleiten (vgl. ÖSTLAP 2012) zeitlich 

so weit im Voraus umzusetzen, dass eine Wirkungsentfaltung vor dem Eingriff im Plange-

biet gewährleistet ist. Die Pflanzen sind bei Ausfällen (Trockenheit, Wild) stetig zu ersetzen 

(Anwuchsgarantie durch den Eingriffsverursacher). 

 

K-ext. 3.1: Ökologischer Waldumbau in Niederprüm 

Auf der Gemarkung Niederprüm sollen auf 0,46 ha des Flurstückes Nr. 32, Flur 51 Buchen-

klumpen gepflanzt werden (vgl. Kap. 4.3.2.3 sowie 4.4.2.2.1). Aktuell ist die sich im Eigen-

tum der Stiftung Van Meeteren befindliche Fläche hauptsächlich mit Fichten bestanden, die 

teilweise bereits aufgelockert stehen und sich daher für die Einbringung von Buchenklum-

pen eignen. Bei der Pflanzung ist ein geeigneter Individuen-bezogener Schutz gegen Ver-

biss herzustellen.  
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Abb. 10: Maßnahmenfläche K-ext. 3.1: Flurstück 32 (tlw.), Flur 51, Gemarkung Niederprüm. 

 

Im Süden der Maßnahmenfläche ist zum Offenland ein Waldmantel gemäß den Ausführun-

gen unter Kap. 4.3.2.3 durch die Pflanzung von standortgerechten Straucharten zu entwi-

ckeln.  

Die weitere Pflege und die spätere Nutzung erfolgen nach Maßgabe einer nachhaltigen, na-

turnahen Waldbewirtschaftung. 

 

K-ext. 3.2: Ökologischer Waldumbau im Mehlenbachtal (Niederprüm, Flur 51, Nr. 8) 

Die ca. 2,4  1,05 ha große Fläche befindet sich im Eigentum der Stiftung Van Meeteren und 

liegt auf dem Flurstück Nr. 8, Flur 51, Gemarkung Niederprüm östlich des Naturschutzge-

bietes Mehlenbachtal. Der aktuelle Bestand wird in erster Linie aus ca. 50-jähriger Fichte 

aufgebaut. Der Bestand ist bereits lichter. Dementsprechend finden sich vereinzelte Laub-

gehölze als Jungwuchs innerhalb des Bestandes sowie ältere Laubgehölze entlang der 

Forstwege.  

Auf der Fläche sind Buchenklumpen gemäß den Ausführungen unter Kap. 4.3.2.3 sowie 

4.4.2.2.1 in den Fichtenbestand einzubringen. Die vorhandenen Laubgehölze sind zu integ-

rieren. Der vorhandene Jungwuchs zeigt Anzeichen von Verbiss, weshalb bei der Pflan-

zung ein Individuen-bezogener Verbissschutz anzubringen ist.  

Die weitere Pflege und die spätere Nutzung erfolgen nach den Maßgaben einer nachhalti-

gen, naturnahen Waldbewirtschaftung. 
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Abb. 11: Maßnahmenfläche K-ext. 3.2: Flurstück 8, Flur 51, Gemarkung Niederprüm. 

 

K-ext. 3.3: Ökologischer Waldumbau und waldverbessernde Maßnahmen im Mehlen-

bachtal (Niederprüm, Flur 51, Nr. 11) 

 

Die Fläche liegt östlich des Naturschutzgebietes Mehlenbachtal und befindet sich im Eigen-

tum der Stiftung Van Meeteren. Der aktuelle Bestand wird im südlichen Teil der Fläche 

durch einen sehr dichten ca. 40-jährigen Fichtenreinbestand gebildet. Im nördlichen Teil 

finden sich ältere Fichten (ca. 60-jährig) durchsetzt mit einzelnen Laubgehölzen (u.a. Bu-

chen, Hasel). Auf 0,3 ha ist ein naturnaher, buchendominierter Laubwald durch das Ein-

bringen von Buchenklumpen zu entwickeln.  

Gemäß den Ausführungen unter Kap. 4.3.2.3 sowie 4.4.2.2.1 sind Buchenklumpen in den 

Fichtenbestand einzubringen. Die vorhandenen Laubgehölze (v.a. Hasel und Buche) sind 

in die Pflanzung zu integrieren. Die Pflanzungen sind durch einen geeigneten Individuen-

bezogenen Schutz gegen Wildverbiss zu sichern.  

Entlang des Wirtschaftsweges ist gemäß den Ausführungen unter Kap. 4.3.2.3 ein Wald-

mantel durch die Pflanzung von standortgerechten Straucharten zu entwickeln. Vorhande-

ne Laubgehölze sind in diesen zu integrieren. 
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Abb. 12: Maßnahmenfläche K-ext. 3.3: Flurstück 11, Flur 51, Gemarkung Niederprüm. 

Die weitere Pflege und die spätere Nutzung erfolgen nach Maßgabe einer nachhaltigen, na-

turnahen Waldbewirtschaftung. 

 

K-ext. 3.4: Ökologischer Waldumbau im Mehlenbachtal (Niedermehlem, Flur 51, Nr. 

41/2) 

 

Die Kompensationsfläche betrifft den westlichen Teil des Flurstücks Nr. 41/2, Flur 51, Ge-

markung Niedermehlen (Eigentümer Stiftung Van Meeteren). Innerhalb des Fichtenreinbe-

standes findet sich im südlichen Flurstück eine Windwurffläche, auf der eine beginnende 

Sukzession zu erkennen ist. Neben dem Vorkommen zahlreicher Fichtensämlinge wird die 

Windwurffläche u.a. auch durch standortgerechte Laubholzarten geprägt. 

Im Bereich des Windwurfes sind die aufkommenden Fichtensämlinge voraussichtlich ein-

malig zu entnehmen, um die vorhandenen Laubholzarten in Ihrer Entwicklung zu fördern. 

Zudem ist in einem geeigneten Pflanzverband unter Einbeziehung der vitalsten Individuen 

eine Aufforstung (3/4 Traubeneiche, ¼ Hainbuche)  zur Entwicklung eines stabilen Misch-

waldbestandes auf der Windwurffläche durchzuführen. 

Auf dem nördlichen Teil der Maßnahmenfläche sind gemäß den Ausführungen unter Kap. 

4.3.2.3 sowie 4.4.2.2.1 Buchenklumpen einzubringen. Vorhandene Laubgehölze sind in die 

Pflanzung zu integrieren. Die Pflanzungen sind durch einen geeigneten Individuen-

bezogenen Schutz gegen Wildverbiss zu sichern.  
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Abb. 13: Maßnahmenfläche K-ext. 3.4: Flurstück 41/2 (tlw.), Flur 51, Niedermehlen  

Entlang des Wirtschaftsweges ist gemäß den Ausführungen unter Kap. 4.3.2.3 ein Wald-

mantel durch die Pflanzung von standortgerechten Straucharten zu entwickeln. Vorhande-

ne Laubgehölze sind in diesen zu integrieren.  

Die weitere Pflege und die spätere Nutzung erfolgen nach Maßgabe einer nachhaltigen, na-

turnahen Waldbewirtschaftung. 

 

K-ext. 3.5: Ökologischer Waldumbau im Mehlenbachtal (Weinsfeld, Flur 55, Nr. 50/3 

und 50/1 je tlw.) 

Die ca. 1,7 ha große Fläche liegt westlich des Mehlenbaches im gleichnamigen Natur-

schutzgebiet. Es handelt sich um Teile der Flurstücke Nr. 50/3 und 50/1, Flur 55, Gemar-

kung Weinsfeld, welche sich im Eigentum der Stiftung Van Meeteren befinden. 

Der aktuelle Bestand wird aus ca. 60-jähriger Fichte gebildet und ist typischerweise relativ 

licht. Von den Randbereichen dringen Arten wie Senecio ovatus (Fuchsches Greiskraut), 

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Urtica dioica (Brennnessel), Rubus spec. (Brom-

beere) ein. Insgesamt finden sich durch den lichten Bestand hervorragende Ansätze, wel-

che eine Einbringung größerer Buchenklumpen möglich machen.  

Gemäß den Ausführungen unter Kap. 4.3.2.3 sind Buchenklumpen einzubringen, wobei 

vorhandene Laubgehölze in die Pflanzung zu integrieren sind. Der vorhandene Jungwuchs 

zeigt Anzeichen von Verbiss, weshalb bei der Pflanzung ein geeigneter Schutz herzustellen 

ist. Aufgrund der Flächengröße und des starken Wilddrucks ist der Schutz der angepflanz-

ten Buchen mit einem Gatter sicher zu stellen.   
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Abb. 14: Maßnahmenfläche K-ext. 3.5: Fl-St. 50/3 und 50/1 (jew. tlw.), Flur 55, Gemarkung Weins-

feld 

In Bereichen die unmittelbar an Offenland angrenzen (Osten und Süden der Maßnahmen-

fläche) ist gemäß den Ausführungen unter Kap. 4.3.2.3 ein Waldmantel durch die Pflan-

zung von standortgerechten Straucharten zu entwickeln. Vorhandene Laubgehölze sind in 

diesen zu integrieren. Die weitere Pflege und die spätere Nutzung erfolgen nach Maßgabe 

einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung. 

 

K-ext. 3.6: Ökologischer Waldumbau im Mehlenbachtal (Niedermehlem, Flur 51, Nr. 

28/1 tlw.) 

Die 0,96 ha große Fläche liegt im Naturschutzgebiet Mehlenbachtal auf dem Flurstück Nr. 

28/1, Flur 51, Gemarkung Niedermehlem. Die Fläche befindet sich in Eigentum der Stiftung 

Van Meeteren.  

Der Reinbestand wird aus 40 bis 60-jährigen Fichten aufgebaut. Vorkommen von 

Deschampsia flexuosa (Drahtschmiele) und Rubus fruticosus agg. (Brombeere) sprechen 

für einen relativ lichten Fichtenbestand. Die Fläche bietet aufgrund des Vorkommens von 

vereinzelten Laubbaumarten gute Voraussetzung für die Vorverjüngung mittels Buchen-

klumpen. Einmalig sind vor der Pflanzung der Buchen die zahlreichen Fichtensämlinge in-

nerhalb der Maßnahmenfläche zu entnehmen.  

Gemäß den Ausführungen unter Kap. 4.3.2.3 sowie 4.4.2.2.1 sind ca. 30 % der Fläche mit 

Buchenklumpen zu bepflanzen. Die zahlreichen vorhandenen Laubgehölze (v.a. Hasel und 

Buche) sind in die Pflanzung zu integrieren. Der vorhandene Jungwuchs ist bei der Pflan-

zung durch geeigneten Individuen-bezogenen Schutz vor Wildverbiss zu bewahren.   
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Entlang der Acker und Grünlandflächen finden sich standortgerechte Straucharten, welche 

gute Ansätze für die Entwicklung eines Waldmantels bieten. Der Bestand ist bei der Anlage 

des Waldmantels gemäß den Ausführungen unter Kap. 4.3.2.3 zu integrieren.  

Die weitere Pflege und die spätere Nutzung erfolgen nach Maßgabe einer nachhaltigen, na-

turnahen Waldbewirtschaftung.  

 

 Abb. 15: Maßnahmenfläche K-ext. 3.6: Flurstück 28/1 (tlw.), Flur 51, Gemarkung Niedermehlen. 

4.3.2.4 Entwicklung naturnaher Laubwaldbestände auf Feuchtstandorten (textl. Festsetzung 

2.2.4.7.4) 

Durch die Maßnahme werden Gunstwirkungen auf den Boden- und Wasserhaushalt reali-

siert, da durch die Entwicklung von Laubwaldbeständen und der damit verbundenen Ver-

ringerung der Interzeption, weniger Luftschadstoffe in die empfindlichen Feuchtstandorte 

eingetragen werden. Zudem fördert die Maßnahme die Aktivierung des Bodenlebens und 

verbessert den Streuumsatz. Durch die Entnahme von Fichtenbeständen und Entwicklung 

eines naturnahen Feuchtwaldstandortes können zudem geeignete Habitate für hieran an-

gepasste Pflanzen- und Tierarten geschaffen werden, die aufgrund der ursprünglichen, 

ganzjährigen Beschattung und Strukturarmut keine Entwicklungsmöglichkeiten besaßen. 

Aufgrund der positiven Wirkungen auf den Wasserhaushalt, wird die Maßnahme primär zur 

Kompensation der überplanten § 30-Biotope herangezogen. 

 

K-ext. 4.1: Bachauenentfichtung und Entwicklung eines Erlen-Bruchwaldes 

0,51 ha auf Gemarkung Gondenbrett, Flur 1, Flurstück 62:  Maßnahme entfallen 

Abb. 16: Maßnahmenfläche K-ext. 4.1: Flurstück 62, Flur 1, Gemarkung Gondenbrett  -entfallen- 

Abb. 17: Bruchwaldartiger Fichtenreinbestand auf der Maßnahmenfläche  -entfallen- 
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K-ext. 4.2: Bachauenentfichtung und Entwicklung eines Feuchtwaldes  

ca. 1,00 ha Gemarkung Gondenbrett, Flur 1, Flurstücke 83/17, 119/25, 26, 126/27, 127/27 

(jeweils tlw.) und 110/25, 118/25 (jeweils vollständig):  Maßnahme entfallen 

Abb. 18: Maßnahmenfläche K-ext. 4.2: Gemarkung Gondenbrett, Flur 1, Flurstücke 83/17, 

119/25, 26, 126/27, 127/27 (jeweils tlw.) und 110/25, 118/25 (jeweils vollständig)  -entfallen- 

 

K-ext. 4.3: Auflichten von Altkiefern und Förderung der Feucht-Vegetation 

Die ca. 1,7 ha große Fläche liegt in der Gemarkung Großkampenberg, Flur 51, Flurstück 

38, Waldort 12. Die Fläche befindet sich im Eigentum der Stiftung Van Meeteren, liegt im 

Quellgebiet der Irsen und ist mit Kiefern bestockt. 

Es handelt sich um ehemalige Bruch- und Moorwaldstandorte, die lückig mit Kiefern be-

standen sind, da die Kiefernforste auf den nassen Anmoorböden keinen ausreichenden halt 

finden (Windwurf). Der Unterwuchs ist geprägt von Pfeifengrasbeständen sowie Faulbaum, 

Weiden und Birken in der Strauchschicht. Die ursprüngliche, teilweise noch erhaltene Ve-

getation wird vor allem durch querliegende Stämme und Wurzelteller beeinträchtigt (Pflege 

und Entwicklungsplan „Irsenfenn“).   

Zur Förderung der Feucht-Vegetation im Quellgebiet der Irsen sind die Kiefernbestände 

weiter aufzulichten, um eine gelenkte Sukzession innerhalb der Sonderstandorte zu för-

dern. Bei der Durchführung ist darauf zu achten, dass die Nadelgehölze möglichst ebener-

dig abgesägt werden und Schnittholz sowie Reisig unter Schonung der Vegetation, bevor-

zugt bei trockenem oder gefrorenem Boden, ohne flächige Befahrung, entfernt werden (z.B. 

Holz mit Schlepper und Dyneemaseil oder Rückepferd) (Pflege- und Entwicklungsplan NSG 

„Irsenfenn“, Entwurf 2016). Um den konkurrenzschwächeren, gefährdeten Arten eine Mög-

lichkeit zur Etablierung zu gewährleisten, müssen die sich im Laufe der Jahre angesammel-

ten Mengen von Grasbulten und Grasfilz etc. entfernt werden. Diese Maßnahmen sollten 

jedoch nicht vor September umgesetzt werden, da erst danach die Entwicklung der meisten 

Pflanzen- und Tierarten abgeschlossen ist. Ebenso ist darauf zu achten, dass die Maß-

nahmen nur während einer trockenen Witterungsperiode durchgeführt werden (Pflege- und 

Entwicklungsplan NSG „Irsenfenn“, Entwurf 2016).  

Die Maßnahme dient als Ausgleich für die Eingriffe in den Boden- und Wasserhaushalt so-

wie für die Beeinträchtigung der Pflanzen und Tierwelt durch die geplante Betriebserweite-

rung. Zudem bietet die Maßnahme die Möglichkeit einer Etablierung von seltenen Arten der 

Feuchtwiesen, welche durch Aufforstung mit Nadelgehölzen und der Entwässerung im Ge-

biet verloren gingen. Die Pflege und Entwicklung der Flächen sowie deren spätere Nutzung 

erfolgt nach Maßgabe einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung, insbesondere 

sind spontan aufkommende, einheimische Weichholzarten in den Bestand zu integrieren. 

Bei Bedarf ist ein entsprechender Schutz vor Verbiss vorzusehen.  
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Abb. 19: Maßnahmenfläche K-ext. 4.3: Gemarkung Großkampenberg, Flur 51, Flurstück 38, Waldort 

12.  

 

K-ext. 4.4 Entwicklung Bruchwald durch Entfichtung Bachaue „In Teppertwies“, Ge-

markung Heckhuscheid, Flur 51, Fl-St. 603 

Die etwa 0,59 ha große Fläche ist im Eigentum der Stiftung van Meeteren an der deutsch-

belgischen Grenze. Die Fläche im Bachtal ist mit Blaufichten bestockt. In Teilen finden sich 

hier bereits Erlen, eine Anpflanzung mit Laubholz ist daher nicht nötig. 

Die Maßnahme dient als Ausgleich für die Eingriffe in den Boden- und Wasserhaushalt so-

wie für die Beeinträchtigung der Pflanzen und Tierwelt durch die geplante Betriebserweite-

rung. Da die Maßnahme u.a. als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF) für die Avifau-

na dient, ist die Maßnahme so weit vor Beginn des Eingriffes im Plangebiet umzusetzen, 

dass sie als wirksam angesehen werden kann.   

Die Pflege und Entwicklung der Flächen sowie deren spätere Nutzung erfolgt nach Maßga-

be einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung, insbesondere sind spontan auf-

kommende, einheimische Weichholzarten in den Bestand zu integrieren. Bei Bedarf ist ein 

entsprechender Schutz vor Verbiss vorzusehen. Aufkommende Fichtensämlinge sind in ei-

nem regelmäßigen Abstand von ca. 5 Jahren zu entfernen. Bei der Maßnahmenumsetzung 

ist – insbesondere bei einer Rodung / Entnahme von Gehölzen (betrifft auch Fichten) – der 

Artenschutz zu berücksichtigen (Rodungszeiten, vorherige Kontrolle auf Horste / Baum-

höhlen etc.). 
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Abb. 20: K-ext. 4.4 Entwicklung Bruchwald durch Entfichtung Bachaue „In Teppertwies“ Heckhu-

scheid Flur 51, Fl-St. 603 

 

K-ext. 4.5  Aufwertung ca. 0,52 ha Feuchtwald Gemarkung Großkampenberg, Flur 51, 

Flst. 38 durch Auflichtung Nadelwald (Kiefer, Fichte) und Förderung Beerstrauchve-

getation/ Laubholz 

Die ca. 0,52 ha große Teilfläche liegt auf Gemarkung Großkampenberg, Flur 51, Flurstück 

38. Die Fläche befindet sich im Eigentum der Stiftung van Meeteren und liegt im Sumpfwald 

des Irsenfenn. Die Fläche ist mit Altkiefern und unterständigen Fichten bestockt.  

Es handelt sich um einen ursprünglichen Nadel- und Laub-Mischwald, der zur Förderung 

von Beerstrauchvegetation und Laubholz aufgelichtet werden soll. Zur Förderung der 

Feucht-Vegetation im Quellgebiet der Irsen sind die Nadelholzbestände weiter aufzulichten, 

um eine gelenkte Sukzession und Förderung der Beerstrauchvegetation innerhalb der Son-

derstandorte zu fördern. Die Fichten und einzelne Kiefern werden dazu entfernt. Bei der 

Durchführung ist darauf zu achten, dass die Nadelgehölze möglichst ebenerdig abgesägt 

werden und Schnittholz sowie Reisig unter Schonung der Vegetation, bevorzugt bei trocke-

nem oder gefrorenem Boden, ohne flächige Befahrung, entfernt werden (z.B. Holz mit 

Schlepper und Dyneemaseil oder Rückepferd) (Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Irsen-

fenn“, Entwurf 2016). Diese Maßnahmen sollten jedoch nicht vor September umgesetzt 
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werden, da erst danach die Entwicklung der meisten Pflanzen- und Tierarten abgeschlos-

sen ist. Ebenso ist darauf zu achten, dass die Maßnahmen nur während einer trockenen 

Witterungsperiode durchgeführt werden (Pflege- und Entwicklungsplan NSG „Irsenfenn“, 

Entwurf 2016).  

Die Maßnahme dient als Ausgleich für die Eingriffe in den Boden- und Wasserhaushalt so-

wie für die Beeinträchtigung der Pflanzen und Tierwelt. Da die Maßnahme u.a. als vorge-

zogene Ausgleichsmaßnahme (CEF) für die Avifauna (Haselhuhn) dient, ist die Maßnahme 

so weit vor Beginn des Eingriffes im Plangebiet umzusetzen, dass sie als wirksam angese-

hen werden kann.   

Die Pflege und Entwicklung der Flächen sowie deren spätere Nutzung erfolgt nach Maßga-

be einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung, insbesondere sind spontan auf-

kommende, einheimische Weichholzarten in den Bestand zu integrieren. Bei Bedarf ist ein 

entsprechender Schutz vor Verbiss vorzusehen. Bei der Maßnahmenumsetzung ist – ins-

besondere bei einer Rodung / Entnahme von Gehölzen (betrifft auch Fichten) – der Arten-

schutz zu berücksichtigen (Rodungszeiten, vorherige Kontrolle auf Horste / Baum-höhlen 

etc.). 

 

 

Abb. 21: K-ext. 4.5 Aufwertung 0,52 ha Feuchtwald, Großkampenberg, Flur 51: 38 durch Auflichtung 

Nadelwald (Kiefer, Fichte) und Förderung Beerstrauchvegetation/ Laubholz.  
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4.3.2.5 Anlage von Wildobstwiesen (textl. Festsetzung 2.2.4.7.5) 

K-ext. 5.1: Anlage einer Wildobstwiese in Niederprüm 

Die 1,62 ha große Fläche im Eigentum der Stiftung Van Meeteren wird überwiegend als 

Weidegrünland genutzt. Es handelt sich um das Flurstück Nr. 24, Flur 51, Gemarkung Nie-

derprüm.  

Aktuell werden Teile der Fläche nur unregelmäßig beweidet und stellenweise dicht auf-

kommender Besenginster (Cytisus scoparius) leitet eine beginnende Gebüschsukzession 

ein. Im südlichen Teil der Fläche findet sich kleinflächig Juncus effusus, wo anthropogene 

Verdichtung örtlich Staunässebedingungen verursacht. Aufgrund der geeigneten Exposition 

und der Hanglage (Kaltluftabfluss) eignet sich diese Fläche zur Anlage einer Wildobst-

streuwiese. Zur Vorbereitung der Wiesennutzung auf der Maßnahmenfläche ist eine einma-

lige Erstpflege (Mulchen) durchzuführen. 

 

 
Abb. 22: Maßnahmenfläche K-ext. 5.1: Flurstück 24, Flur 51, Gemarkung Niederprüm 

Beispielhafte Anordnung von 55 Einzelbäumen. 

Für die Anlage der Wildobstwiese sind folgende Vorgaben beachtlich: 

• Zu pflanzende Arten: 25 % Vogelkirsche (Prunus avium), 60 % Wildapfel (Malus syl-

vestris) und 15 % Vogelbeere (Sorbus aucuparia). 

• Mindestzahl zu pflanzender Bäume: 55 

• Mindestqualität der Pflanzung: Hochstamm, 2 x verpflanzt, mit oder ohne Ballen (je 

nach Art), Stammumfang mind. 10 - 12 cm. 

• Der Abstand zwischen den gepflanzten Bäumen und der Abstand zu anderen Bäumen 

muss mind. 10 m betragen; die Reihen sollten parallel zu den Höhenlinien verlaufen. 
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• Die Bäume sind mit drei Baumpfählen und geeignetem Bindematerial (Kokosstrick  

o.ä.) zu sichern. Die Anbindungen sind jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprü-

fen und ggf. zu erneuern. 

• In der Anwuchsphase sind die Gehölze bei Trockenheit ausreichend zu wässern. 

• Es sind mind. drei Ansitzwarten aufzustellen, um Astbruch durch ansitzende Greifvögel 

zu verhindern. 

• Pflanzausfälle sind laufend zu ersetzen. 

• Bei Beweidung der Fläche ist ein geeigneter Verbissschutz anzubringen. 

 

Des Weiteren gilt für die untergeordnete Nutzung der Wiese auf besagter Fläche, dass: 

• kein Pflegeumbruch mit regelmäßiger Neueinsaat vorgenommen werden darf, 

• keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden dürfen, 

• die einschürige Mahd frühestens nach dem 15.07. vorgenommen werden darf und an-

fallendes Mahdgut abzuräumen ist. 

• Alternativ zur Mahd: Beweidung mit mind. 0,3 und max. 1,0 GVE/ha im Durchschnitt 

des Jahres. 

Durch diese Maßnahme wird wertvolles Grünland geschaffen, das nicht nur auf den Boden- 

und Wasserhaushalt positiven Einfluss hat, sondern auch einer Vielzahl von Tierarten - 

langfristig - geeignete Habitate zur Verfügung stellen kann. Zudem wird durch die unter-

schiedlichen jahreszeitlichen Aspekte - in unmittelbarer Nähe zu Wanderwegen - eine Auf-

wertung des Landschaftsbildes erzeugt. 

 

K-ext. 5.2: Anlage einer Wildobstweide inkl. Heckenpflanzung in Pronsfeld  

Die 0,46 ha große Maßnahmenfläche befindet sich auf dem Flurstück Nr. 23/5 der Flur 53, 

Gemarkung Pronsfeld. Die Fläche ist Eigentum der Arla Foods Deutschland GmbH und 

wird aktuell als Grünland genutzt.  

Das Grünland ist durch die Extensivierung der Nutzung zu einer Magerweide zu entwickeln. 

Dazu sind folgende Einschränkungen der Bewirtschaftung beachtlich: 

• kein Pflegeumbruch 

• kein Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln  

• Beweidung mit mind. 0,3 und max. 1,0 GVE/ha im Durchschnitt des Jahres 

• Alternativ: ein- bis zweischürige Mahd frühestens nach dem 15.06 je nach Witte-

rungsverlauf eines Jahres mit Abfuhr des Mahdgutes   

Die Magerweide soll durch die Pflanzung von einzelnen Wildobstarten in ihrer Struktur auf-

gelockert werden. Neben den positiven Effekten auf das Landschaftsbild werden ebenso 

wertvolle Lebensraumstrukturen für verschiedene Tierarten etabliert. Insg. sind mind. 5 

Wildobstbäume (Mindestqualität: Hochstamm, 2 x verpflanzt, Stammumfang mind. 10 - 12 

cm) folgender Arten zu pflanzen: Vogelkirsche (Prunus avium), Wildapfel (Malus sylvestris), 

Wildbirne (Pyrus communis) oder Vogelbeere (Sorbus aucuparia). Der Abstand zwischen 

den Pflanzungen soll mind. 25 m betragen und die Pflanzung gleichmäßig über die gesam-

te Maßnahmenfläche verteilt werden.  

Die Bäume sind mit mind. zwei Baumpfählen und geeignetem Bindematerial (Kokosstrick  

o.ä.) zu sichern. Die Anbindungen sind jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen 

und ggf. zu erneuern. In der Anwuchsphase sind die Gehölze bei Trockenheit ausreichend 

zu wässern. Bei Beweidung der Fläche ist ein geeigneter Verbissschutz anzubringen. 
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Abb. 23: Maßnahmenfläche K-ext.5.2: Flurstück 23/5 (tlw.), Flur 53, Pronsfeld. 

Angrenzend an die Bebauung östlich der Maßnahmenfläche sind flächige 2-3 reihige 

Strauch-Heister-Pflanzungen mit Bäumen in der Kernzone und Sträuchern im unregelmä-

ßig zu gestalteten Randbereich anzulegen. Der Abstand der Gehölze sollte ca. 120 cm be-

tragen. Hierbei sind für die Heckenpflanzung 80 % der Strauchgehölze als verpflanzte 

Sträucher 60-100 cm Höhe und 20 % als Solitärsträucher mit einer Höhe von 150 bis 200 

cm zu pflanzen.  

Exemplarische Straucharten: 

• Crataegus monogyna oder C. laevigata (Weißdorn) 

• Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

• Corylus avellana (Hasel) 

• Prunus spinosa (Schlehe) 

• Rosa canina (Hundsrose) 

• Salix caprea (Sal-Weide) 

• Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Die einzelnen Straucharten sind in Gruppen zu 3 bis 5 Exemplaren derselben Art zu pflan-

zen. Zur Erhaltung werden langfristige Pflegemaßnahmen im Bereich der Gehölzpflanzung 

vorgeschlagen:  

Gehölzpflege durch „Auf-den-Stock-setzen“ von ca. 25 % des Bestandes in Zeitabständen 

von 5 bis 6 Jahren, so dass die jeweiligen Teilabschnitte ca. alle 20 bis 24 Jahre gepflegt 

werden. Die an die Hecke angrenzenden Krautsaumbereiche sind durch abschnittsweise 

und zeitlich versetzte Mahd alle 2 bis 3 Jahre langfristig zu pflegen; der Einsatz von Dünge- 
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und Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. Der Rückschnitt und die Rodung von Gehöl-

zen sind nur außerhalb der Vogelbrutzeit (Oktober bis Februar) zulässig.  

Die heckenartige Gehölzpflanzung ist alle ca. 35 m für ca. 10 bis 15 m zu unterbrechen. In 

diesen Flächen sind Einzelbäume (Mindestqualität: Hochstamm, 2 x verpflanzt, Stammum-

fang mind. 10 - 12 cm) der Arten Vogelkirsche (Prunus avium), Wildapfel (Malus sylvestris), 

Vogelbeere (Sorbus aucuparia) oder Hainbuche (Carpinus betulus) zu pflanzen. Der Un-

terwuchs im Bereich der Einzelbäume ist als extensiv genutztes Grünland (abschnittsweise 

und zeitlich versetzte Mahd 1 x jährlich, kein Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmit-

teln) zu unterhalten. Alle Pflanzungen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.  

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für die Avifauna, ist die jeweilige Maßnahme. ein 

Jahr vor Beginn (bzw. der vorausgehenden Brutvogelsaison) der Baufeldfreimachung ein-

zuleiten (vgl. ÖSTLAP 2012) zeitlich so weit im Voraus umzusetzen, dass eine Wirkungs-

entfaltung vor dem Eingriff im Plangebiet gewährleistet ist. Die Pflanzen sind bei Ausfällen 

(Trockenheit, Wild) stetig zu ersetzen (Anwuchsgarantie durch den Eingriffsverursacher). 

 

4.3.2.6 Grünlandextensivierung (textl. Festsetzung 2.2.4.7.6) 

 

K-ext. 6.1: Extensivierung der Grünlandnutzung in Oberraden 

Die ca. 0,38 ha große landwirtschaftlich genutzte Fläche auf dem Flurstück Nr. 176/3, Flur 

2, Gemarkung Oberraden befindet sich im Eigentum der Arla Foods Deutschland GmbH 

und wird als Grünland intensiv genutzt (Abb. 24). Ziel ist es, durch die Extensivierung der 

Fläche wertvolle Teillebensräume für Tiere (insb. Wiesenbrüter) zu schaffen, sowie Ver-

besserungen des Boden- und Wasserhaushalts zu erreichen. Zur naturschutzfachlichen 

Aufwertung der Fläche ist eine Extensivierung mit folgenden Auflagen vorzusehen: 

• Verzicht auf jegliche Form der Düngung, 

• Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 

• Verzicht auf Pflegeumbruch, 

• Einschürige Mahd (frühestens ab dem 15.07. eines Jahres) mit Abtransport des Mahd-

gutes. 

Zur Verbesserung der Struktur innerhalb der Fläche ist entlang des Wirtschaftsweges eine 

freiwachsende 3 reihige Strauchhecke anzulegen. Der Abstand der Gehölze zueinander 

sollte ca. 120 cm betragen. Ein Drittel der gepflanzten Individuen sollte aus bewehrten Ar-

ten (Rosa canina, Crataegus monogyna, Prunus spinosa) zusammengesetzt sein, sodass 

Nistmöglichkeiten für bodenbrütende Vögel entstehen. Hierbei sind für die Heckenpflan-

zung Strauchgehölze als verpflanzte Sträucher mit 60-100 cm Höhe zu pflanzen.  

Exemplarische Straucharten: 

• Crataegus monogyna oder C. laevigata (Weißdorn) 

• Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

• Corylus avellana (Hasel) 

• Prunus spinosa (Schlehe) 

• Rosa canina (Hundsrose) 

• Salix caprea (Sal-Weide) 

• Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 
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Die einzelnen Straucharten sind in Gruppen zu 3 bis 5 Exemplaren derselben Art zu pflan-

zen. Zur Erhaltung werden langfristige Pflegemaßnahmen im Bereich der Gehölzpflanzung 

vorgeschlagen:  

Gehölzpflege durch „Auf-den-Stock-setzen“ von ca. 25 % des Bestandes in Zeitabständen 

von 5 bis 6 Jahren, so dass die jeweiligen Teilabschnitte ca. alle 20 bis 24 Jahre gepflegt 

werden. Die an die Hecke angrenzenden Krautsaumbereiche sind durch abschnittsweise 

und zeitlich versetzte Mahd alle 2 bis 3 Jahre langfristig zu pflegen; der Einsatz von Dünge- 

und Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig. 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für die Avifauna, ist die jeweilige Maßnahme. ein 

Jahr vor Beginn (bzw. der vorausgehenden Brutvogelsaison) der Baufeldfreimachung ein-

zuleiten (vgl. ÖSTLAP 2012) zeitlich so weit im Voraus umzusetzen, dass eine Wirkungs-

entfaltung vor dem Eingriff im Plangebiet gewährleistet ist.Die Pflanzen sind bei Ausfällen 

(Trockenheit, Wild) stetig zu ersetzen (Anwuchsgarantie durch den Eingriffsverursacher). 

 

  
Abb. 24: Maßnahmenfläche K-ext. 6.1: Flurstück 176/3, Flur 2, Gemarkung Oberraden. 

 

K-ext. 6.2: Extensivierung der Grünlandnutzung und Pflege von Heckenstrukturen in 

Pittenbach 

Auf der ca. 0,91 ha großen Fläche befindet sich aktuell eine Grünlandbrache. Zahlreiche 

Stickstoffzeiger deuten auf eine intensivere Nutzung in der Vergangenheit hin. Im südlichen 

Teil der Fläche ist das Grünland z.T. stark durch Schlehe und Besenginster verbuscht.  

Von Ost nach West verlaufen am Nordrand sowie in der Mitte der Parzelle bis zu 10 m brei-

te Heckenstreifen aus einheimischen Straucharten (hauptsächlich Schlehe und Besengins-
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ter). Durch eine Wiederaufnahme der Nutzung besteht die Möglichkeit, die von wenigen 

dominanten Arten beherrschte Sukzessionsphase zu unterdrücken und durch eine extensi-

ve Pflege naturschutzfachlich aufzuwerten. Dazu sind auf der Fläche folgende Vorgaben 

zur Bewirtschaftung umzusetzen: 

• Entfernen der Sträucher auf der südlichen Grünlandfläche, 

• Reduzierung der Heckenbreite auf ca. 7 m und dauerhafter Erhalt, 

• einmalige Mahd des Grünlandes mit Abfuhr des Mahdgutes, 

• Einschürige Mahd (frühestens ab dem 15.07. eines Jahres) oder extensive Beweidung 

mit mind. 0,3 und max. 1,0 GVE/ha im Durchschnitt des Jahres 

• Verzicht auf Düngung, 

• Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 

• Verzicht auf Pflegeumbruch,  

• Pflege der Hecken durch „Auf-den-Stock-setzen“ von ca. 25 % des Bestandes in Zeitab-

ständen von 5 bis 6 Jahren, so dass die jeweiligen Teilabschnitte ca. alle 20 bis 24 Jah-

re gepflegt werden. 

• Gehölzrückschnitt und Entfernen der Sträucher nur im Zeitraum Oktober bis Februar 

(Vogelbrutzeit)  

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für die Avifauna, ist die jeweilige Maßnahme. ein 

Jahr vor Beginn (bzw. der vorausgehenden Brutvogelsaison) der Baufeldfreimachung ein-

zuleiten (vgl. ÖSTLAP 2012) zeitlich so weit im Voraus umzusetzen, dass eine Wirkungs-

entfaltung vor dem Eingriff im Plangebiet gewährleistet ist. 

 

 
Abb. 25: Maßnahmenfläche K-ext. 6.2: Flurstück 56, Flur 55, Gemarkung Pittenbach. 
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K-ext. 6.3: Wiederherstellung der extensiven Grünlandnutzung in Kopscheid  

Die ca. 1,97 1,57 ha große Fläche erstreckt sich entlang des Mandelbaches und wird in 

Richtung Süden und Norden von Waldbeständen abgegrenzt. Die Fläche befand sich seit 

1992 im Biotopsicherungsprogramm „Extensivierung von Dauergrünland“, mit folgenden 

Einschränkungen in der Bewirtschaftung:  

• Keine Mahd vom 15.03. bis 15.06. eines Jahres und 

• keine Beweidung vom 15.03. bis 01.06. eines Jahres. 

Das z.T. nach wie vor nährstoffgeprägte und stellenweise feuchte Grünland droht seit dem 

Ausscheiden aus dem Biotopsicherungsprogramm zunehmend zu verbuschen. Zudem 

werden von den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen Nährstoffe in die Fläche einge-

tragen, was der Ausmagerung der Fläche entgegensteht. Zum Schutz vor einem Nähstoffe-

intrag angrenzender Grünländer/Äcker sowie zur Erhöhung der Strukturvielfalt sind an der 

westlichen und östlichen Flurstückgrenze flächige, 2-3 reihige Strauch-Heister-Pflanzungen 

mit Bäumen in der Kernzone und Sträuchern im unregelmäßig zu gestalteten Randbereich 

anzulegen. Der Abstand der Gehölze sollte ca. 120 cm betragen. Hierbei sind für die He-

ckenpflanzung 80 % der Strauchgehölze als verpflanzte Sträucher 60-100 cm Höhe und 20 

% als Solitärsträucher mit einer Höhe von 150 bis 200 cm zu pflanzen.  

 
Abb. 26: Maßnahmenfläche K-ext. 6.3: Flurstück 8 Flur 2, Gemarkung Kopscheid. 

Exemplarische Straucharten: 

• Crataegus monogyna oder C. laevigata (Weißdorn) 

• Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

• Corylus avellana (Hasel) 

• Prunus spinosa (Schlehe) 
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• Rosa canina (Hundsrose) 

• Salix caprea (Sal-Weide) 

• Viburnum opulus (Wasser-Schneeball) 

Die einzelnen Straucharten sind in Gruppen zu 3 bis 5 Exemplaren derselben Art zu pflan-

zen. Die heckenartige Gehölzpflanzung ist alle ca. 35 m für ca. 10 bis 15 m zu unterbre-

chen. In diesen Flächen sind Einzelbäume (Mindestqualität: Hochstamm, 2 x verpflanzt, 

Stammumfang mind. 10 - 12 cm) der Arten Vogelkirsche (Prunus avium), Wildapfel (Malus 

sylvestris), Vogelbeere (Sorbus aucuparia) oder Hainbuche (Carpinus betulus) zu pflanzen. 

Alle Pflanzungen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.  

Die bisher durchgeführte extensive Nutzung soll weitergeführt werden. Dazu sind auf der 

Fläche folgende Vorgaben zur Bewirtschaftung umzusetzen: 

• Entfernen der Sträucher innerhalb der Grünlandfläche, 

• einmalige Mahd des Grünlandes mit Abfuhr des Mahdgutes, 

• Einschürige Mahd (zwischen dem 15.06. bis 15.03. eines Jahres) oder extensive Bewei-

dung (zwischen dem 01.06. bis 15.03. eines Jahres) mit mind. 0,3 und max. 1,0 GVE/ha 

im Durchschnitt des Jahres 

• Verzicht auf Düngung, 

• Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 

• Verzicht auf Pflegeumbruch,  

• Pflege der Hecken durch „Auf-den-Stock-setzen“ von ca. 25 % des Bestandes in Zeitab-

ständen von 5 bis 6 Jahren, so dass die jeweiligen Teilabschnitte ca. alle 20 bis 24 Jah-

re gepflegt werden. 

• Gehölzrückschnitt und Entfernen von Sträuchern nur von Oktober bis Februar (Vogel-

brutzeit) 

Aufgrund der bisherigen Entwicklung im Biotopsicherungsprogramm und der damit verbun-

denen hohen Wertigkeit ist die Fläche nicht vollständig als Kompensationsmaßnahme an-

rechenbar. Die Kompensationsmaßnahme wird unter Berücksichtigung der Anpflanzung 

und weiterzuführenden Extensivierung zu 60 % für das Bauleitplanverfahren angerechnet. 

Dies entspricht 1,18  0,94 ha. Die Pflanzen sind bei Ausfällen (Trockenheit, Wild) stetig zu 

ersetzen (Anwuchsgarantie durch den Eingriffsverursacher).  

 

K-ext. 6.4 Extensivierung Grünland: Weinsfeld (3228) Flur 55, Flst. 57/1; 0,24 ha 

Die ca. 0,24 ha große Fläche liegt innerhalb der Gemarkung Weinsfeld, Flur 55, Flurstück 

57/1 (Eigentum Van-Meeteren-Stiftung) und erstreckt sich rings um die CEF-Maßnahme -

ext.1 „Flachwasserzone und Brutinsel für den Flussregenpfeifer“ (s. Kap. 4.3.3.2). Diese 

Fläche soll vom unter CEF-ext.1 erwähnten (Weide-)Zaun im Bereich des westlich verlau-

fen Wanderwegs ebenfalls umschlossen werden. Die Einzäunung der Kompensationsflä-

che ist für die Dauer der Kompensationsverpflichtung zu erhalten. 

Die bisher durchgeführte intensive Nutzung wird extensiviert. Dazu sind auf der Fläche fol-

gende Vorgaben zur Bewirtschaftung umzusetzen: 

• Einschürige Mahd (zwischen dem 15.06. bis 15.03. eines Jahres) oder extensive 

Beweidung (zwischen dem 01.06. bis 15.03. eines Jahres) mit mind. 0,3 und max. 

1,0 GVE/ha im Durchschnitt des Jahres 

• Verzicht auf Düngung, 
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• Verzicht auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, 

• Verzicht auf Pflegeumbruch.  

 

 
Abb. 27: K-ext. 6.4 Extensivierung Grünland: Weinsfeld (3228) Flur 55, Flst. 57/1 

Der Vorhabenträger hat sich für 25 Jahre zur Übernahme der Pflegemaßnahmen zu ver-

pflichten. Es ist sicherzustellen, dass für die gesamte Dauer der Kompensationsverpflich-

tung die Extensivpflege des Grünlandes im beschriebenen Umfang erfolgt. 

 

4.3.2.7 Aufwertung des Gewässersystems Pittenbach (textl. Festsetzung 2.2.4.7.7) 

K-ext. 7 

Als Ausgleich für den Verlust des Quellzuflusses werden außerhalb des Geltungsbereiches 

der vorliegenden Planung Maßnahmen durchgeführt, die dem Gesamtgewässersystem des 

Pittenbach von Vorteil sind. Dazu werden an zwei Stellen vorhandene Engstellen durchbro-

chen, um dem Fließgewässer Raum zur Entfaltung zu schaffen und eine natürliche Dyna-

mik zu unterstützen. Die Durchbrüche sind in ihrer Breite den örtlichen Geländeeinschnitten 

anzugleichen. Eine Inanspruchnahme von Gehölzen ist auf das unbedingt erforderliche 

Maß zu beschränken. Bei der Maßnahmenumsetzung ist – insbesondere bei einer Rodung 

/ Entnahme von Gehölzen (betrifft auch Fichten) – der Artenschutz zu berücksichtigen (Ro-

dungszeiten, vorherige Kontrolle auf Horste / Baum-höhlen etc.). Die Rückbaumaßnahmen 
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sind spätestens bis zum Ende der Baumaßnahme (Verrohrung/Beseitigung von Fließge-

wässern gem. wasserrechtlicher Genehmigung) durchzuführen. 

Die Durchbrüche erfolgen an zwei Stellen eines ungenutzten Waldweges der zwischen den 

beiden sich im Eigentum der Arla Foods Deutschland GmbH befindlichen Parzellen 36/13 

und 36/14 (Flur 53, Gemarkung Pittenbach) unmittelbar nördlich des Werksgeländes. 

 

 
Abb. 28: Kompensationsmaßname K-ext. 7: Lage der durchzuführenden Durchbrüche zur Verbes-

serung der Fließgewässerdynamik des Pittenbaches. 

 

  

Abb. 29: Foto des künstlichen Durchlasses im Norden (links) und Pittenbachzufluss unterhalb des 

Durchlasses Richtung Werksgelände fließend (rechts). 
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Abb. 30: Foto des künstlichen Durchlasses im Süden (links) und Pittenbachzufluss oberhalb des 

Durchlasses (rechts). 

4.3.3 Ausgleichsmaßnahmen zum Artenschutz  

4.3.3.1 Fledermäuse 

AF 1: Anbringung von Fledermauskästen 

Die vom Büro für Ökologie & Landschaftsplanung ursprünglich durchgeführte Baumhöh-

lenkartierung (FEHR 2013) ergab eine Dichte von 3 Höhlen pro Hektar Laubwald. In den 

Nadelholzbeständen fanden sich keine Baumhöhlen. Bezogen auf 3,81 ha Laubwaldbe-

stände, die durch die vorliegende Planung verloren gehen sollten (damaliger Stand), ist war 

von einem Verlust von etwa 11 Baumhöhlen auszugehen. Gutachterlich wird wurde damals 

die Anbringung der doppelten Zahl von Fledermauskästen, also 22, zum Ausgleich des ver-

lorengehenden Quartierpotentials empfohlen. Die Auswahl geeigneter Standorte ist sei in 

Abstimmung mit einem Fachgutachter und der UNB frühzeitig zu treffen. Beispielsweise 

könnten nahegelegene Ausgleichsflächen aus den vorherigen Bauleitplanverfahren hierfür 

genutzt werden. 

Gemäß dem Ergebnis der konkreten Baumhöhlenzählung im Spätsommer 2018 (FEHR) 

ergibt sich eine festzusetzende Zahl von 34 Fledermauskästen. Die Fledermauskästen 

wurden auf folgenden Flurstücken angebracht: Gemarkung. Pittenbach, Flur 52, Flurstücke 

79 (15 Kästen), 36/14 (11 Kästen) und 6 (8 Kästen). Die Kästen sind 1 Jahr vor dem Ein-

griff anzubringen und dauerhaft mindestens jährlich auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen. In 

diesem Rahmen erfolgt auch eine Reinigung. Im Rahmen der ökologischen Baubegleitung 

ist dies zu koordinieren, zu überwachen und zu dokumentieren. 

AF 2: Entwicklung von Laubwäldern 

Neben dem Quartierverlust ist der Verlust von Lebensraumfunktionen der überplanten Be-

reiche auszugleichen. Hierfür eignet sich die Umwandlung von Fichtenreinbeständen in na-

turnahe Laubwaldbestände und die Aufgabe der Bewirtschaftung geeigneter Flächen 

(FEHR 2013). Im Sinne eines multifunktionalen Ausgleichs sind weiterhin insbesondere die 

Maßnahmenpakete K-ext. 2.1(-neu) und 2.2 und K-ext. 3.2 bis 3.6 geeignet. Mit Umsetzung 

der Maßnahmen K-ext. 5.2, 6.1 und 6.2 werden durch die Extensivierung der Nutzung und 

Anlage von Hecken strukturreiche Jagdhabitate für die Fledermausfauna geschaffen und 

optimiert. Es ist davon auszugehen, dass sich aus diesen Flächen kurzfristig geeignete Ha-

bitate entwickeln und somit eine Stärkung der lokalen Fledermausfauna bewirkt werden 

kann. 
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4.3.3.2 Vögel 

Die Eignung der gepl. Ausgleichsmaßnahmen zur Stützung der lokalen Population der von 

der Planung betroffenen Vogelarten wurde in einem Abstimmungstermin mit Herrn Schorr 

(ÖSTLAP) am 26.01.2015 bestätigt. 

AV 1: Anbringung einer von Nisthilfen für den Waldkauz  

Für den Waldkauz ist sind in Abstimmung mit einem Fachgutachter und der UNB ein zwei 

geeigneter Standorte zur Anbringung einer künstlichen Bruthöhle auszuwählen. Dazu sind 

auf folgendem Grundstück zwei künstliche Bruthöhlen anzubringen: Gemarkung Pitten-

bach, Flur 52, Flurstück Nr. 6. Die Maßnahme ist 1 Jahr vor dem Eingriff (Baufeldfreima-

chung) zu realisieren. Die Kästen sind dauerhaft mindestens jährlich auf Funktionsfähigkeit 

zu überprüfen. In diesem Rahmen erfolgt auch eine Reinigung. Im Rahmen der ökologi-

schen Baubegleitung ist dies zu koordinieren, zu überwachen und zu dokumentieren. 

AV 2: Ausgleichsmaßnahmen für den Lebensraumverlust des Zaunkönigs 

Zum Ausgleich des Lebensraumverlustes und zur Unterstützung der Lokalpopulation des 

Zaunkönigs sind geeignete Lebensräume zu schaffen. Dazu sind fließgewässernahe 

Waldbestände naturnah zu entwickeln. Hierfür eignen sich insbesondere die Maßnahmen 

K-ext. 2.1 (-neu), K-ext. 4.1 4.4 und 4.2 4.5. Diese sind so weit im Voraus vor dem Eingriff 

im Plangebiet umzusetzen, dass sie als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ihre Wirkung 

entfalten können. Zudem ist davon auszugehen, dass sich auch auf den Kompensations-

flächen K-ext. 1 und 2 kurz- bis mittelfristig geeignete Strukturen entwickeln, die für den 

Zaunkönig geeignet sind.  

AV 3: Ausgleichsmaßnahmen für den Lebensraumverlust des Gartengrasmücke 

Für die Gartengrasmücke sind zum Ausgleich des Lebensraumverlustes und zur Unterstüt-

zung der Lokalpopulation Fichtenwaldränder ökologisch umzubauen oder Fichtenreinbe-

stände in strukturierte Mischwälder umzubauen. Zudem sind Ökotone, insbesondere Ge-

büschstrukturen zu fördern. In diesem Sinne können die Maßnahmengruppen K-ext. 2, 3, 5 

und 6 als geeignet betrachtet werden, den Lebensraumverlust für die Gartengrasmücke zu 

kompensieren. Besonders die Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung und Anlage 

strukturbildender Elemente wie Hecken oder aufgelockerter Wildobstbestände und die An-

lage von Waldrandstrukturen sind von hoher Bedeutung.  

AV 4: Förderung der Lokalpopulation der Misteldrossel 

Zur Förderung der Lokalpopulation der Misteldrossel sind homogene Fichtenreinbestände 

durch waldverbessernde Maßnahmen ökologisch aufzuwerten. Im Biotopverbund mit den 

jeweils benachbarten Fichtenbeständen eignen sich hierfür insbesondere die Maßnahmen 

der Gruppe K-ext. 3. Von diesen Maßnahmen profitieren auch Winter- und Sommergold-

hähnchen, da durch die sukzessive Umwandlung strukturelle Diversifizierungen durchge-

führt und damit geeignete Ökotone geschaffen werden. 

 

CEF-ext.1  Fläche Flussregenpfeifer: Weinsfeld (3228), Flur 55, Fl.-St. 57/1: ca. 0,6 ha 

Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme für den Flussregenpfeifer ist auf einer Fläche von 

ca. 6.000 m² eine Flachwasserzone mit vegetationsarmer Brutinsel anzulegen. Die Fläche 

befindet sich auf der Gemarkung Weinsfeld, Flur 55, Flurstück 57/1 (Eigentum Van-
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Meeteren-Stiftung). Die Höhe der plateauartigen Brutinsel, die mit Kies abzudecken ist, be-

trägt max. 1,5 m über dem Wasserspiegel. Die Flachwasserzone wird mit natürlichen Mit-

teln (z. B. Lehm- oder Tonschicht) abgedichtet und ebenfalls mit Kies überdeckt, um Auf-

wuchs zu verhindern. Die Wassertiefe soll nach Befüllen 0,1-1,5 m betragen und über die 

Teichfläche variieren (durch Anlage von tieferen Bereichen und Kiesbänken). Die Bewässe-

rung erfolgt über eine alte Regenwasserableitung aus dem westlich gelegenen Hang. Es ist 

sicherzustellen, dass für die gesamte Dauer der Kompensationsverpflichtung die Voraus-

setzungen einer ausreichenden Wasserbespannung des Teiches gegeben sind und die Ex-

tensivpflege des umgebenden Grünlandes (s. K-ext. 6.4) und der Brutinsel in diesem Zeit-

raum im beschriebenen Umfang erfolgt. Im Bedarfsfall müssen ggf. auch Nachverdichtung 

bzw. Revitalisierung gewährleistet sein. Die Funktionsfähigkeit von Flachwasserzone und 

Brutinsel ist regelmäßig zu kontrollieren. Zu starker Bewuchs ist regelmäßig vor Ankunft der 

Flussregenpfeifer im März zu entfernen. Die Fläche ist mit einem stabilen (Weide-)Zaun 

gegen Störungen vom nahegelegenen Wanderweg (z. B. durch Hunde) zu schützen. Die-

ser wird auf der Westseite bis an den Wanderweg herangeführt, um hier eine Pufferzone zu 

schaffen, gleichzeitig sollte er am Boden eine gewisse Durchlässigkeit für Kleintiere aufwei-

sen. Die Einzäunung der Kompensationsfläche ist ebenfalls für die Dauer der Kompensati-

onsverpflichtung zu erhalten. Ein entsprechendes Informationsschild wird vor Ort eingerich-

tet, um das Verständnis der Bevölkerung zu fördern. Der Abschluss der Baumaßnahmen ist 

der Oberen Naturschutzbehörde schriftlich mitzuteilen. Der Vorhabenträger hat sich für 25 

Jahre zur Übernahme der Pflegemaßnahmen zu verpflichten. 

 

Abb. 31: CEF-ext. 1 CEF-Fläche Flussregenpfeifer: Weinsfeld (3228) Flur 55, Fl-St. 57/1: 

ca. 6.000 m² 
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Abstimmung mit der Unteren und der Oberen Naturschutzbehörde (wegen Lage in einem 

Naturschutzgebiet) über die Gestaltung der Maßnahmenfläche ist erfolgt. Als vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahme für die Avifauna, ist die Maßnahme zeitlich so weit im Voraus umzu-

setzen, dass eine Wirkungsentfaltung vor dem Eingriff im Plangebiet gewährleistet ist. 

 

4.3.3.3 Haselmäuse 

A.H. 1: Anbringen von Haselmauskästen 

Zum Ausgleich des verlorengehenden Quartierpotentials und zur Förderung der lokalen 

Haselmauspopulation sind auf den an das BPlan-Gebiet nordöstlich angrenzenden Teilflä-

chen der Flurstücke Gemarkung Pittenbach, Flur 53, Nrn. 36/13 u. 36/14, inzw. vereinigt 

unter Nr. 36/13, (in einer Größe von rd. 3,4 ha; Eigentümer: Arla Foods Deutschland 

GmbH) insgesamt 34 künstliche Haselmauskästen anzubringen, um das Nistplatzangebot 

zu optimieren. 

Die Maßnahme ist (spätestens) in demjenigen Frühjahr umzusetzen, das dem Auf-den-

Stock-Setzen des bisherigen Gehölzbestands auf dem künftigen Bauplateau „Ladehof“ (= 

GI-Baublock L und M) folgt. Die Haselmauskästen sind einmal jährlich zu überprüfen und 

zu reinigen. 

 

4.3.4 Tatsächliche und rechtliche Verfügbarkeit der Ausgleichsflächen 

 

Die dauerhafte Flächenverfügbarkeit, als Absicherung der tatsächlichen und rechtlichen 

Durchführbarkeit der außerhalb des Bebauungsplangebietes liegenden Aus-

gleichs/Artenschutzmaßnahmen, ist durch Eintragung einer je beschränkt persönlichen 

Dienstbarkeit zugunsten der Ortsgemeinde Pittenbach als Planungsträger (sofern nicht 

selbst Flächeneigentümerin) bzw. dem Vorhabenträger (Arla Foods Deutschland GmbH, 

sofern nicht selbst Flächeneigentümerin) und dem Eifelkreis Bitburg-Prüm, Untere Natur-

schutzbehörde, oder durch Baulasteintragung sicher zu stellen (Ausnahme: bei rein wald-

rechtlichen Ausgleichsmaßnahmen keine Dienstbarkeit oder Baulast erforderlich), sowie die 

Maßnahmendurchführung durch Abschluss eines von wechselseitigen Städtebaulichen 

Vertraägesn zwischen Planungsträger (Ortsgemeinde Pittenbach), Vorhabenträger (Arla 

Foods Deutschland GmbH), und Unterer Naturschutzbehörde und den Eigentümern der 

Maßnahmenflächen (ggf. noch vor Erreichen der sog. „vorzeitigen Planreife“ nach § 33 

BauGB, sofern eine Vorhabensgenehmigung schon während der BPlan-Aufstellung bean-

tragt werden sollte, ansonsten vor Ausfertigung des BPlanes). Die Erhaltung / Pflege / Un-

terhaltung ist auf Dauer zu gewährleisten, die ökologischen Ausgleichspflanzungen sind bei 

Ausfällen stetig nachzuergänzen.  

Die Maßnahmen K-ext. 2, 3, 4.1 4.4 sowie K-ext. 4.2 4.5, 5.2, 6.1 u. 6.2 sowie CEF-ext.1 

sind so weit im Voraus des Eingriffes im Plangebiet umzusetzen, dass sie ihre Wirkung als 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahme entfalten können eine Wirkungsentfaltung vor dem 

Eingriff im Plangebiet gewährleistet ist. Ansonsten sind die vorgezogenen Ausgleichs-/ Ar-

tenschutzmaßnahmen sind vor Beginn der der Baufeldfreimachung vorausgehenden Brut-

vogelsaison abzuschließen, die Maßnahmen AF1 und AV1 ein Jahr vor der Baufeldfreima-

chung. Der Rückbau der beiden Bachdurchlässe (Festsetzungsziffer 2.2.4.7.7) ist spätes-

tens bis zum Ende der Baumaßnahmen gemäß der Wasserrechtlichen Plan-Genehmigung 
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(erteilt am vom 11.12.2017, mit Änderung der Nebenbestimmungen vom 08.10.2020) 

durchzuführen. Die übrigen Maßnahmen sind (spätestens) binnen eines Jahres nach Be-

ginn der Baufeldfreimachung fertigzustellen. 

4.4 Waldrechtlicher Ausgleich 

Gemäß § 1 Abs. 1 LWaldG besteht das gesetzliche Gebot der Walderhaltung. Der Wald ist 

in der Gesamtheit und Gleichwertigkeit seiner Wirkungen dauerhaft zu erhalten, zu schüt-

zen und erforderlichenfalls zu mehren. Die Wirkungen des Waldes bestehen in seinem 

wirtschaftlichen Nutzen (Nutzwirkung), seinem Beitrag für die Umwelt, insbesondere für die 

nachhaltige Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, das Klima, den Wasserhaushalt, die 

Reinhaltung der Luft, die Bodenfruchtbarkeit, die Erhaltung der Genressourcen und das 

Landschaftsbild (Schutzwirkung) sowie seinem Beitrag für die Erholung (Erholungswirkung) 

und ist Lebensraum einer vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt. 

Mit der 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „In Kolersiedert“ werden Wald-

flächen in der Größenordnung von aktuell ca. 6,4 ha (zuvor, bei 1. Offenlage, noch ca. 7,2 

ha) überplant und der forstwirtschaftlichen Nutzung entzogen. Nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 

LWaldG darf Wald nur mit Genehmigung des Forstamtes gerodet und in eine andere Bo-

dennutzungsart umgewandelt werden. Der Verlust der gerodeten und in eine andere Bo-

dennutzungsart umgewandelten Waldflächen ist nicht nur naturschutzrechtlich auszuglei-

chen (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). Es ist des Weiteren ein waldrechtlicher Ausgleich notwendig 

(§ 14 Abs. 2 LWaldG), da dieser aufgrund der vielfältigen Wirkungen des Waldes über den 

naturschutzrechtlichen Ausgleich hinausgeht, d.h. oft zusätzliche Bereiche abdeckt.  

Die Instrumente für den waldrechtlichen Ausgleich sind gemäß MULEWF RLP (2014) in 

Abhängigkeit vom Bewaldungsanteil des Gebietes des jeweiligen Kreises bzw. kreisfreien 

Stadt zu wählen. Im Eingriffsgebiet liegt lag der Waldanteil bei Abstimmung des Kompensa-

tionskonzepts gemäß aktuellem Bericht des statistischen Landesamtes über 35 %. Dem-

nach kann wurde im Fall hier für den waldrechtlichen Ausgleich anstelle einer flächenglei-

cher Ersatzaufforstungen v.a. die Aufwertung vorhandener Waldbestände vorgesehen wer-

den, unter Abstimmung und Mitwirkung des örtl. zuständigen Forstamts Prüm.  

Die Absicherung der tatsächlichen Durchführung außerhalb des Bebauungsplangebietes 

befindlicher Maßnahmen für den waldrechtlichen Ausgleich ist durch Nebenbestimmungen 

in den Genehmigungen der Forstbehörde und/oder über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag 

zu regeln. 

4.4.1 Ersatzaufforstung 

K-ext. 1.1  

Die Flurstücke 23/5 und 22/7, Flur 53, Gemarkung Pronsfeld (siehe Abb. 2), welche aktuell 

als Grünland genutzt werden und sich im Eigentum der Arla Foods Deutschland GmbH be-

finden, sind nach Genehmigung durch die fachlich zuständige Behörde jeweils anteilig auf 

einer Fläche von insgesamt 1,37 ha mit Laubwald aufzuforsten. Hierzu ist ein Antrag auf 

Genehmigung der Erstaufforstung der entsprechenden Flächen bei der zuständigen Forst-

behörde zu stellen, um ein förmliches forstrechtliches Verfahren nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 

LWaldG durchzuführen. In diesem Verfahren wird u.a. die Untere Naturschutzbehörde als 

fachlich berührte Behörde angehört.  
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Die Ersatzaufforstung soll als Laubmischwald mit für den Naturraum typischen Baumarten 

erfolgen. Vorgesehen ist die Anpflanzung von Traubeneichen und Hainbuchen. Zur Ein-

gliederung ins Landschaftsbild ist im Norden, Osten und Süden der Kompensationsfläche 

zusätzlich ein 10 m breiter Streifen als Waldmantel zu entwickeln. Vor dem geplanten 

Waldmantel ist ein mind. 2 m breiter Saum mit Gras-Kraut-Vegetation durch regelmäßige 

Mahd abschnittsweise und zeitlich versetzt jeweils in einem Turnus von 2 bis 3 Jahren zu 

entwickeln und von aufkommenden Gehölzen frei zu halten. Die Fläche ist mit einem rot-

wildsicheren, mit Heringen versehenen, 2 Meter hohen Zaun zu sichern.  

Als Pflanzgut sind zu verwenden: 

• Traubeneiche (Quercus petraea) 

o Forstschulware, Herkunft 818 06 Rheinisches und Saarbergland 

o Sortiment: 2/0, 50-80 cm Höhe 

o 5.250 Stück (3/4) 

• Hainbuche (Carpinus betulus) 

o Forstschulware, Herkunft  806 04 West- Süddeutsches Bergland 

o Sortiment: 2/0 50-80 cm 

o 1.750 Stück (1/4) 

Für die Waldrandanlage sind Sträucher aus der sich auf Seite 33 genannten Artenliste zu 

verwenden.  

4.4.2 Aufwertung bestehender Waldbestände 

Aufwertungen bestehender Waldbestände im Rahmen des waldrechtlichen Ausgleiches er-

folgen durch: 

• Vorausverjüngung mit Weißtanne 

• Vorausverjüngung mit Buche 

Dabei werden voraussichtlich folgende Kosten anfallen: 

Tab. 3: Gesamtkosten der Waldverbessernden Maßnahmen 

  Fläche 
Klumpen & 

Kleinflächen 

Schutz-

maßnahmen 
Gesamtkosten 

Vorausverjüngung mit Weiß-

tanne 
4,2 ha 26.025 € 32.980 € 59.005 € 

Vorausverjüngung mit Buche 4,95 ha 20.500 € 5.125 € 25.625 € 

Summe Aufwertung der be-

stehenden Waldbestände 
9,15 ha 46.525 € 38.105 € 84.630 € 

 

4.4.2.1 Aufwertung bestehender Waldbestände mit Weißtannen 

In mehreren Gemeindewäldern sind waldverbessernde Maßnahmen als waldrechtlicher 

Ausgleich in Form von Vorausverjüngung bzw. Beimischung von Weißtannen in bestehen-

de Waldbestände auf einer Fläche von insgesamt 4,2 Hektar vorzunehmen. Die Weißtanne 

verfügt, ein geeignetes Sortiment und Pflanzverfahren vorausgesetzt, aufgrund ihrer Pfahl-
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wurzel über eine hohe Einzelbaumstabilität. Diese wirkt sich auch auf die kollektive Bestan-

desstabilität positiv aus. Des Weiteren verfügt die Tanne, u.a. im Gegensatz zur Fichte, 

über eine gut umsetzbare Streu, wodurch keine hohen Streuauflagen entstehen. Die Weiß-

tanne kann zur Stufigkeit von Wäldern beitragen.   

Abhängig vom jeweiligen Waldort erfolgt die Einbringung der Weißtannen (Abies alba) in 

Form von Klumpen oder Kleinflächen. Es ist ein an den Standort sowie die Pflanzengröße 

angepasstes Pflanzverfahren zu wählen. Für eine erfolgreiche Etablierung sind abhängig 

von der jeweiligen Wildsituation geeignete Schutzmaßnahmen geplant. Insgesamt betragen 

die Ausgaben für Schutzmaßnahmen ca. 33.000 €. Folgende Aufwertungen bestehender 

Waldbestände mit Weißtanne werden im Gesamtwert von 59.005 € erbracht: 

Tab. 4: Flächen mit Weißtannen-Voranbau 

Forstrevier Waldort 
Waldbesitzer 

eigentümer 
Kurzbeschreibung 

Kosten für 

Schutz-

maßnah-

men 

Kosten für 

Pflanzung 
Summe 

Hofswald Abt. 23 a 

Zweckver-

band Hofs-

wald 

Einbringen von 

Weißtannenklum-

pen (120 Klumpen 

auf 3 ha) 

13.600 € 9.000 € 22.600 € 

Rommers-

heim 

Abt. 701 a 

3 (2 Teil-

flächen) 

und 702 a 

2 (1 Teil-

fläche)  

Giesdorf 

Kleinflächiges 

Einbringen von 

Weißtannen (3 x 

0,1 ha) 

6.528 € 9.000 € 15.528 € 

Weinsheim Abt. 34 a Weinsheim 

Kleinflächiges 

Einbringen von 

Weißtannen (1 x 

0,1 ha) 

2.176 € 3.000 € 5.176 € 

Weinsheim Abt. 102 a Schönecken 

Kleinflächiges 

Einbringen von 

Weißtannen (1 x 

0,1 ha) 

2.176 € 3.000 € 5.176 € 

Winterspelt Abt. 4 a 
Großlangen-

feld 

Einbringen von 

Weißtannenklum-

pen ( 27 Klumpen 

auf 0,7 ha) 

8.500 € 2.025 € 10.525 € 

Gesamt     4,2 ha 32.980 € 26.025 € 59.005 € 
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Als Pflanzgut sind herkunftsgeeignete, möglichst nicht verschulte Baumschulsortimente zu 

verwenden. Es ist ein an den Standort sowie die Pflanzengröße angepasstes Pflanzverfah-

ren zu wählen. 

 

4.4.2.2 Aufwertung bestehender Waldbestände mit Rotbuchen  

4.4.2.2.1 Aufwertung bestehender Waldbestände mit Rotbuchen in Summe 

In mehreren Wäldern, welche sich im Eigentum der Arla Foods Deutschland GmbH bzw. im 

Eigentum der Stiftung Van Meeteren befinden, sind waldverbessernde Maßnahmen als 

waldrechtlicher Ausgleich in Form der Vorausverjüngung von Buchen (Fagus sylvatica) in 

Nadelholzreinbeständen vorzunehmen. Diese verteilen sich auf folgende Kompensations-

maßnahmen:  

Tab. 5: Waldverbessernde Maßnahme - Buchen-Voranbau 

Kompensationsmaßnahme Fläche 
Anzahl 

Klumpen 

Kosten 

Klumpen 

Kosten 

Schutz 
Gesamtkosten 

K-ext. 3.1 0,46 ha 20 2.000 € 500 € 2.500 € 

K-ext. 3.2 1,05 ha 45 4.500 € 1.125 € 5.625 € 

K-ext. 3.3 0,30 ha 12 1.200 € 300 € 1.500 € 

K-ext. 3.4 0,48 ha 20 2.000 € 500 € 2.500 € 

K-ext. 3.5 1,70 ha 68 6.800 € 1.700 € 8.500 € 

K-ext. 3.6 0,96 ha 40 4.000 € 1.000 € 5.000 € 

Summe 4,95 ha 205 20.500 € 5.125 € 25.625 € 

 

Ein zusätzliches Auflichten der Fichtenbestände ist nicht notwendig. Die Klumpen sind an 

die hellsten Stellen zu pflanzen. Vor der Pflanzung sind die zukünftigen Klumpen, d.h. die 

Pflanzorte, mit einem gut sichtbaren Pfahl (z.B. Dachlatte o. ä. mit Leuchtfarbe an der Spit-

ze) zu markieren. Die Klumpen sollen einen Durchmesser von 5 bis 7 Meter besitzen und 

40 - 50 Buchen enthalten. Sie werden nicht schematisch, sondern im Rahmen der o.g. Kri-

terien platziert. Ein Mindestabstand von 10 - 15 Metern (Klumpenmittelpunkt zu Klumpen-

mittelpunkt) sollte jedoch eingehalten werden. Es ist ein an den Standort sowie die Pflan-

zengröße angepasstes Pflanzverfahren zu wählen.  

Für die Kompensationsmaßnahmen sind Buchen folgender Qualität zu verwenden: 

• Forstschulware, Herkunft 810 08 Rheinisches und Saarpfälzer Bergland - montane Stu-

fe 

• Sortimentsempfehlung: z.B. 1/0 mit 30-50 cm Höhe 

 

Durch Waldränder wird Wald harmonisch in das Landschaftsbild integriert. Sie dienen der 

ökologischen Aufwertung sowie der Stabilisierung von Wäldern. Für die Anlage von Wald-

rändern eignen sich die auf Seite 34 exemplarisch genannten Arten. 
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4.4.2.2.2  Aufwertung bestehender Waldbestände mit Rotbuchen - Einzelmaßnahmen 

K-ext. 3.1  

Auf 0,46 ha des Flurstückes Nr. 32, Flur 51, Gemarkung Niederprüm (siehe Abb. 10) sollen 

als Vorausverjüngung Buchenklumpen eingebracht werden. Das Flurstück befindet sich im 

Eigentum der Stiftung Van Meeteren. Die Fläche ist hauptsächlich Fichten bestockt. Durch 

die Pflanzung der Buchen in den von Fichten dominierten Bereich soll die Diversität und 

zukünftige Stabilität des Waldortes erhöht werden. Des Weiteren wird die Streuqualität ver-

bessert. Da der vorhandene Jungwuchs deutliche Anzeichen von Verbiss zeigt, sind 

Schutzmaßnahmen notwendig. 

Die Maßnahme im Detail:  

Anzahl 

Klumpen 

Summe 

Pflanzen 

Kosten 

Klumpen 

Kosten 

Schutz 
Gesamtkosten 

20 1.000 2.000 € 500 € 2.500 € 

 

Bei der Umsetzung sind die Vorgaben aus 4.4.2.2.1 zu beachten. Des Weiteren sind ge-

mäß den Ausführungen unter Kap. 4.3.2.3 vorhandene Laubgehölze, sofern vorhanden, in 

die Pflanzung zu integrieren. Die Buchen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen vor 

Wildverbiss zu schützen. 

Entlang der südlichen Flurstückgrenze, zum Offenland, ist gemäß den Ausführungen unter 

Kap. 4.3.2.3 ein Waldmantel durch die Pflanzung von standortgerechten Straucharten zu 

entwickeln. Die weitere Pflege und die spätere Nutzung erfolgen nach Maßgabe einer 

nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung. 

 

K-ext. 3.2 

Auf einer 1,05 ha großen Teilfläche des Flurstück Nr. 8, Flur 51, Gemarkung Niederprüm 

(siehe Abb. 12) sollen als Vorausverjüngung Buchenklumpen eingebracht werden. Das 

Flurstück befindet sich im Eigentum der Stiftung Van Meeteren. Der aktuelle Bestand wird 

in erster Linie aus ca. 50-jähriger Fichte aufgebaut. Des Weiteren kommen vereinzelt 

Laubgehölze als Jungwuchs innerhalb des Bestandes sowie ältere Laubgehölze entlang 

der Forstwege vor.  

Die Maßnahme im Detail:  

Anzahl 

Klumpen 

Summe 

Pflanzen 

Kosten 

Klumpen 

Kosten 

Schutz 
Gesamtkosten 

45 2.250 4.500 € 1.125 € 5.625 € 

 

Bei der Umsetzung sind die Vorgaben aus 4.4.2.2.1 zu beachten. Des Weiteren sollten die 

vorhandenen Laubgehölze integriert werden.  

Der vorhandene Jungwuchs zeigt Anzeichen von Verbiss, weshalb bei der Pflanzung ein 

Verbissschutz anzubringen ist. Die weitere Pflege und die spätere Nutzung erfolgen nach 

der Maßgabe einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung.  
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K-ext. 3.3 

Im nördlichen Teil des Flurstückes Nr. 11, Flur 51, Gemarkung Niederprüm (siehe Abb. 12) 

stocken ca. 60-jährige Fichten mit einzelnen Laubgehölzen (u.a. Buchen, Hasel). Hier sol-

len auf 0,3 ha als Vorausverjüngung Buchenklumpen eingebracht werden. Das Flurstück 

befindet sich im Eigentum der Stiftung Van Meeteren.  

Bei der Umsetzung sind die Vorgaben aus 4.4.2.2.1 zu beachten. Des Weiteren sollen die 

vorhandenen Laubgehölze integriert werden. Die Buchen sind durch geeignete Schutz-

maßnahmen vor Wildverbiss zu schützen. 

Die Maßnahme im Detail:  

Anzahl 

Klumpen 

Summe 

Pflanzen 

Kosten 

Klumpen 

Kosten 

Schutz 
Gesamtkosten 

12 600 1.200 € 300 € 1.500 € 

 

Entlang des Wirtschaftsweges ist gemäß den Ausführungen unter Kap. 4.3.2.3 ein Wald-

mantel durch die Pflanzung von standortgerechten Straucharten zu entwickeln. Vorhande-

ne Laubgehölze sind in diesen zu integrieren.  

Die weitere Pflege und die spätere Nutzung erfolgen nach Maßgabe einer nachhaltigen, na-

turnahen Waldbewirtschaftung. 

 

K-ext. 3.4 

Die Kompensationsfläche betrifft den westlichen Teil des Flurstücks Nr. 41/2, Flur 51, Ge-

markung Niedermehlen (Eigentümer Stiftung Van Meeteren). Innerhalb des Fichtenreinbe-

standes findet sich im südlichen Flurstück eine Windwurffläche, auf der eine beginnende 

Sukzession zu erkennen ist. Neben dem Vorkommen zahlreicher Fichtensämlinge wird die 

Windwurffläche u.a. auch durch standortgerechte Laubholzarten geprägt. Die Fläche ist 

insgesamt ca. 0,56 ha groß, wobei die Fläche auf der ein Buchenvoranbau vorgenommen 

werden soll ca. 0,48 ha Fläche einnimmt. Der Bereich im Süden (Windwurffläche) ist mit 

Traubeneiche und Hainbuche aufzuforsten.  

Auf dem nördlichen Teil der Maßnahmenfläche sind gemäß den Ausführungen unter Kap. 

4.3.2.3 sowie 4.4.2.2.1 20 Buchenklumpen einzubringen. Vorhandenen Laubgehölze sind 

in die Pflanzung zu integrieren. Die Pflanzungen sind durch einen geeigneten Individuen-

bezogenen Schutz gegen Wildverbiss zu sichern.  

Die Maßnahme im Detail: 

Anzahl 

Klumpen 

Summe 

Pflanzen 

Kosten 

Klumpen 

Kosten 

Schutz 

Gesamtkosten 

20 1000 2.000 € 500 € 2.500 € 

 

K-ext. 3.5 

Auf einer 1,7 ha großen Fläche, welche sich aus Teilen der Flurstücke Nr. 50/3 und 50/1, 

Flur 55, Gemarkung Weinsfeld zusammensetzt, sollen als Vorausverjüngung Buchenklum-
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pen eingebracht werden (siehe Abb. 14). Beide Flurstücke sind Eigentum der Stiftung Van 

Meeteren. Der aktuelle Bestand wird aus ca. 60-jähriger Fichte gebildet und ist relativ licht.  

Auf der 1,7 ha großen Teilfläche sollen 68 Klumpen eingebracht werden. Bei der Umset-

zung sind die Vorgaben aus 4.4.2.2.1 zu beachten. Des Weiteren sollen die vorhandenen 

Laubgehölze integriert werden. Die Buchen sind durch geeignete Schutzmaßnahmen vor 

Wildverbiss zu schützen. 

Die Maßnahme im Detail:  

Anzahl 

Klumpen 

Summe 

Pflanzen 

Kosten 

Klumpen 

Kosten 

Schutz 
Gesamtkosten 

68 3.400 6.800 € 1.700 € 8.500 € 

 

In Bereichen, die unmittelbar an Offenland angrenzen (Osten und Süden der Maßnahmen-

fläche), ist gemäß den Ausführungen unter Kap. 4.3.2.3 ein Waldmantel durch die Pflan-

zung von standortgerechten Straucharten anzulegen. Vorhandene Laubgehölze sind in 

diesen zu integrieren. Die weitere Pflege und die spätere Nutzung erfolgen nach Maßgabe 

einer nachhaltigen, naturnahen Waldbewirtschaftung. 

 

K-ext. 3.6 

Das Flurstück Nr. 28/1, Flur 51, Gemarkung Niedermehlem befindet sich im Eigentum der 

Stiftung Van Meeteren. Auf ihr stockt ein Reinbestand aus 40 bis 60-jährigen Fichten. Zum 

Teil bedeckt Konkurrenzvegetation in Form von Deschampsia flexuosa (Drahtschmiele) und 

Rubus fruticosus agg. (Brombeere) den Boden.  

Auf einer 0,96 ha großen Teilfläche, welche sich im Süden des Flurstücks befindet, sollen 

40 Buchenklumpen angelegt werden. Bei der Umsetzung sind die Vorgaben aus 4.4.2.2.1 

zu beachten. Die zahlreichen vorhandenen Laubgehölze (v.a. Hasel und Buche) sollten 

möglichst in die Pflanzung integriert werden. Die Buchen sind durch geeignete Schutzmaß-

nahmen vor Wildverbiss zu schützen. 

Die Maßnahme im Detail:  

Anzahl 

Klumpen 

Summe 

Pflanzen 

Kosten 

Klumpen 

Kosten 

Schutz 
Gesamtkosten 

40 2.000 4.000 € 1.000 € 5.000 € 

 

Entlang der Acker- und Grünlandflächen finden sich standortgerechte Straucharten, welche 

gute Ansätze für die Entwicklung eines Waldmantels bieten. Sie sind bei der Anlage des 

Waldmantels gemäß den Ausführungen unter Kap. 4.3.2.3 zu integrieren.  

Die weitere Pflege und die spätere Nutzung erfolgen nach Maßgabe einer nachhaltigen, na-

turnahen Waldbewirtschaftung. 
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5 Zusammenfassung 

Im vorliegenden FBN werden die erheblichen Eingriffe, die mit der 4. Änderung und Erwei-

terung des Bebauungsplans „In Kolersiedert“ verbunden sind, ermittelt und geeignete Maß-

nahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur 

und Landschaft entwickelt. Voraussetzung hierfür ist die Ermittlung und Bewertung von Na-

tur und Landschaft im Plangebiet. 

Im Plangebiet haben sich aus den unterdevonischen Gesteinsschichten hauptsächlich ske-

lettreiche Böden wie Ranker, Braunerden und podsolierte Braunerden sowie - bei tonigem 

Substrat - Pseudogleye entwickelt. Durch die Anlage notwendig werdender Bauplateaus 

und die großflächige Versiegelung gehen die natürlichen Bodenfunktionen in weiten Teilen 

des Plangebietes verloren oder werden stark beeinträchtigt. 

Der Untersuchungsraum ist dem hydrogeologischen Raum des Rheinischen Schiefergebir-

ges zuzuordnen und speist einen wenig ergiebigen Kluftgrundwasserleiter. Im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplans entspringt ein Quellzufluss des Pittenbaches, der in einem en-

gen Kerbtal in nordwestlicher Richtung verläuft und nach etwa 220 Metern bereits verrohrt, 

das bestehende Betriebsgelände (3. Erweiterung) quert. Durch die Anlage der Bauplateaus 

besteht die Notwendigkeit, diesen Zufluss zu übererden und zu verrohren. Zur Abarbeitung 

der Eingriffsregelung wurden im Rahmen des wasserrechtlichen Plangenehmigungsverfah-

rens ein FBN und eine UVP-Vorprüfung erstellt. Die Ergebnisse beider Beiträge sind in dem 

vorliegenden FBN eingearbeitet. Am 11.12.2017 wurde eine wasserrechtliche Genehmi-

gung zur Verrohrung/Beseitigung von Fließgewässern im Zuge der Errichtung von Baupla-

teaus für die 4. Erweiterung des Betriebsgeländes erteilt, und deren Nebenbestimmungen 

in 2020 nochmals angepasst. Insgesamt können die mit der Planung verbundenen Beein-

trächtigungen des Wasserhaushaltes, mit Ausnahme des verloren gehenden Quellzuflus-

ses, durch geeignete Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen und unter Berücksichti-

gung des Entwässerungskonzeptes verringert und erhebliche Auswirkungen auf Grund- 

und Oberflächengewässer ausgeschlossen werden. 

Die Flächen des gesamten Untersuchungsraumes weisen ein waldbetontes Klima mit 

Funktion für die Frischluftentstehung/(-filterung) auf. Die im Umfeld des gesamten Betriebs-

geländes entstehende Kalt- und Frischluft fließt über das Pittenbachtal dem geringfügig mit 

Immissionen belastetem Prümtal zu. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der klimati-

schen und lufthygienischen Ökosystemdienstleistungen des Untersuchungsraumes ist in 

Verbindung mit den relativ geringen zusätzlichen Emissionen nicht mit erheblichen Beein-

trächtigungen zu rechnen. 

Im Plangebiet finden / fanden sich hauptsächlich Eichen-Buchen-Mischwälder jüngeren Al-

ters (42 %) gefolgt von Ausgleichsflächen aus vorhergehenden Betriebserweiterungen (38 

%). Letztere sollten sich durch gelenkte Sukzession zu naturnahen Laubwäldern und Be-

gleitstrukturen entwickeln. Flächenanteilig untergeordnet und ökologisch weniger bedeut-

sam sind die vorkommenden Fichtenreinbestände, Blößen, teilversiegelte Waldwege und 

die Wildwiese. Von besonderer Bedeutung sind jedoch die mit dem Quellzufluss des Pit-

tenbaches assoziierten Biotope, insbesondere die seggen- und binsenreichen Gesellschaf-

ten (§ 30-Biotope). 

Zur Prüfung der artenschutzrechtlichen Unbedenklichkeit der vorliegenden Planung wurden 

eine Brutvogel- und eine Fledermauskartierungen durchgeführt (2012/13 sowie nochmals 

2018). Demnach stellen die Biotope im Plangebiet insbes. für 7 Fledermausarten Nah-
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rungs-, Fortpflanzungs- und Ruhestätten zur Verfügung und sind in ihrer Gesamtheit für die 

betroffenen Arten von mittlerer bis hoher Bedeutung. Im Plangebiet und der näheren Um-

gebung wurden 2012 33 Vogelarten kartiert, wovon 24 den Untersuchungsraum als Brut-

stätte nutzten; in 2018 36 Arten, Details siehe in den Fachgutachten. Die ebenfalls gezielt 

untersuchten Arten Haselmaus und Feuersalamander konnten 2013 im Plangebiet nicht 

festgestellt werden; in 2019 allerdings die Haselmaus am östlichen Plangebietsrand, offen-

sichtlich aus Richtung Südosten in die aufgewachsenen Sukzessionsbestände eingewan-

dert. 

Durch die vorliegende Planung werden die vorhandenen Biotope großflächig überplant -

jetzt unter Ausnahme der östl. Hälfte des Haselmaus-besetzten Bestands- und verlieren 

somit ihre Funktion für die assoziierten Lebensgemeinschaften. Die hieraus resultierenden 

erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen von Flora und Fauna erfordern geeignete 

Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen. Für einzelne Vogelarten, Fledermäuse und Ha-

selmaus sind zudem vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 

Die Waldflächen spiegeln die ortstypischen Gegebenheiten wieder und tragen somit zum 

Landschaftsbild bei. Aufgrund der Vorbelastungen im Plangebiet und der geringen Anbin-

dung an bestehende Wanderwege ist insgesamt allerdings nur von einer geringen bis mitt-

leren Bedeutung auszugehen. Trotz der bestehenden Vorbelastungen entstehen auch un-

ter Berücksichtigung geeigneter Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (Fassaden-

gestaltung, Dachbegrünung) abhängig von der tatsächlichen Höhe der späteren Bebauung 

u.U. erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, die zu kompensieren sind. 

Die Kompensationsmaßnahmen wurden überwiegend als multifunktionale Maßnahmen so 

angelegt, dass sie sowohl eine natur- und umweltschutzfachliche Aufwertung herbeiführen 

als auch zur landschaftlichen Einbindung und/oder Verbesserung von Waldbeständen bei-

tragen. Im Sinne einer multifunktionalen Konzeption wird somit gewährleistet, dass die zum 

Ausgleich der Beeinträchtigungen der Pflanzen- und Tierwelt bestimmten Maßnahmen 

ebenso zur landschaftsgerechten sowie funktionalen Aufwertung der übrigen Faktoren von 

Natur und Landschaft in dem gebotenen Maße beitragen. Daneben gibt es eine Reihe von 

rein forstrechtlichen Kompensationsmaßnahmen, die den entstehenden Verlust an Waldflä-

chen und -funktionen ausgleichen sollen. 

 

Die Maßnahmen umfassen insgesamt: 

• Entwicklung von naturnahen Laubwaldbeständen durch die Aufforstung von Offenland 

(u.a. als Sichtschutzwald) 

• Aufwertungen bestehender Waldflächen durch den Unterbau von Laubholz in Nadelholz-

reinbeständen, 

• Aufwertung bestehender Waldflächen durch den Unterbau von Weißtannen in Laubholz, 

• Laubwaldentwicklung durch Sukzession, 

• Aufwertungen bestehender Waldflächen durch den Aufbau von Waldrändern, 

• Waldverbessernde Maßnahmen, ökolog. Waldumbau, 

• Entwicklung naturnaher Laubwälder aus Nadelholzreinbeständen auf Feuchtstandorten, 

• Anlage von extensiv genutzten Wildobstwiesen, 

• Grünlandextensivierungen mit Erhalt und Anlage von naturnahen Hecken als strukturbil-

dende Elemente, 

• Rückbau künstlicher Fließgewässerdurchlässe. 
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Für die betroffenen Fledermausarten, die Haselmaus und den Waldkauz sind zudem künst-

liche Quartiermöglichkeiten zu errichten.  

Im Zusammenspiel aller Maßnahmenflächen wird die Kompensation für den unvermeidba-

ren Eingriff in den Naturhaushalt gewährleistet und die landschaftsgerechte Wiederherstel-

lung bzw. Neugestaltung des Landschaftsbildes sichergestellt. 
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